






14

MEINUNGSFREIHEIT 
ALS KAMPFBEGRIFF: 

Wie ein demokratisches Prinzip zur transatlantischen 
Gefahr für die Demokratie (gemacht) wird

von Julia Fandl & Anna Proprentner

Was Trump als Angriff  auf  „freie Rede“ deutet 
und Kickl als Schutz der Freiheit vor staatlicher 
Übermacht inszeniert, folgt derselben politischen 
Logik: Die Meinungsfreiheit wird nicht mehr als 
demokratisches Grundrecht, sondern als Kampf-
begriff  im Konfl ikt mit Medien, Institutionen und 
liberalen Kontrollmechanismen verstanden. Kri-
tik gilt als Zensur, Regulierung als Unterdrückung 
und jede Form demokratischer Verantwortung 
wird zum Angriff  auf  „das Volk“ umgedeutet.
Kaum ein anderes Grundrecht ist so zentral für 
die liberale Demokratie und zugleich so um-
kämpft. Meinungsfreiheit ist unabdingbar für die 
demokratische Organisation einer Gesellschaft 

und den kritischen Diskurs. Sie ist ein essenzielles 
Grundrecht, auch als Korrektiv gegenüber demo-
kratiefeindlichen Mächten. 
Dabei wird der Begriff  „Freiheit“ im Rechts-
populismus neu besetzt, emotional aufgeladen 
und strategisch instrumentalisiert. Meinungsfrei-
heit wird zur politischen Waff e, mit der eigene 
Agenden vorangetrieben und KritikerInnen dele-
gitimiert werden (Waisbord  3.4.2025). Am Ende 
steht ein Kampf  um die Deutungshoheit darüber, 
wer sprechen darf  und wer schweigen soll. 
Besonders im Vergleich zwischen den USA und 
Europa zeigen sich zwei grundlegend unter-
schiedliche Verständnisse davon, was Meinungs-

„When 97 percent of  the stories are 
bad about a person, it’s no longer free 

speech“ - Donald Trump 2025

„The mainstream media is not free 
speech, because it’s so crooked, so        

dishonest“ - Donald Trump 2019

„[Die EU führt einen] unerbitterlichen 
Feldzug gegen die Meinungsfreiheit [und 

betreibt ein] Brüsseler Propaganda-
projekt zur Unterdrückung kritischer 

Meinungen“ - FPÖ 2025
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freiheit leisten soll und wo ihre Grenzen liegen.
Dieses Essay untersucht anhand des Beispiels der 
Meinungsfreiheit, wie unterschiedlich Freiheit ge-
dacht, politisch umgesetzt und rechtlich begrenzt 
wird. Anhand der RepublikanerInnen und der 
FPÖ, einer der erfolgreichsten rechtspopulisti-
schen Bewegungen Europas, wird aufgezeigt, 
welche Risiken daraus für liberale Demokratien 
entstehen können und wie sehr Meinungsfreiheit 
selbst zum Schauplatz politischer Auseinander-
setzung geworden ist. 

USA: Meinungsfreiheit als 
„heiliges Recht“
Die Vereinigten Staaten von Amerika sind „Das 
Land der Freien“. So heißt  es zumindest in der 
US-amerikanischen Nationalhymne. Freiheit 
steht zwar im Zentrum des US-amerikanischen 
Wertesystems, in der Praxis zeigt sich der Frei-
heitsbegriff jedoch widersprüchlich und polarisie-
rend.
Petterson beschreibt eine gegensätzliche Wahr-
nehmung des Freiheitsbegriffes im Wertefunda-
ment der USA. Zu beobachten sei laut ihm eine 
zunehmende Spaltung des Freiheitsverständnisses 
in zwei „Kulturen der Freiheit“: public freedom 
und private freedom (Patterson o.J.: 3 f.). 
„Public freedom“ oder „öffentliche Freiheit“ 
steht in direkter Verbindung mit jenen Freiheits-
rechten, die in der Verfassung verankert und im 
demokratischen System institutionalisiert sind. 
Gesichert durch die Gewaltentrennung, eine Jus-
tiz mit außergewöhnlich starken Kontrollbefug-
nissen und eine Bevölkerung, die oft und gerne 
ihre Rechte einklagt. Die öffentliche Freiheit ruht 
auf  den Grundpfeilern der Demokratie und ist 
gleichzeitig ihr Fundament – sie ist die Freiheit 
zur politischen Teilhabe.
Die Kultur der „privaten Freiheit“ hingegen wird 
als wird als vom demokratischen System ent-

koppelt wahrgenommen. Sie entsteht aus einem 
Gefühl der Ohnmacht gegenüber der politischen 
Ordnung (Patterson o.J.: 3 f.). Begünstigt durch 
ein tiefsitzendes Misstrauen entfremden sich viele 
AmerikanerInnen zunehmend von ihrem politi-
schen System und ihren Institutionen. Der Frei-
heitsbegriff wird zunehmend aus der öffentlichen 
Sphäre in den privaten Raum der AmerikanerIn-
nen gedrängt. Was bleibt, ist ein Verständnis von 
„privater“ Freiheit als „Freiheit von (staatlicher) 
Regulierung“. Die öffentliche Freiheit, gestützt 
durch demokratische Grundwerte, wird dabei 
nicht als essentiell für die private Freiheit gesehen 
– obgleich beide sich in liberalen Demokratien 
bedingen (Patterson o.J.: 31 ff.).

Das Land der unbegrenzten 
Freiheit
Das zwiegespaltene Verhältnis von öffentlicher 
und privater Freiheit wird besonders in Debatten 
um die Meinungsfreiheit deutlich. Einerseits be-
kennen sich AmerikanerInnen traditionell stark 
zur Meinungsfreiheit, andererseits stößt ihre 
Einschränkung gerade bei kontroversen Themen 
häufig auf  Zustimmung (Alvarez & Kemmel-
meier 2017: 707 f.). Auch vor Gericht bleiben 
Hassreden meist ungeahndet, während durch 
Hass motivierte Taten härter bestraft werden als 
in anderen Rechtsordnungen (Bleich 2011: 6 f.).
Diese rechtliche Divergenz ist nicht zuletzt dem 
stark verankerten Recht auf  freie Meinungsäu-
ßerung im Ersten Zusatzartikel der Verfassung 
der Vereinigten Staaten zu verdanken: „Congress 
shall make no law (…) abridging the freedom of  
speech, or of  the press“ (U.S. Congress 1791). 
Der Erste Zusatzartikel ist die einzige US-ame-
rikanische Rechtsnorm, die ausdrücklich die 
Meinungsfreiheit schützt (Killion 2024). Bemer-
kenswert dabei ist, dass sich der Zusatzartikel nur 
auf  staatliches Handeln, nicht auf  private Akteu-
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rInnen wie Universitäten oder Unternehmen be-
zieht (Dabhoiwala 2025: 121). Konkretisierungen 
ergeben sich in erster Linie aus der gerichtlichen 
Auslegung, federführend durch den Supreme 
Court (Killion 2024). Dieser interpretiert den Zu-
satzartikel bis heute sehr weit: Nicht nur verbale 
und schriftliche Äußerungen, auch Flaggenver-
brennungen, Geschichtsleugnung, Kunstfreiheit, 
Wissenschaftsfreiheit und viele andere Themati-
ken fallen hier weitgehend unter den Schutz der 
Meinungsfreiheit (Mitterhuber 2020: 9). 
Der Erste Zusatzartikel und die Ehrfurcht der 
AmerikanerInnen vor ihm stehen inhaltlich und 
symbolisch für den „absoluten“ (Meinungs-)Frei-
heitsbegriff der USA (Dabhoiwala 2025: 119 f.). 
Eine Regelung wie das österreichische Verbots-
gesetz zur Entnazifizierung wäre hier undenkbar. 
Um diese Weite der Meinungsfreiheit zu verste-
hen, lohnt sich ein Blick auf  dessen  historische 
Wurzeln, namentlich die Unabhängigkeitskriege 
und das Streben, staatliche Macht zu begren-
zen. Auch im Kontext der US-amerikanischen 
Geschichte der Sklaverei wird ein Freiheitsver-
ständnis mit Betonung auf  „Nicht-Dominierung“ 
verständlicher (Krause 2013: 188 ff.). Kein:e 
HerrscherIn und keine Regierung soll Einfluss 
auf  die Meinungsfreiheit der Menschen nehmen 
dürfen, ein Grundsatz, der bis heute gilt. 
In den heutigen USA ist Freiheit ein stark ideo-
logisch besetzter Begriff, der sich im politischen 
Diskurs zunehmend zum Kampfbegriff entwi-
ckelt hat. So listet der konservative, Trump-na-
he ThinkTank „Heritage Foundation“, Freiheit 
als „the first most important characteristic of  
America“ auf  (American Heritage Education 
Foundation 2017). Besonders deutlich wird die 
Polarisierung des Freiheitsbegriffs, wenn es um 
Meinungsfreiheit geht. Regelmäßig berufen sich 
PolitikerInnen auf  ihren bedingungslosen Schutz 
und verweisen auf  ihre zentrale Bedeutung für 

das Fortbestehen liberaler Demokratien (Gelber 
2021: 209). Damit liegen sie grundsätzlich richtig. 
Ab wann Meinungsfreiheit in demokratiefeindli-
che Hassreden übergeht, und somit die Demokra-
tie als Ganzes gefährdet, bleibt meist ungeklärt.

Das Freiheitsparadoxon 
unter Trump
Spätestens seit der zweiten Amtszeit von Donald 
Trump scheint genau dieses Spannungsfeld zwi-
schen Hassreden, Hetzerei und Meinungsfreiheit 
bis zum Zerreißen gespannt – nicht zuletzt durch 
die Rhetorik des Präsidenten selbst. „Wenn wir 
keine Meinungsfreiheit haben, dann haben wir 
einfach kein freies Land“, proklamierte er in ei-
nem Wahlkampfvideo im Jahr 2022. Er verspricht 
eine „Zensurindustrie“ zu stürzen, die sich dem 
„angeblichen Kampf  gegen Miss- und Desinfor-
mation" verschrieben hat. Trump betont weiters, 
„der Kampf  für freie Meinungsäußerung" sei für 
Amerika eine Frage von „Sieg oder Tod“ (Trump 
2022). Er stilisiert die Meinungsfreiheit zu einem 
Kampfbegriff, so erlässt er noch am Tag seines 
Amtsantrittes 2025 eine Executive Order, welche 
die freie Meinungsäußerung „wiederherstellen“ 
soll. Diese sei, so Trump, unter der vorherigen Bi-
den-Harris-Administration, insbesondere durch 
Maßnahmen gegen die Verbreitung von Miss- 
und Desinformation, verletzt worden. Trump 
geht in seiner Kritik aber einen Schritt weiter: Er 
beschuldigt seine Vorgänger der Zensur, ihr Ziel 
sei es, regierungsfreundliche Narrative zu fördern 
(White House 2025). Trump positioniert sich in 
Wahlkämpfen und auch als Präsident als Verteidi-
ger des „heiligen Rechts“ der freien Meinungsäu-
ßerung und der Verfassung (Trump 2020). Gera-
de in Trumps Äußerungen hinsichtlich „Zensur“ 
in Form von Faktenchecks auf  sozialen Medien 
wird deutlich, dass Trumps Freiheitsverständnis 
geprägt ist durch ein Verständnis von „Freiheit 
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von“. An erster Stelle steht die private Freiheit 
der AmerikanerInnen gegenüber dem Staat.
Gleichzeitig missachtet der selbsternannte „Ver-
teidiger der Freiheit“ regelmäßig die Rechte der 
freien Medien, die aber ebenso wie die Meinungs-
freiheit ausdrücklich im Ersten Verfassungszusatz 
geschützt sind. Trump selbst verklagt regelmäßig 
JournalistInnen aufgrund negativer Berichterstat-
tung über seine Person und Politik und verbannt 
sie aus dem Presseraum des Weißen Hauses. Er 
begrüßte die Entlassung von Jimmy Kimmel 
nach einem Witz über den Trump-nahen Ak-
tivisten Charlie Kirk. Trumps Justizministerin 
Pam Bondi versprach jeglicher „Hassrede“ gegen 
den verstorbenen Kirk „nachzugehen“ (Wolf  
11.11.2025). Die NGO „Reporter Ohne Gren-
zen“ fasst all dies folgendermaßen zusammen: 
„Trumps Vorstellung von Meinungsfreiheit geht 
auf  Kosten der Pressefreiheit“ (Reporter Ohne 
Grenzen 23.01.2025). Die öffentliche Freiheit, 
als Fundament liberaler Demokratien, wird unter 
Trump kontinuierlich angegriffen und stückweise 
abgebaut.
Trumps Instrumentalisierung der Meinungs-
freiheit ist geprägt von interner Dissonanz. 
Obwohl seine Politik eine „Phase beispielloser 
Unsicherheit für die Pressefreiheit“ (Reporter 
Ohne Grenzen 16.01.2025) auslöst, wird er von 
seinen AnhängerInnen weiter als „Verteidiger der 
Meinungsfreiheit“ und damit der Demokratie ge-
sehen. 
Trump nutzt gezielte Rhetorik, um das ameri-
kanische Freiheitsverständnis immer weiter in 
Richtung einer absoluten „privaten Freiheit“ zu 
verschieben und von empfundenen Einschrän-
kungen zu befreien. Der US-Präsident stilisiert 
sich zwar als Verteidiger des „heiligen Rechts“ 
auf  Freiheit, doch baut so die öffentliche Freiheit 
zugunsten der privaten Freiheit ab.

Österreich: Meinungsfreiheit als 
balanciertes Grundrecht 
Während in den USA unter Trump demokra-
tische Grundwerte immer weiter unter Druck 
geraten und erste Züge eines autokratischen Sys-
tems festzustellen sind (Nord et al. 2025: 840), hat 
Europa aufgrund historischer Erfahrungen mit 
Faschismus ein grundlegend anderes Verständnis 
von Freiheit entwickelt.
Wie Dabhoiwala (2025: 119) zeigt, existieren 
mit dem absoluten und balancierten Freiheits-
verständnis zwei grundlegend verschiedene 
Konzeptionen. Das Recht auf  Meinungsfreiheit 
fußt in Europa und so auch in Österreich auf  den 
Errungenschaften der Französischen Revolution 
1789 und der Forderung, Gedanken frei äußern 
zu können. Bereits seit dem frühen 18. Jahr-
hundert wurde zwischen der wertvollen Freiheit 
der Presse bzw. Rede und der exzessiven Freiheit 
unterschieden. Durch diese Unterscheidung bil-
dete sich die Notwendigkeit, den Freiheitsbegriff 
stets in Relation zur Verantwortung zu denken. 
Im Gegensatz zum US-amerikanischen absoluten 
Freiheitsverständnis versteht die europäische Tra-
dition Meinungsfreiheit als balanciertes Recht, 
das Freiheiten gewährt, aber auch Pflichten und 
klare Grenzen normiert (Dabhoiwala 2025: 119). 
Demzufolge ist in Europa keine klare Entkop-
pelung zwischen „öffentlicher“ und „privater“ 
Freiheit wie in den USA möglich, sie bedingen 
einander. Es geht weniger um die Unterschei-
dung zwischen „Freiheit von“ und „Freiheit zu“, 
sondern vielmehr um die Frage nach den Folgen 
von Freiheitsansprüchen für die Rechte anderer 
und für die demokratische Stabilität.
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Rechtliche Verankerung 
in Österreich 
Artikel 13 des Staatsgrundgesetzes über die allge-
meinen Rechte der Staatsbürger von 1867 schützt 
zwar die freie Meinungsäußerung, verweist je-
doch ausdrücklich auf  ihre Ausübung „innerhalb 
der gesetzlichen Schranken“. Auf  europäischer 
Ebene formuliert Artikel 10 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention denselben Grund-
satz. Zwar wird die freie Meinungsäußerung 
garantiert, doch erlaubt Absatz 2 ausdrücklich 
Einschränkungen, sofern diese in einer demo-
kratischen Gesellschaft notwendig sind. Damit ist 
der Schutz jener Voraussetzungen gemeint, ohne 
die demokratischer Diskurs nicht stattfinden 
kann, wie etwa die Persönlichkeitsrechte, die öf-
fentliche Ordnung oder die Unparteilichkeit der 
Rechtsprechung. Die Einschränkung der freien 
Meinungsäußerung ist somit kein Instrument zur 
inhaltlichen Kontrolle, sondern ein normativer 
Schutzmechanismus, der verhindern soll, dass 
Meinungsfreiheit selbst als Waffe gegen demokra-
tische Strukturen missbraucht wird (Dabhoiwala 
2025: 119).
Bereits durch die gezeigte Auswahl an Normen 
lässt sich erkennen, dass Meinungsfreiheit nicht 
um jeden Preis zugesichert wird. Eine der kom-
promisslosesten Grenzen der Meinungsfreiheit 
ist das Verbotsgesetz. In diesem werden national-
sozialistische Ideologien sowie NS-Propaganda 
verboten und deren Verbreitung bzw. Wieder-
betätigung mit hohen Strafen versehen. Auf-
grund des gesellschaftlichen und auch medialen 
Diskurses wurde das Verbotsgesetz mehrmals 
verschärft und reformiert. Begründet wird der 
Grundrechtseingriff damit, dass das national-
sozialistische Gedankengut außerhalb dessen ist, 
was die Demokratie in Österreich tolerieren kann 
(Berka et al. 2019: 662; Mitterhuber 2020: 22 f.).

Populismus und die strategische 
Instrumentalisierung der 
Meinungsfreiheit
Populistische AkteurInnen behaupten häufig, 
die „eigentliche“ Demokratie gegen vermeint-
liche Eliten zu verteidigen, operieren jedoch 
unter falschem Vorwand. Populismus hat nicht 
das Ziel, demokratische Grundprinzipien zu 
stärken, sondern ist ein pseudo-demokratischer 
Angriff auf  die Demokratie selbst. Obwohl sich 
PopulistInnen auf  Elemente der demokratischen 
Legitimation wie etwa Volkssouveränität berufen, 
deuten sie diese in eine Richtung, die demokrati-
sche Standards untergräbt. Antidemokratisch ist 
vor allem die Ablehnung jener politischen Errun-
genschaften, die Demokratie erst ermöglichen, 
allen voran Grundrechte oder Rechtsstaatlichkeit 
(Selk 2025: 62 f.).
Dasselbe antidemokratische Verständnis wenden 
PopulistInnen bei der Beurteilung der Medien 
an. Vermeintlichen Eliten wird unterstellt, Me-
dien als ihren verlängerten Arm zur Manipula-
tion des öffentlichen Diskurses zu missbrauchen. 
Durch Schaffung eigener Kanäle (in Österreich 
etwa FPÖ TV) und sozialer Netzwerke kreieren 
sich PopulistInnen eine Gegenöffentlichkeit. Ziel 
ist dabei aber nicht, den öffentlichen Diskurs 
zu weiten, sondern die öffentliche Meinung zu 
polarisieren. Argumentativer Austausch wird ab-
gelehnt und systematisch delegitimiert (Waisbord 
2025). So können Falschinformationen nicht 
nur gezielt platziert, sondern als vermeintliche 
„Wahrheiten“ ausgespielt werden. Die Berufung 
auf  die Meinungsfreiheit wird als Werkzeug für 
deren systematische Aushöhlung genutzt. Mei-
nungsfreiheit wird auf  diese Weise zu einem 
politischen Kampfbegriff, der nicht der pluralen 
Vielfalt dient, sondern gegen sie eingesetzt wird 
(Lauth & Schlenkrich 2021: 36).

Julia Fandl & Anna Proprentner – Meinungsfreiheit als Kampfbegriff: Wie ein demokratisches Prinzip 
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Politik als Bühne der 
Meinungsfreiheit – Beispiel FPÖ
Diese strategische Umdeutung von Meinungsfrei-
heit wird bei der Freiheitlichen Partei Österreich 
(FPÖ) deutlich. So attestiert die FPÖ in ihrem 
Wahlprogramm zur Nationalratswahl 2024 mit 
dem Titel „Festung Österreich, Festung der Frei-
heit“ in Österreich ein Klima, das Meinungsfrei-
heit durch das „Diktat der Political Correctness“, 
der „De-facto-Zensur“ durch „Cancel Culture“ 
und „Gesetze als Zensurwerkzeuge“ unterdrücke 
(FPÖ 2024: 19). 
Auffällig ist hierbei die Übernahme amerikani-
scher Diskursbegriffe. Es wird impliziert, dass freie 
Rede nur innerhalb der vom gesellschaftlichen 
„Mainstream“ akzeptierten Grenzen zulässig 
sei. Eine entsprechende Rhetorik zeigt sich auch 
in der aktuellen Reaktion von FPÖ-Obmann 
Herbert Kickl auf  die EU-Sanktion gegen die 
Plattform X, die er als „Kriegserklärung an die 
Meinungsfreiheit“ bezeichnete und die EU-Kom-
mission als zentralistischen Machtapparat dar-
stellte, der angeblich „jede unliebsame Meinung“ 
unterdrücke (FPÖ 6.12.2025). Dieses Vorgehen 
folgt einem bekannten Muster populistischer 
Argumentation: demokratische Regulierung wird 
als Zensur diskreditiert und Schutzmechanismen 
demokratischer Ordnung als autoritäres Eingrei-
fen interpretiert.
Wie weit diese Logik reichen kann, zeigt das Bei-
spiel der FPÖ-Politikerin Barbara Rosenkranz. 
Im Wahlkampf  2010 plädierte sie öffentlich für 
die Abschaffung des österreichischen Verbots-
gesetzes und erklärte: „Ist man für Meinungsfrei-
heit, dann wird es nicht anders gehen, als dass 
man absurde, skurrile, verwerfliche Meinungen 
zulässt“ (Die Presse 4.3.2010). Auch die Leug-
nung des Holocaust durch einen ihrer Parteikol-
legen verstand sie als von der Meinungsfreiheit 
gedeckt (Die Presse 4.3.2010). Damit zeigt sich 

eine Umdeutung der Meinungsfreiheit, weg von 
einem demokratisch verantworteten Grundrecht 
hin zu einem Freibrief  für extremistische Posi-
tionen. Diese Ansicht steht jedoch in deutlichem 
Widerspruch zur europäischen, balancierten 
Konzeption der Meinungsfreiheit (Dabhoiwala 
2023: 119; Art. 10 EMRK). 
Gleichwohl hat Rosenkranz insofern recht, als 
auch absurde, skurrile oder verwerfliche Meinun-
gen rechtlich durch die Meinungsfreiheit gedeckt 
sind, doch nur innerhalb des gesetzlich zulässigen 
Rahmens. Im Kontext von rechtem Populismus 
wird Meinungsfreiheit häufig als Freiheit von 
Kritik missverstanden, obwohl Kritik an einer 
Meinung integraler Bestandteil demokratischer 
Auseinandersetzung ist und deren Funktionsfä-
higkeit belegt (Marz 2023: 159).
Zwar hat jede:r das Recht auf  freie Meinungsäu-
ßerung, jedoch nicht auf  gesellschaftliche Zustim-
mung zu dieser Meinung. „Im Gegenteil: Eine 
bestimmte Meinung abzulehnen, auszugrenzen 
oder zu ignorieren, ist seinerseits geschützte In-
anspruchnahme von Meinungsfreiheit  (Gärditz 
2020: 112). Meinungsfreiheit bleibt also stets die 
„wechselseitige Zumutung von Freiheit“ (Gärditz 
2020: 110). 
Entscheidend ist außerdem, dass der Staat keine 
„eigene Wahrheitskompetenz“ innehat und sich 
selbst von absurden Meinungen nicht zur „ho-
heitlichen Wahrheitspflege provozieren lassen 
darf“ (Gärditz 2020: 109).

Verschobene Diskursgrenzen
Die derzeitigen Herausforderungen liegen jedoch 
nicht primär in der Rechtslage, sondern in gesell-
schaftlichen Verschiebungen der Diskursgrenzen. 
Auf  der einen Seite beschreibt Gärditz (2020: 104) 
eine zunehmende „Vertrollung der Gesellschaft“, 
bei der die Kommunikationskultur in sozialen 
Medien zur Polarisierung und aggressiveren Aus-
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drucksformen führt. Auf  der anderen Seite findet 
eine „Hyper-Moralisierung“ des Diskurses statt, 
die gemeinsam mit einer „Hyper-Sensibilisie-
rung“ dazu führt, dass abweichende Positionen 
als moralisch verletzend empfunden werden und 
damit diskursiv ausgeschlossen werden. An die 
Stelle argumentativer Auseinandersetzung tritt 
ein „Gestus der Unfehlbarkeit“, der nicht auf  
argumentative Widerlegung zielt, sondern zum 
Ziel hat, abweichende Meinungen aus dem Sag-
baren zu verdrängen. Diese Tendenzen wirken 
antipluralistisch und erschweren den demokra-
tischen Austausch zusehends, oft werden bereits 
minimale Regeln gegenseitiger Anerkennung 
als unzumutbar empfunden. Gärditz bezeichnet 
diese beiden Extreme als „‚Das-wird-man-wohl-
noch-sagen-dürfen‘-Diaspora“. (Gärditz 2020: 
105).
RechtspopulistInnen inszenieren sich oft als Op-
fer einer angeblich eingeschränkten Meinungs-
freiheit. Tatsächlich beteiligen sie sich jedoch 
strategisch an der Verschiebung gesellschaftlicher 
Diskursgrenzen. Durch gezielte Provokationen 
verschieben sie normative Grenzen nach rechts 
und enttabuisieren zuvor gesellschaftlich veran-
kerte sprachliche Tabus. Ein prägnantes Beispiel 
dafür ist Herbert Kickls Selbstbezeichnung als 
„Volkskanzler“ – ein Begriff mit eindeutiger NS-
Vergangenheit (Matzinger 28.1.2024).
Gerade vor dem Hintergrund der Normalisie-
rung historischer NS-Begriffe wird deutlich, wie 
wichtig es ist, den Freiheitsbegriff nicht aus dem 
Blick zu verlieren. Meinungsfreiheit muss ein 
balanciertes Recht bleiben, welches den Schutz 
demokratischer Strukturen gewährleisten soll,  
auch wenn sie gleichzeitig für politische Macht-
kämpfe und zur Verschiebung gesellschaftlicher 
Diskursgrenzen instrumentalisiert wird.

Conclusio
Europa musste aus der Konfrontation damit, wie 
zerbrechlich eine Demokratie sein kann, lernen. 
Aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs ent-
stand etwa durch das Verbotsgesetz ein Kompro-
miss zwischen ungebremster Meinungsfreiheit 
und dem Schutz einer demokratischen Gesell-
schaft. Klare Grenzen sollen hier nicht Meinun-
gen unterdrücken, sondern die Demokratie und 
damit die Meinungsfreiheit selbst schützen. Das 
Paradoxon lautet: Meinungsfreiheit wird einge-
grenzt, um Meinungsfreiheit zu erhalten. Private 
Freiheit wird dort begrenzt, wo sie die öffentliche 
Freiheit gefährdet. 
In den USA hingegen gilt Meinungsfreiheit his-
torisch als absolut. Auch extreme Meinungen, 
Hassrede und Hetze fallen unter den Schutz des 
ersten Verfassungszusatzes. Erst wenn Hass zur 
Handlung wird, setzt der Staat Grenzen. 
Die tief  verwurzelte Angst vor staatlicher Über-
macht führt dazu, dass Meinungsfreiheit über 
andere demokratische Werte gestellt wird. Hier 
lautet das Paradoxon: Freiheit muss vor dem Staat 
geschützt werden, anstatt durch ihn. Öffentliche 
Freiheit wird zugunsten einer absolut gedachten 
privaten Freiheit zurückgedrängt. Es wird dabei 
verkannt, dass öffentliche und private Freiheit 
nicht im Gegensatz zueinander stehen, sondern 
einander stärken.
Die jüngsten populistischen Entwicklungen 
zeigen jedoch: Keines der beiden Modelle ist 
perfekt. Auch die europäische Konzeption der 
balancierten Freiheit kann und wird instrumen-
talisiert. Populistische AkteurInnen verwandeln 
"Freiheit" mühelos in einen Kampfbegriff. Die 
Frage ist nur: Welche Freiheit ist gemeint und 
wessen Freiheit wird geschützt?
Damit ist das Toleranzparadoxon von Karl Pop-
per relevanter denn je: Gerade jene Kräfte, die 
sich am lautesten auf  „absolute Meinungsfrei-
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heit“ berufen, nutzen diese Freiheit, um ihre into-
lerante Agenda salonfähig zu machen. Sobald sie 
an Einfluss gewinnen, bedienen sie sich derselben 
Rhetoriken zur Einschränkung kritischer Stim-
men. Kritik wird als Hass diskreditiert und de-
mokratisch legitimierte Grenzen verschwinden. 
Jene, die sich zuvor als „Verteidiger der Freiheit" 
inszenierten, ziehen nun die Grenzen des Sagba-
ren selbst. Die demokratischen Grundwerte, die 
angeblich geschützt werden sollen, werden so von 
innen ausgehöhlt (Popper 1992, zit. nach Stelzer 
2018: 4 f.).
In den USA zeigen sich bereits die Folgen un-
eingeschränkter Rede, die Sorge um das demo-
kratische System wird zunehmend lauter (Nord 
et al. 2025: 840). Auch die FPÖ übernimmt die 
amerikanisierte Rhetorik und fordert eine „ab-
solute Meinungsfreiheit“, die fundamental dem 
europäischen Konzept eines balancierten Frei-
heitsbegriffs widerspricht. 
Wohin die Reise geht, wird sich zeigen. In Europa 
tut man gut daran, vergangene Fehler nicht zu 
vergessen und gesellschaftliche Resilienz aufzu-
bauen, um weniger anfällig für freiheitsrhetori-
sche Demagogie zu sein. Angela Merkel formu-
lierte es treffend: 

„Achtet auf  die Sprache. Denn Sprache 
ist sozusagen die Vorform des Han-

delns. Und wenn die Sprache einmal 
auf  die schiefe Bahn gekommen ist, 

kommt auch sehr schnell das Handeln 
auf  die schiefe Bahn. Und dann ist 
auch die Gewalt nicht mehr fern“                                                   

(Konrad-Adenauer-Stiftung 2020: 1:08:49). 

Ein klarer Auftrag: Freiheit muss geschützt wer-
den – aber mit Verantwortung, nicht mit Beliebig-
keit.
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FREI UM WELCHEN PREIS�                         
Eine Kritik des westlichen Freiheitsbegriff s 

von Noé Schüttler

Wenn man Elon Musk, den reichsten Men-
schen der Welt, sehr wohlwollend interpretieren 
möchte, könnte man ihn wohl als einen großen 
Kämpfer für Meinungsfreiheit und Demokratie 
bezeichnen. Warum sonst hätte ein Tech-Milliar-
där, der eigentlich in Raumfahrt oder Zukunfts-
technologien investiert, 2022 das größte und 
wichtigste soziale Netzwerk der Welt gekauft und 
diese Investition dann mit der Wiederherstellung 
von Meinungsfreiheit und deren Bedeutung als 
„Fundament einer funktionierenden Demokra-
tie“ (Elliott 2024) begründet? Dass sich das neu 
benannte X nach Musks Übernahme zu einer 
Echokammer für rechtspopulistische Positionen 
wandelte und ursprünglich wegen seiner Anstif-
tung zum Sturm auf  das  US-Kapitol gesperrten 
Account Donald Trumps wieder entsperrte, trübt 
dieses Bild von Musk jedoch erneut. Doch nicht 
nur Musk, der später zum persönlichen Berater 
Trumps werden sollte, nutze den Begriff  der Frei-
heit als Symbolbegriff . Musks Freiheitsverständnis 
reiht sich dabei nahtlos in ein breiteres politisches 
Muster ein, das in den USA im Umfeld Donald 
Trumps und der MAGA-Bewegung an Einfl uss 
gewann.
Exemplarisch off enbart die zweite Legislatur 
Donald Trumps dabei eine Paradoxie, die vielen 
gegenwärtigen rechtspopulistischen Bewegungen
gemein zu sein scheint. Sei es die MAGA-Be-
wegung in den USA, die österreichische FPÖ 
oder der brasilianische Bolsonarismus: All diese 
Strömungen propagieren die „Befreiung“ der 

eigenen Bevölkerung von Minderheiten aller Art, 
einem angeblich linksliberal-„sozialistischen“ 
Establishment oder von gesundheits- und klima-
politischen Eingriff en. Gemeint ist damit jedoch 
nicht mehr Freiheit, sondern deren Gegenteil: In 
der Praxis sind Inhaftierungen, Sprachverbote 
und staatliche Repression die Folge. Bei histo-
rischer Betrachtung stellt man im Hinblick auf  
dieses Verständnis von Freiheit eine Kontinuität 
fest. Dieses, in sich widersprüchliche, instrumen-
telle Verhältnis zur Freiheit, ihre Reduktion auf  
einen politisch-moralischen Kampfbegriff , hat 
eine lange Tradition und ist älter als Trump, 
der Rechtspopulismus oder das internationale 
Staatensystem. Es ist tief  im Bewusstsein und in 
der Identität des globalen Nordens verwurzelt 
und liefert ein Grundelement für das strukturelle 

SCHWERPUNKT
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Verständnis der internationalen Politik und Wirt-
schaft der letzten Jahrhunderte.

Freiheit durch Vernunft
Der Ursprung des modernen, westlichen Libera-
lismus liegt in der Aufklärung. Diese philosophi-
sche Bewegung, die im 17. Jahrhundert in Europa 
entstand, deutete das Verhältnis des Menschen 
zur Gesellschaft und zur Außenwelt neu und 
prägte den Ansatz eines rationalen und kritischen 
Denkens. Laut Blom (2022: 186) ist das, was wir 
heute primär mit der Aufklärung verbinden, aber 
nur eine moderate Strömung innerhalb einer 
vielfältigen und in seiner Radikalität unterschied-
lichen Denkrichtung. Dieser moderate Flügel, 
vertreten von prominentesten Vertretern wie 
Descartes oder Kant, übernahm einerseits den 
neuartigen, wissenschaftlich-rationalen Blick auf  
Umwelt und Umgebung. Die experimentelle Be-
obachtung wurde zum grundlegenden Zugang 
des Menschen zu seiner Außenwelt, durch die 
sich der Mensch mithilfe seiner Vernunft aus sei-
ner „selbstverschuldeten Unmündigkeit“ (Kant 
1784: 516) befreien sollte. Andererseits bemühte 
sich die moderate Aufklärung jedoch darum, 
diese radikale Erkenntnis so anzupassen, um eine 
direkte Konfrontation mit der Kirche zu vermei-
den. Dieser Aufruf  zur Befreiung von Unwissen-
heit war angesichts einer derart umfassend herr-
schenden und die Gesellschaft hierarchisierenden 
Institution wie der katholischen Kirche skandalös 
und führte in einer öffentlich vertretenen Position 
zu Zensur, Verfolgung oder Verbannung (Blom 
2011: 112).
Die moderaten Strömungen der Aufklärung 
verbanden daher den neuen Rationalismus mit 
normativen, christlichen Grundsätzen und über-
setzten diese in eine nur vermeintlich säkulare 
Sprache, um bestehende Machtstrukturen nicht 
zu überwinden, sondern in diesen aufzugehen 

und diese weiter zu legitimieren. Die christliche 
Heilsgeschichte wurde zum ewigen Fortschritts-
streben, das „Macht-euch-die-Erde-untertan“ 
(Genesis) fand seine Entsprechung in der Degra-
dation der Natur zum bloßen Untersuchungsob-
jekt und die Erlösung des Menschen konnte statt 
Gottes Gnaden nur mehr durch Vernunft erreicht 
werden (Blom 2022: 188). Mit dieser Symbiose 
eines rationalen Zugangs zur Außenwelt mit 
normativen Grundannahmen des Christentums 
war der Grundstein für eine neue Form der Herr-
schaftslegitimation gelegt, die mit wachsendem 
Wohlstand und technologischer Entwicklung von 
den Zentren der europäischen Aufklärung in an-
dere Erdteile exportiert werden sollte.

Freiheit durch Besitz
Schäfers (2016: 15) bezeichnet die Industrielle 
Revolution, die etwa zeitgleich mit der frühen 
Aufklärung gegen Ende des 18. Jahrhunderts in 
Großbritannien begann, gemeinsam mit der Auf-
klärung als sogenannte Doppelrevolution. Dieses 
Konzept bezeichnet beide Begriffe als Teil einer 
einheitlichen Entwicklung, deren ideeller Teil 
(Aufklärung) mit dem materiellen (industrieller 
Fortschritt) wechselwirkt. Einerseits führte der 
neue Rationalismus in Wissenschaft und For-
schung zu erhöhter Produktivität durch Innovati-
onen, andererseits begünstige Wirtschaftswachs-
tum und Kapitalakkumulation die Umsetzung 
von aufklärerischen Idealen und Gesellschafts-
konzeptionen. Die Entstehung des Kapitalismus 
erscheint in dieser Zeit als logischste Form der 
Wertschöpfung: Aquivalent zum aufklärerischen 
Freiheitsstreben durch Vernunftgebrauch sollte 
jeder Mensch frei und ohne staatliche Eingriffe 
oder gesellschaftliche Verantwortungen nach Ka-
pital streben dürfen. Die konkreteste Ausprägung 
dieser Denkrichtung bezeichnet man, im Kontext 
des damaligen Unternehmertums in Großbritan-
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nien als „Manchesterliberalismus“ (Plasa 2023: 
28). Dieser steht sinnbildlich für uneingeschränk-
te Freiheit der Unternehmer:innen einerseits, und 
Ausbeutung und Entrechtung von Arbeiter:innen 
andererseits, und offenbart die Kehrseite des 
Freiheitsbegriffs innerhalb der Doppelrevolution. 
Diese Kehrseite erhält im Kontext der zuneh-
menden Internationalisierung des Freihandels 
und Ausbeutung von Kolonien in Übersee eine 
neue Dimension. Die wirtschaftlichen sowie ge-
sellschaftlichen Fortschritte im Europa des 19. 
Jahrhunderts sind nur im Kontext von Umwelt-
zerstörung, Unterdrückung und Menschenhan-
del in Kolonien in Südamerika, Afrika und Asien 
zu erklären. Die ideologische Grundlage dafür 
liegt in der während der Aufklärung entstande-
nen Trennung zwischen Natur und Kultur: Natur 
galt als etwas, das der Mensch erschließen und 
beherrschen sollte, während Kultur den Bereich 
vernunftgeleiteten Handelns bezeichnete. Durch 
diese Unterscheidung wurden fremde Kulturen 
und Völker entmenschlicht und entrechtet, indem 
man sie der „Natur“ zuordnete – und ihnen da-
mit jeden Anspruch auf  Freiheit absprach. Dieser 
Doppelcharakter der Freiheit war Grundlage für 
die Errichtung eines internationalen Handelssys-
tems, welches Ressourcen und Menschen von der 
„Peripherie“ in die europäischen Zentren brach-
te, um dort Reichtum zu generieren (Blom 2022: 
215). Dieses Handelssystem bildet die Grund-
struktur für unser heutiges Wirtschafts- und 
Staatensystem. Die auf  kolonialer Ausbeutung 
und ungleichem Ressourcentransfer beruhende 
Ordnung führte außerdem zu einer grundlegen-
den Globalisierung kapitalistischer Strukturen im 
späteren 19. und frühem 20. Jahrhundert.

Freiheit durch Unterordnung
Die Internationalisierung des Kapitalismus im 
19. Jahrhundert brachte nicht nur ökonomische 

Expansion, sondern auch eine umfassende Ra-
tionalisierung gesellschaftlicher Strukturen mit 
sich. Der auf  Effizienz und Quantifizierung aus-
gerichtete Geist des industriellen Kapitalismus 
prägte zunehmend alle Bereiche des Lebens. 
Ein anschauliches Beispiel hierfür ist die Ent-
stehung der Soziologie eines Adolphe Quételet 
oder Auguste Comte als eine stark statistisch-de-
terministische Wissenschaft, deren Anspruch es 
war, menschliches Verhalten zu quantisieren und 
politisch steuerbar zu machen. Die aufkläreri-
sche Rationalität wurde also zunehmend in eine 
instrumentelle Form überführt: Vernunft diente 
nicht länger der Emanzipation, sondern der Be-
rechenbarkeit und Steuerung sozialer Ordnung 
(Schmid-Noerr 2019: 30). 
Mit der fortschreitenden Industrialisierung und 
der Integration der Weltmärkte geriet diese Ord-
nung jedoch zunehmend in Widersprüche. Die 
kapitalistische Produktionsweise, die ständiges 
Wachstum und Profitsteigerung erzeugte, führte 
regelmäßig zu strukturellen Überproduktionskri-
sen, in denen Waren und Arbeitskraft im Über-
maß vorhanden, aber nicht mehr verwertbar 
waren. Die daraus resultierenden Wirtschafts-
krisen, am deutlichsten sichtbar in der Weltwirt-
schaftskrise von 1929, führten zu massenhafter 
Arbeitslosigkeit, sozialer Verelendung und dem 
Zerfall bürgerlicher Sicherheiten. Die noch jun-
gen liberalen Demokratien, deren Legitimität auf  
der Idee individueller Freiheit und ökonomischer 
Selbstregulierung beruhte, erwiesen sich in die-
ser Situation als ohnmächtig. Der Widerspruch 
zwischen dem Versprechen der Freiheit und der 
realen Erfahrung ökonomischer Abhängigkeit 
und sozialer Desintegration zeigte sich deutlich 
(Kähler 2025: 367). 
In dieser Krise verwandelte sich die Rationalität 
des Kapitalismus in eine Rationalität der Herr-
schaft. Was zuvor als Prinzip der Effizienz und 
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Ordnung gegolten hatte, wurde nun zum Mittel 
der Disziplinierung und Kontrolle gesellschaft-
licher Unsicherheit. Horkheimer und Adorno 
deuten diesen Prozess 1944 als dialektischen 
Umschlag der Aufklärung in ihr Gegenteil: Die 
Vernunft, die einst auf  Befreiung zielte, wird zum 
Werkzeug der Unterwerfung. Der Faschismus er-
scheint vor diesem Hintergrund nicht als Bruch 
mit der Moderne, sondern als ihre extremste 
Konsequenz. Dieser hat die Funktion, die krisen-
hafte Dynamik des Kapitalismus durch autori-
täre Organisation und totale Rationalisierung 
zu stabilisieren. Die instrumentelle Vernunft, 
die den Menschen zum Objekt gesellschaftlicher 
Zweckmäßigkeit macht und individuelle Freiheit 
der Aufrechterhaltung ökonomischer Ordnung 
opfert, mündet in einem brutalen Exzess der Ge-
walt (Schweppenhäuser 2019: 43). Diese Art der 
Instrumentalisierung entfremdet den Freiheits-
begriff völlig von ihrem emanzipatorischen Kern, 
und hat nur noch die Funktion, Unterdrückung 
und Ungleichheit zu legitimieren. Freiheit im Fa-
schismus bedeutet konkret Freiheit durch kollek-
tive „Reinheit“ (ethnisch-biologistisch), Freiheit 
durch Unterordnung in eine Volksgemeinschaft 
oder Freiheit durch kämpferische Behauptung. 
Diese Art der Instrumentalisierungslogik nach 
Adorno und Horkheimer lässt sich m. E. n. in 
Teilen auch auf  andere totalitäre Systeme des 20. 
Jahrhunderts wie den Stalinismus übertragen.

Freiheit durch Anpassung 
Mit dem Sieg über Nazideutschland und die 
Achsenmächte sowie dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs endeten die faschistischen Diktaturen 
in Europa (mit Ausnahme Spaniens, die bis ins 
Jahr 1975 bestand). Für die europäischen Ge-
sellschaften, in deren Zentrum in den letzten 40 
Jahren gleich zwei zerstörerische Weltkriege wü-
teten, war eine neue Perspektive auf  Frieden und 

Freiheit eine zuversichtliche Orientierung für die 
Gestaltung des zerstörten Nachkriegskontinents. 
In diesem Zusammenhang entsteht der west-
liche Liberalismus, repräsentiert durch die neue 
Supermacht USA, als moralische Antithese zum 
Faschismus, sowie kurz danach zum sowjetischen 
Kommunismus. Diese moralische Neuaufladung 
des Freiheitsbegriffs – die Errichtung einer freien, 
friedlichen Weltgemeinschaft – ergibt sich nach 
dem Zweiten Weltkrieg aus machtpolitischen 
Interessen und ökonomischen Strategien: Frei-
heit wird zur Leitideologie einer neuen Welt-
ordnung, in der politische Selbstbestimmung 
und wirtschaftliche Integration untrennbar mit 
der Hegemonie des westlichen Kapitalismus ver-
knüpft sind (Plasa 2023: 52). Interventionen in in-
nenpolitische Prozesse im globalen Süden offen-
baren diesen hegemonialen Charakter. Direkte, 
mitunter militärische Eingriffe zur Verhinderung 
eines Überlaufens zum kommunistischen Lager 
(Korea 1950, Vietnam 1964) oder die finanziel-
le und logistische Unterstützung pro-westlicher 
Machthaber:innen (Iran 1953, Guatemala 1953) 
zur Sicherung westlicher Öl-, Gas- oder sonstiger 
Ressourcengeschäfte sind Teil eines Programms, 
welches Junker (2021: 243) als „liberalen Impe-
rialismus“ bezeichnet. Aufschlussreich ist hierbei 
auch die Entstehung der Entwicklungshilfe in den 
1950er-Jahren. Die streng ökonomisch gedachte 
Konzipierung von Entwicklungsstadien, die be-
stimmte Gesellschaften durchgehen, führte zu 
politischen Initiativen, die in diesem Sinne „un-
terentwickelte“ Länder (meist frühere Kolonien 
oder Länder des globalen Südens) durch eine An-
passung an westliche Wirtschaftsmodelle (Priva-
tisierung, Freihandel, Ressourcenausbeutung) aus 
ihrer vermeintlichen „Rückständigkeit“ befreien 
sollten. Hierbei ist nicht nur die Fortführung ko-
lonialer Denkmuster offensichtlich, gleichzeitig 
stärkte diese Art von „Entwicklungshilfe“ alte und 
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neue Abhängigkeiten von Investor*innen und Ab-
satzmärkten des globalen Nordens. Der dort neu 
generierte Wohlstand des Nachkriegsbooms legi-
timierte diese politische Strategie. Die Demokra-
tische Republik Kongo, die heute einerseits unter 
schwersten humanitären Krisen, Ausbeutung 
und dem Zusammenbruch staatlicher Ordnung 
leidet, andererseits aber wichtige Coltan- und 
Kobaltquelle für globale Schlüsselkonzerne der 
Elektronik- und Batterieindustrie ist, zeigt exem-
plarisch die langfristigen Auswirkungen dieser 
westlichen Abhängigkeitspolitik. Trotz offizieller 
Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Belgien 
1961 blieb der Kongo aufgrund seines Ressour-
cenreichtums Spielball westlicher Interessen, die 
eine Unabhängigkeit wirtschaftlicher und poli-
tischer Natur um jeden Preis verhinderten. Der 
antikoloniale Widerstand stellte sich gegen die 
Instrumentalisierung einer vermeintlichen Frei-
heit und fordert eine echte Befreiung von diesen 
Abhängigkeiten. Die brutale Ermordung der 
Symbolfigur dieser tatsächlichen Unabhängig-
keit, Patrice Lumumba, ist die perfide Kehrseite 
einer instrumentalisierten Befreiungspolitik, die 
sich im globalen Süden bis heute auswirkt (Behr 
2022: 193).

Freiheit durch Ungleichheit
Als in den 1970er Jahren die westlichen Nach-
kriegsökonomien in Krisen wie Ölpreisschocks 
oder Arbeitslosigkeit gerieten und im globalen 
Süden die Entwicklungsversprechen ausblieben, 
begann ein grundlegender Paradigmenwechsel. 
Das keynesianische Ideal einer sozialen Freiheit 
durch staatliche Sicherungssysteme wurde zu-
nehmend als Hemmnis ökonomischer Effizienz 
gedeutet. Freiheit verlor ihre soziale Dimension 
und wurde erneut zur Frage individueller Leis-
tungsfähigkeit und Marktkompatibilität. Dabei 
wurde die Freiheit des Marktes zum natürlichen 

Mechanismus, der gesellschaftliche Prozesse effi-
zienter steuern könne als politische Eingriffe. Eine 
globale Politik der Steuersenkungen sowie der 
Deregulation des Finanzmarkts (prominent als 
„Reaganomics“ und „Thatcherismus“ bekannt) 
festigten das kapitalistische Freiheitsverständ-
nis auf  systemischer Ebene auf  Kosten gleich 
mehrerer Faktoren (Milanovic 2016: 20). Erstens 
verstärkte der unregulierte Welthandel soziale 
Ungleichheiten auf  internationaler Ebene durch 
Auslagerung von billiger Massenproduktion in 
ökonomisch schwächere Länder des globalen 
Südens. Zweitens entstand ein Wettbewerb, der 
nicht mehr nur zwischen Unternehmer*innen, 
wie im Ideal des freien Marktes vorgesehen, 
sondern zwischen Staaten um das höchste Maß 
an Deregulation herrschte. Dieser Wettbewerb 
torpediert die Notwendigkeit, international ver-
bindliche Regeln für Klimaschutz oder soziale 
Absicherung zu schaffen, die Ungleichheiten und 
kapitalistische „Externalisierungen“ abdämpfen. 
Drittens, und dieser Zusammenhang ist für das 
Verständnis heutiger Verhältnisse besonders rele-
vant: besonders der Abbau von Steuerprogression 
ließ die globale Einkommensungleichheit seit den 
1980er-Jahren in beunruhigendem Maße steigen 
und stärkte insbesondere den Wohlstand des 
obersten Perzentils im Vergleich zur restlichen 
Weltbevölkerung. Die Gleichsetzung der Freiheit 
mit der Freiheit im Kapitalismus kommt uns nicht 
nur von der Entstehung des Frühkapitalismus, 
etwa 150 Jahre zuvor, bekannt vor, sondern zeigt 
sich bis heute auf  zwei Ebenen: auf  individueller 
Ebene bedeutet Freiheit heute Individualisierung, 
die sich durch Konsum und Statussymbole aus-
zeichnet. Auf  systemischer Ebene führt sie, wie 
eben beschrieben, zu Deregulierung und inter-
nationaler Marktfreiheit. Im Kontext der rasant 
steigenden Ungleichheit zeigt sich, dass diese 
Freiheit nur den Vermögendsten, oder nach Mi-
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lanovic (2016: 22) den „Global Plutocrats“ dient. 
Für Piketty (2020: 59) verschob sich im Zuge des 
in den 1980er-Jahren beginnenden Rückgangs 
des Sozialstaatsmodells durch Besteuerung und 
Umverteilung auch das Muster der politischen 
Repräsentation. Das klassische Links-Rechts-
Schema der Nachkriegszeit (Arbeit vs. Kapital) 
wandelte sich hin zu einer Repräsentation der 
Eliten, in der heute die Konfliktlinie zwischen 
Bildungs- und Wirtschaftselite verläuft. Das Va-
kuum, das dadurch bei der Repräsentation der 
ökonomisch Schwächeren entsteht, liefert den 
ökonomischen Zugang zur Entstehung von den 
populistischen Gegenbewegungen der 2010er-
Jahre. Der grundsätzliche Irrtum dieser Bewe-
gungen liegt nicht in der Mobilisierung gegen das 
„Multi-Eliten-System“ (Piketty 2020: 63), son-
dern in der grundsätzlichen Mobilisierung gegen 
demokratische und pluralistische Strukturen und 
Errungenschaften. Indem rechtspopulistische 
Bewegungen ihre Feindbilder in vermeintlich 
„feindlichen“ Minderheiten statt in den realen 
Unfreiheiten des Kapitalismus suchen, führen sie 
die alte Tradition der Instrumentalisierung von 
Freiheit fort und reproduzieren damit Strukturen, 
die bereits dem Faschismus zugrunde lagen. Die 
Konsequenz bleibt dabei die gleiche: die Stabi-
lisierung von kapitalistischen Ordnungen und 
ungleichen Verhältnissen.

Freiheit für wen? 
In diesem Kontext erscheint die Übernahme 
Twitters durch Elon Musk unter dem Deckmantel 
der Meinungsfreiheit schlüssig. Die Verschiebung 
des Freiheitsbegriffs auf  eine rein politische Ebene 
lenkt von der ökonomischen Frage der Ungleich-
heit ab, die Musk als Techmilliardär unbedingt 
verhindern möchte. Ebenso deutlich zeigt sich 
das bei Donald Trump, der als Immobilienunter-
nehmer aus New York die ideale Verkörperung 

der amerikanischen Finanzelite darstellt. Da er 
selbst Teil jener ökonomischen Schicht ist, die 
von bestehenden Macht- und Besitzungleichhei-
ten profitiert, kann er Freiheit nicht über soziale 
Gerechtigkeit definieren. Stattdessen mobilisiert 
er über kulturelle und identitätspolitische Trenn-
linien um eine Fassade von „Volksnähe“ und 
Widerstand gegen die Eliten aufrechtzuerhalten. 
Sein Freiheitsbegriff ist daher ein stark selektiver: 
Er reduziert Freiheit auf  das Recht, gegen äußere 
Feindbilder und staatliche Regulierung aufzube-
gehren, während die strukturellen Unfreiheiten 
des Kapitalismus, von denen er selbst profitiert, 
unangetastet bleiben. 
Die Instrumentalisierung der Freiheit gibt es also 
mindestens genauso lange wie ihre Überführung 
in ein politisches Konzept. Die Symbiose dieses 
Freiheitskonzeptes mit herrschenden Strukturen 
christlicher, und später kapitalistischer Färbung 
hat ihn stets verengt und zur Freiheit Weniger 
gemacht. Im Kontext von Horkheimers und 
Adornos Analyse der Entstehung des Faschismus 
kann man bemerken, dass die strukturellen Ursa-
chen des Faschismus nach dem zweiten Weltkrieg 
bestehen bleiben, die politischen Ausprägungen 
des Kapitalismus aber um die Fehler des Faschis-
mus – Diktatur, Unrecht und Barbarei – bereinigt 
oder „korrigiert“ worden sind. Diese Korrektur 
kann aber, wenn man den Faschismus als konse-
quenteste Variante des Kapitalismus versteht, nur 
von oberflächlicher und temporärer Natur sein, 
da die eigentliche Ursache, nämlich Ungleich-
heit, immer weiter ansteigt. Dabei stellt sich die 
grundsätzliche Frage, wie ein wirkliches Konzept 
von Freiheit und eine Bewegung, die diese reprä-
sentiert, in per se unfreien Strukturen entstehen 
und sich entfalten kann, ohne sich in diesen zu 
verlieren oder von diesen bekämpft zu werden. 
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FREEDOM FROM EUROPE:
How Neoliberal Constraints and Intergovernmental 

Structures Enable Populist Strategies                                      
in EU Foreign Policy

by Anamaria-Silvia Copilau

Defi ning Freedom: From Negati‑
ve Liberty to European Context 
and The Neoliberal Reframing of  
Freedom 
The conception of  freedom adopted in this essay 
draws on Berlin’s (2014) notion of  negative liber-
ty, understood as freedom from external interfe-
rence – particularly from government authority. 
This is subsequently adapted to the European 
context: freedom is understood as the freedom 
of  European actors – whether states or citizens 

– from rules and norms imposed on them by the 
European Union. This includes the economic 
freedom of  states as well as freedom from non-
traditional or supranational norms. Importantly, 
this understanding exposes a paradox at the heart 
of  contemporary political discourse: actors who 
advocate for these forms of  freedom often off er 
no substantive alternative. Their project is not 
one of  constructing new forms of  political or so-
cial order, but rather a freedom from progress – a 
resistance to transformation. 
Freedom, of  course, is far from a fi xed concept. 
Drawing on the homogenizing tendencies in the 
Marxian tradition, Laclau (1990) reconceptuali-
zes the relationship between the universal and the 
particular in political discourse. He argues that 
particular social demands can become symbols 
of  universality through the operation of  empty 
signifi ers, which allow disparate grievances to 
be articulated as if  they were unifi ed, thereby 
preventing the collapse of  the broader system 
of  meaning. Drawing on Laclau and Mouff e’s 
(2001) concept of  the fl oating signifi er, Carpen-
tier (2022) conceptualizes freedom as an empty 
signifi er – a discursive space that diff erent poli-
tical forces seek to fi ll with their own meanings 
and objectives. Its meaning has been constantly 
redefi ned and contested, and many authors have 
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examined how political actors, particularly right-
wing populists have appropriated the term to 
legitimize exclusionary and antidemocratic ideo-
logies and instrumentalized it to advance their 
agendas (Hirschberger & Voges, 2024).
When seen through a neoliberal lens, freedom re-
duces the ideals of  human dignity and individual 
liberty to entrepreneurial autonomy: state inter-
vention is minimized, markets become dominant 
and social inequalities are normalized (Harvey, 
2005). Foucault (2008) observes that freedom 
increasingly shifts from social and political rights 
to the emphasis on the self-governance of  the in-
dividual in the market, with economic rationality 
supplanting collective reasoning. In this frame-
work, the state’s primary purpose is no longer 
that of  a guarantor of  civic welfare but instead 
that of  a facilitator of  market conditions. Thus, 
through what Brown (2015) describes as the result 
of  neoliberal reason, many fundamental concerns 
are either subordinated to the pursuit of  capital 
accumulation, neglected entirely or fundamen-
tally reshaped through an economic lens. These 
include liberty, equality, and fairness, as well as 
the rule of  law.
Through a Gramscian „war of  position“, a ra-
tionalist logic of  homo oeconomicus spread into 
everyday life through practices of  self-manage-
ment and self-optimization, leading this ideo-
logical framework to resemble common sense. 
When individuals view themselves as market ac-
tors whose lives must be continuously managed, 
neoliberal ideas take on an aura of  inevitability, 
which increases their stability, upon which growth 
regimes everywhere depend  on (May et al., 2025).
Neoliberal norms are highly flexible: principles 
such as competition, property rights, and con-
sumer sovereignty can be invoked to support 
inclusive, rights-based politics, but they can just 
as readily be tied to exclusionary cultural or ra-

cial identities. Right-wing populists leverage this 
malleability by advancing a nationalized market 
liberalism that favors insiders while rejecting the 
EU’s more cosmopolitan liberal framework. As 
a result, they can be both pro-market and Eu-
rosceptic, claiming that Brussels imposes liberal 
norms that erode national sovereignty. Thus, far 
from being contradictory, neoliberalism and far-
right populism can mutually reinforce each other 
when market principles are reframed through 
exclusionary national lenses.

Neoliberalism and European 
Integration  
Neoliberalism’s appropriation of  globalization 
– conceived as the universal diffusion of  mar-
ket imperatives that condition state and societal 
reproduction (Colás, 2010) – has defined the 
contemporary phase of  capitalist transformation. 
As Hermann (2007) observes, EU policymaking, 
most visibly through the creation of  the Single 
European Market, has mirrored this global 
neoliberal mainstream by institutionalizing free 
trade, capital mobility, fiscal austerity and labour 
market flexibility, which required member states 
to pool sovereignty in pursuit of  integration. Yet 
the post-sovereign discourse that emerged refra-
med this delegation of  authority as irreversible 
loss, rather than a conscious choice (Moravcsik, 
1998; MacCormick, 2002). As decision-making 
migrated to distant supranational centers, citi-
zens perceived a hollowing out of  democratic 
control and the erosion of  governments’ capacity 
to safeguard economic and social security (Auer, 
2017). These perceptions catalyzed the shift from 
a cosmopolitan to a nationalist-populist zeitgeist 
(Mudde, 2004). Through the lens of  neoliberal 
integration, populist movements found both ideo-
logical material and institutional opportunity: by 
invoking the perceived loss of  sovereignty to open 
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markets and liberalization, they could mount a 
coherent critique of  the European project itself. 
Crucially, the very mechanisms designed to em-
bed neoliberalism – fiscal constraints, monetary 
independence, and intergovernmental veto struc-
tures – now equip populist governments with 
the leverage to resist supranational constraints. 
Neoliberalism thus generates not only populist 
grievance but also populist opportunity.
As core EU economies pursued export-led 
growth and peripheral states relied on debt-dri-
ven expansion facilitated by FDI (Foreign Direct 
Investment) (Baccaro & Pontusson, 2025), Euro-
pean integration produced deep interdependence 
across policy domains, which intensified functio-
nal spillovers, offering a technocratic justification 
for Europe’s neoliberal transformation (Köpping 
Athanasopoulos, 2020). The global financial 
crisis exposed the structural vulnerabilities of  
European integration, where incomplete institu-
tions and constrained fiscal autonomy hindered 
collective crisis management. Integration, in 
effect, allowed national capitalist classes to wea-
ken Keynesian and corporatist state capacities 
whilst supranationalizing monetary authority 
(Stockhammer, 2013). Neoliberal rules, such 
as competition policies, EMU (Economic and 
Monetary Union) constraints, and conditionality 
regimes, further restricted national policy space, 
deepening asymmetric growth and distributive 
imbalances. These conditions generated both the 
grievances and institutional opportunities that 
populist actors later exploited, reframing these 
constraints as EU-imposed domination and rede-
fining „freedom“ as the recovery of  sovereignty 
from supranational governance.
Having traced the ideological and structural 
foundations of  neoliberalism within European 
integration, the next step is to examine how these 
principles have been operationalized in economic 

governance and how the resulting constraints 
create openings for populist contestation, framed 
as a defense of  freedom against supranational 
encroachment.

Populism and the Co-optation of  
Freedom  
The rising demand for „freedom from the EU“ 
observed in recent elections across several mem-
ber states can be traced to the enduring tension 
between national sovereignty and supranational 
governance. The „failing forward“ approach 
(Jones, 2016) – where incomplete institutions are 
established, fail, and must be rebuilt only to fail 
again – was especially evident during the finan-
cial crisis and has been strategically leveraged 
by populist actors to foster electoral distrust and 
portray supranational institutions as threats to 
national sovereignty.
Populist movements increasingly challenge the 
liberal order, framing their call to „take back 
control“ as the defense of  a redefined community 
and legitimizing it through critiques of  globaliza-
tion. This tension stems from the conflict between 
states’ inherent sovereignty and the influence of  
supranational organizations seeking uniform 
legal systems (Yadav & Kumar, 2023). In this 
context, sovereignty becomes central to political 
claims (Kallis, 2018), but its various definitions 
generate inconsistencies between national legal 
systems and supranational initiatives, producing 
conflicts when domestic priorities clash with col-
lective European goals, while efforts to reconcile 
cultural and legal pluralism with harmonization 
continue to challenge the legitimacy of  suprana-
tional decision-making (Yadav & Kumar, 2023).
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The Discursive and Affective 
Construction of  ‚Freedom‘ in 
Populist Narratives 
Having shown how neoliberalism created the 
structural conditions and ideological tensions 
exploited by populist actors, it’s now important 
to examine how they discursively operationalize 
„freedom.“ Drawing on the notion of  freedom 
as an empty signifier, populists transform it into 
a flexible symbol – expressed as freedom from 
Brussels, from elites or from censorship that 
encapsulates broader political dissatisfaction 
(Zicman de Barros, 2025). Affective mechanisms 
further structure political engagement (Tietjen, 
2023) and allow populist actors to strengthen 
their appeal and target perceived sources of  col-
lective frustration.
This framework clarifies the dynamics described 
by Cayla (2021), who argues that populism often 
arises from citizens’ distrust of  political instituti-
ons perceived as ineffective or powerless. Once in 
government, populist actors may continue emp-
hasizing these institutional constraints to conso-
lidate domestic support. Although such strategies 
are most effectively applied when in opposition, 
populist leaders can maintain the narrative of  
a distant, entrenched establishment even while 
holding office by directing their attacks at the 
supranational institutions of  the EU, which helps 
them sustain a sense of  marginalization and poli-
tical struggle. This helps explain their continued 
electoral success despite prolonged governmental 
participation (Rapeli & von Schoultz, 2023).

Structural Opportunity: Populist 
Narratives Impact Foreign Policy
Populist parties that have transitioned from 
opposition to government in recent years have 
exerted notable influence over both domestic 
and foreign policy, with implications for the EU’s 

geopolitical position (Destradi et al., 2021). Exis-
ting literature identifies several defining features 
of  populist foreign policy. First, populists adopt a 
less conciliatory stance than non-populist govern-
ments, often amplifying crises (Moffitt, 2017) and 
framing international actors as „others“ through 
antagonistic discourse (Ostiguy, 2017). Second, 
Euroscepticism drives attempts to undermine or 
exit multilateral institutions, reflecting distrust 
of  international structures. Third, populists 
recalibrate alliances (Varga & Buzogány, 2021). 
Finally, their anti-pluralism and emphasis on a di-
rect bond with „the people“ centralize authority, 
resulting in a highly personalized foreign policy 
style (Destradi & Plagemann, 2019).
Analyzing populist foreign policy requires situa-
ting it within the EU’s institutional design. The 
highly intergovernmental nature of  the Common 
Foreign and Security Policy (CFSP) means outco-
mes largely reflect member states’ interests and 
preferences. Alignment allows collective action, 
but divergence often produces lowest-common-
denominator agreements or stalemate, limiting 
effectiveness (Falkner, 2011; Alecu de Flers et al., 
2011). This dynamic reflects Scharpf ’s (1988) 
joint-decision trap, where consensus and veto 
power constrain innovation and favor incremen-
talism over substantive reform. Constructivist 
perspectives suggest these constraints are not 
immutable: shifts from strategic bargaining to 
problem-solving interaction could mitigate the 
trap if  governments shared perceptions of  iden-
tity, vulnerability, or collective purpose (Scharpf, 
1988; Falkner, 2011). In practice, such conver-
gence is largely absent. Divergent national visions 
– amplified by populist discourses emphasizing 
electoral sovereignty – reinforce deadlock, as go-
vernments are reluctant to incur domestic costs 
for politically unrewarding foreign policy unless 
compensated. While coordination has increased 
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through new instruments and institutional arran-
gements, progress remains incremental. The li-
mited obstruction observed in some areas reflects 
the narrow global orientation of  many national 
foreign policies, which lack core interests across 
substantial domains of  EU external action (Alecu 
de Flers et al., 2011).
Populists derive legitimacy by resisting supra-
national constraints and portraying themselves 
as the executors of  the popular will. Within the 
EU’s neoliberal integration framework, this all-
ows them to exploit institutional arrangements to 
obstruct decision-making, reinforcing the Union’s 
„joint-decision trap“. Neoliberalism both wea-
kened collective action and generated structural 
grievances that populists weaponize, hollowing 
out domestic policy space and undermining 
transnational solidarity. By relocating key areas 
of  economic governance to supranational bodies, 
it fostered perceptions of  eroded sovereignty 
and democratic control – sentiments central to 
populist „take back control“ narratives. Simulta-
neously, neoliberalism entrenched intergovern-
mental structures, notably the CFSP’s unanimity 
requirement, amplifying individual governments’ 
capacity to block or delay collective action. Fo-
reign policy fragmentation under contemporary 
populism, therefore, is not merely a reaction to 
neoliberalism but a dynamic structurally enabled 
by it.

Case Illustration: Hungary’s Soft 
Hostage-Taking Strategy  
Following the rise of  the Fidesz government, 
Hungary increasingly leveraged its veto power in 
EU foreign policy decisions to extract concessions 
in its ongoing rule-of-law dispute, while public-
ly denying any linkage between the two arenas. 
Threats to block EU aid for Ukraine or sancti-
ons against Russia pressured partners without 

formally breaching EU norms. Although EU 
actors recognized the behind-the-scenes connec-
tion, maintaining a public façade of  procedural 
justification enabled concessions while avoiding 
the appearance of  yielding to political pressure 
(Müller & Slominski, 2025).
Hungary’s repeated veto threats depended on 
their credibility, the limited compliance costs for 
EU actors, and the EU’s constrained capacity to 
respond under unanimity rules. Despite shifting 
arguments, the discursive strategy remained 
effective, though it drew criticism from the Euro-
pean Parliament, which accused the Commission 
of  compromising EU values (Müller & Slominski, 
2025). By December 2023, Hungary retained 
credible veto options regarding Ukraine, but 
rising political, legal, and public costs reduced 
the effectiveness of  its „soft hostage-taking“. The 
European Parliament filed a lawsuit over 10,2 
billion Euro in funds, media scrutiny intensified, 
and mitigation strategies such as qualified majo-
rity voting or multilateral coalitions were explo-
red to circumvent its veto (Müller & Slominski, 
2025). When Hungary threatened to block the  
50 billion Euro Ukraine Facility, the EU signaled 
it could bypass Hungary and raise the costs of  
obstruction, leading Hungary to lift its blockade 
in February 2024. While Hungary blocked 6,6 
billion Euro in military aid reimbursements, 
the EU identified alternative legal channels, 
like using frozen Russian assets, which Hungary 
could not veto. Nevertheless Hungary’s ongoing 
power to block biannual EU sanctions kept the 
EU exposed, prompting further efforts to develop 
durable circumvention strategies, including vo-
luntary member-state contributions independent 
of  unanimity (Müller & Slominski, 2025).
Hungary’s strategic use of  veto power demonstra-
tes how populist actors operationalize a discourse 
of  „freedom from“ the EU to extract concessions, 
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weaken supranational authority, and reinforce 
domestic political narratives.

Conclusion: Implications and 
Predictive Framework
This essay has traced how neoliberalism and Eu-
ropean integration have produced both the struc-
tural conditions and ideological opportunities 
that populist actors exploit, particularly through 
the discursive operationalization of  „freedom“. 
By relocating key areas of  economic governan-
ce to supranational bodies while simultaneously 
entrenching intergovernmental decision-making, 
the EU has generated grievances and institutio-
nal levers that populist governments can take 
advantage of, as illustrated by Hungary’s strategic 
deployment of  veto power in the CFSP. Populist 
narratives of  „freedom from“ the EU enable 
leaders to sustain domestic support, even when 
participating in governance, by framing political 
institutions as overwhelmingly resistant to change 
and by capitalizing on affectively charged percep-
tions of  marginalization and exclusion.
The implications for EU governance are signifi-
cant. In highly intergovernmental fields such as 
foreign policy, populist governments can exploit 
unanimity requirements and veto powers to 
obstruct collective action, producing lowest-com-
mon-denominator outcomes or outright stale-
mate. Where institutional mechanisms are less 
intergovernmental but still shaped by neoliberal 
constraints - through fiscal rules, market-oriented 
frameworks, or conditionality regimes - populist 
leverage may be subtler but potentially even more 
pervasive, particularly at the domestic level. The 
combination of  intergovernmental structures and 
neoliberal constraints creates fertile ground for 
populist obstruction, as states can simultaneously 
claim to defend sovereignty and pursue nationa-
list policy agendas, while still operating within the 

EU framework.
Importantly, not all policy fields exhibit the same 
degree of  intergovernmental decision-making as 
the CFSP, meaning populist parties do not hold 
equal power everywhere. Yet, the broader neo-
liberal integration of  EU policy areas - especially 
those implicitly integrated along neofunctionalist 
lines – may amplify populist influence, particular-
ly domestically. As the political discourse increa-
singly frames the supranational nature of  the EU 
as an impediment to national autonomy, these 
policy areas are likely to become focal points of  
contention in the future. The interplay between 
structural opportunity, ideological framing and 
institutional design thus provides a predictive lens: 
where policy areas combine intergovernmental 
decision-making with neoliberal constraints, 
populist obstruction is most likely to intensify.
Overall, understanding the EU’s integration ar-
chitecture, the mechanisms of  populist discourse 
and the affective dimensions of  political mobili-
zation is critical for anticipating the challenges 
populist governments pose to both domestic and 
supranational governance. The case of  Hunga-
ry demonstrates that populist strategies are not 
merely reactive but exploitatively proactive, using 
institutional vulnerabilities to advance both do-
mestic political agendas and broader Eurosceptic 
objectives. Future research and policy design 
must therefore consider the differential impact of  
populist leverage across policy domains, as well 
as the structural reforms needed to mitigate its 
potential for disruption.
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DER OMNIBUS FÄHRT ALLES PLATT:  
Wie die EU Konzerninteressen statt 

Menschenrechte schützt
von Muriel Polat

Jetzt ist es fast fix: Am 13. November legte das 
EU-Parlament in einer Abstimmung seine Posi-
tionierung für die Implementierung des Omnibus 
1-Pakets fest. Damit stimmte es für massive Ein-
schränkungen der Maßnahmen des Lieferketten-
gesetzes. Unter dem Vorwand der Vereinfachung 
werden damit Menschenrechte und Umwelt-
schutz zugunsten wirtschaftlicher Interessen ge-
opfert. 
Ein Deal hinter verschlossenen Türen ist nicht un-
bedingt das, was man sich unter Verhandlungen 
der EU-Kommission vorstellen will. Doch genau 
das ist es, was im Februar diesen Jahres vonstatten 
ging, als einschneidende Deregulierungsmaßnah-
men bezüglich des Lieferkettengesetzes diskutiert 
wurden (vgl. Südwind 2025). Diese betreffen 
wegweisende Maßnahmen des Green New Deals 
wie unter anderem die Richtlinie über Sorg-
faltspflichten von Unternehmen in Hinblick auf  

Nachhaltigkeit (kurz: CSDDD) und die Richtlinie 
hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
von Unternehmen (kurz: CSRD), welche erst im 
Mai 2024 verabschiedet wurde. Die CSDDD soll 
dafür sorgen, dass die Pflicht der Identifizierung 
und Behebung potenzieller und tatsächlicher 
Vernachlässigungen von Menschenrechten sowie 
von Umweltschädigungen bei den Unternehmen 
liegt, insofern die eigene Wertschöpfungskette 
betroffen ist. 2026 hätte sie in nationales Recht 
umgesetzt werden sollen, ihre ohnehin verwässer-
te Version wurde jedoch verzögert (vgl. Deutsche 
Welle 2025).
Große Unternehmen müssen zwar weiterhin 
risikobasierte Sorgfaltspflichtenuntersuchungen 
durchführen, jedoch in deutlich abgeschwächter 
Form. So sollen diese nun erst für Unternehmen 
ab 5000 Beschäftigten gelten und nicht mehr, wie 
ursprünglich vorgesehen, ab 1000 Beschäftigten 
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(vgl. Council of  the EU 2025). Außerdem wird 
es nun erheblich schwieriger, Informationen 
von Partnerunternehmen, die weniger als 5000 
Arbeiter*innen beschäftigen, zu erlangen. Ein 
weiterer zentraler Aspekt ist die Erschwerung des 
ursprünglich im CSDDD beschlossenen juristi-
schen Schutzes von Arbeiter*innen. Opfern von 
Missbrauch seitens der Unternehmen sollte der 
Zugang zu juristischen Konsequenzen und Ent-
schädigungen erleichtert werden. Mit dem „Ent-
fall der harmonisierten zivilrechtlichen Haftung“ 
(Bundesarbeiterkammer 2025, S. 7) werden diese 
Möglichkeiten gemindert und auch Verbandskla-
gen sollen abgeschafft werden. Außerdem könn-
ten EU-Gerichte anstatt der nationalen Gesetze, 
jene der Ursprungsländer anwenden. Ganz ge-
strichen wurden außerdem die Verpflichtungen, 
Pläne für eine Klimatransformation in Kraft zu 
setzen. 

Entbürokratisierung als Vorwand 
für Interessensdurchsetzung
Abgesehen davon, dass die vermeintliche Ver-
einfachung des bürokratischen Aufwands auf  
Kosten der Arbeiter*innen und der Umwelt ge-
schehen soll, ist diese Vereinfachung selbst ein 
Mythos. So spricht auch die WKO fälschlicher-
weise von einer „deutlichen Entlastung von [klei-
nen und mittleren Unternehmen] durch Schutz 
vor übermäßigen Berichtspflichten und weniger 
Informationsanforderungen“ (Wirtschaftskam-
mer Österreich 2025). Die zusätzlichen Kosten, 
die die CSDDD für Unternehmen bedeutet 
hätte, wurden tatsächlich aber auf  nur 0,005% 
geschätzt (vgl. Bundesarbeiterkammer 2025).
Auch gibt es selbst innerhalb des Wettbewerbs-
paradigmas genug Argumente für die Einführung 
von Regulierungen, vor allem, dass sie kleinen 
und mittleren Unternehmen zugutekommen 
würden. Laut einer Studie, die von der Arbeiter-

kammer Wien beauftragt wurde, würde sich die 
Implementierung der CSDDD positiv auf  den 
globalen Süden, aber auch auf  die europäische 
Wirtschaft auswirken. Es brauche „eine mutige 
Industriepolitik mit notwendigen vorausschau-
enden Regulierungen, massive Investitionen 
sowie eine Förderung der Qualifizierung von 
Beschäftigten, um den langfristigen Wohlstand zu 
sichern“ (Bundesarbeiterkammer 2025).
Auch haben sich schon einige Unternehmen 
gegen das Omnibus-Paket ausgesprochen, da es 
ihren bereits getätigten Umorientierungen scha-
den würde und es Klarheit für zukünftige Investi-
tionen brauche. 
Aus einer kritischen Perspektive stellt sich die 
Frage, inwiefern dieses Phänomen und der 
Neoliberalismus zusammenhängen. Indem der 
Begriff „Entbürokratisierung“ mit jenem der De-
regulierung gleichgesetzt werden kann, scheint 
er strategisch bewusst eingesetzt zu werden. Als 
altbewährtes neoliberales Instrument wird er zur 
Rechtfertigung der Durchsetzung der Interessen 
von Großunternehmen in neuem Gewand. Die 
angeblich wirtschaftlich befreiende Deregulie-
rung hat jedoch System. Manuel Aalbers (2016) 
spricht von einer „regulierten Deregulation“, wo-
mit er die falsche Dichotomie zwischen Regulie-
rung und Deregulierung aufbrechen will. Er geht 
davon aus, dass während bestimmten Akteuren 
mehr Freiheiten gegeben werden, die Rahmen-
bedingungen, innerhalb welchen dies geschieht, 
reguliert sind. Oft werde diese Freiheit auch auf  
Kosten anderer Akteure ausgelebt. 
„The  problem  with  the  label  ‚deregulation‘ 
is  that  it  implies  less  regulation  and  that  
deregulation is commonly framed as something 
that frees markets from government intervention,  
suggestive  of   neoliberalization.  In  reality,  state  
intervention  is  a  necessary  condition  for  mar-
kets  to  thrive.  Neoliberals  do  not  seek  to  
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completely  eliminate  the  state,  but  rather  to  
redefine the nature and functions of  the state“ 
(Aalbers 2016, S. 569)
Auch im Fall Omnibus kann von einer regu-
lierten Deregulierung gesprochen werden: Den 
Lieferkettengesetzen werden neutralisierende Be-
dingungen hinzugefügt, um den Status quo der 
Produktionsbedingungen und der Profitakkumu-
lation aufrechtzuerhalten.

Eine verlorene Chance für Arbei-
ter*innen des globalen Südens
Um Profite zu vermehren, verlagert ein Großteil 
der Konzerne seine Produktion in den globalen 
Süden, wo Arbeiter*innen ausgebeutet und auf-
grund prekärer Arbeitsbedingungen gefährdet 
werden. Bisher sei die diesbezügliche Menschen-
rechtsdebatte, so Durán, Jäger und Schmidt (2024, 
S. 6), vom Faktor der Freiwilligkeit geprägt gewe-
sen. Die originale CSDDD hätte als verpflichten-
de Legislatur als potenzieller erster Schritt für die 
Erweiterung der Gesetzeslage und somit für die 
Ermächtigung der Arbeiter*innen dienen kön-
nen. Dass damit die Interessen der Unternehmen 
gefährdet sind, zeigt sich in ihrer widerständigen 
Reaktion sowie in ihrem vehementen Lobbying. 
Die Autoren sprechen in Bezug auf  eine Kräfti-
gung der Arbeiter*innenklasse von der gestärkten 
Verhandlungsmacht, die durch die Einführung 
der CSDDD ermöglicht werden könnte: 

„the greater the bargaining power of  the 
working class in a given country, the lo-

wer the capacity of  companies to extract 
more surplus value […] When workers 

are weak, unorganized and without real 
bargaining power, corporations are 

more likely to lower the standards they 
themselves apply in other contexts where 

unions are strong and have significant 
bargaining power“ 

(Durán; Jäger; Schmidt 2024, S. 10 f.) 

Hier ist auch die emanzipatorische Vorstellung 
der Weltsystemtheorie von Wallerstein relevant, 
die davon ausgeht, dass das kapitalistische System  
geschwächt werden kann, indem die Arbeiter*in-
nenklasse des globalen Südens einen Teil der 
Profite einbehält  (Wallerstein 2002, S.18). Dafür 
brauche es neben gewerkschaftlicher Organisa-
tion eben auch Verbesserungen der institutionel-
len Machtstrukturen in den Lieferketten. Ob der 
Gesetzesvorschlag transformative oder nur refor-
mistische bis gar keine Effekte haben kann, lassen 
die Autoren, abgesehen von gewissen Potenzialen 
und Risiken, offen. Nur knapp ein Jahr später 
scheint jedoch ihr als „autoritär-neoliberal“ be-
zeichnetes Szenario eingetreten zu sein: „[…] the 
EU CSDDD will turn out to have rather weak 
or no significant material effects, because of  
legal loopholes and difficulties in enforcing due 
diligence effectively“ (ebd. S. 15). Wieder einmal 
zeigt sich, wie schnell Errungenschaften wieder 
abgeschafft werden, sobald mediale Aufmerk-
samkeit schwindet und Machtverhältnisse dem 
europaweiten Rechtsruck unterliegen.

Der Omnibus als Auswuchs des 
Imperialismus 
Seit der imperialistischen Ausbreitung des Ka-
pitalismus lebt der globale Norden auf  Kosten 
des globalen Südens. Es besteht ein globales 
Abhängigkeits- und Ausbeutungsverhältnis zwi-
schen sogenannten Zentren und sogenannten 
Peripherien. Das Omnibuspaket stellt sicher, dass 
diese Verhältnisse unverändert bleiben und dass 
der mittels menschenrechtswidriger Einsparun-
gen generierte Profit weiterhin in den globalen 
Norden fließt. Gemäß der Theorie des struktu-
rellen Imperialismus von Johan Galtung stellt 
die herrschende Klasse des globalen Südens das 
Verbindungsglied und stabilisierende Element 
des Abhängigkeitsverhältnisses dar (vgl. Galtung 
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1980 S. 36 f.). Auch wenn unterschiedliche Kapi-
talfraktionen nicht als homogene Einheit verstan-
den werden dürfen, kann von einem internatio-
nalen Zusammenwirken gesprochen werden. Das 
Omnibuspaket schützt auch die lokalen Eliten 
des globalen Südens, deren Ausbeutungsmecha-
nismen funktional für globale Kapitalinteressen 
sind.
Wie steht es aber um die internationale Arbei-
ter*innensolidarität? Laut Brand und Wissen 
beruht der Wohlstand und die Lebensweise des 
globalen Nordens auf  der Externalisierung der 
Folgen der neoliberalen Produktionsweise in den 
globalen Süden (vgl. Brand; Wissen 2017, S. 47). 
Dies betrifft sowohl Umweltschäden als auch 
Arbeitsbedingungen und Ressourcenausbeutung. 
Das bedeutet auch, dass Arbeiter*innen im glo-
balen Norden materiell von den globalen Un-
gleichheiten profitieren. Gleichzeitig konkurrie-
ren sie mit Arbeiter*innen des globalen Südens: 
„Die Unternehmen üben Druck auf  Löhne und 
soziale Leistungen aus, um die Profitrate zu si-
chern. Die Beschäftigten werden in der Standort-
konkurrenz gegeneinander ausgespielt“ (Brand; 
Wissen 2024, S. 122). Folgt man dieser Logik, 
wird klar, dass Klasseninteressen innerhalb der 
imperialen Strukturen nur schwer vereinbar sind. 
Umso wichtiger wären demnach Instrumente zur 
Internationalisierung der Standards entlang der 
Lieferketten, die sowohl Arbeiter*innen kollektiv 
ermächtigen als auch Solidarität fördern können 
(vgl. Durán; Jäger; Schmidt 2024, S. 12). Nun 
ergab sich das EU-Parlament jedoch den Inter-
essen von Unternehmen wie dem Ölkonzern Ex-
xonMobil (vgl. De Leth 2025) und machte diese 
Hoffnung zunichte.
Ja, das Omnibus-Paket befreit. Es befreit Groß-
konzerne von menschenrechtlichen Verpflich-
tungen und Arbeiter*innen von ihrem eigenen 
Machtpotential. Das unmittelbare Zunichtema-

chen von progressiven Legislaturen ist ernüch-
ternd, sollte uns aber ins Bewusstsein rufen, dass 
der rechtliche Weg nicht die einzige Front sein 
kann, an der für gerechte Verhältnisse gekämpft 
werden sollte.

Muriel Polat studiert Internationale Ent-
wicklung an der Universität Wien und 
schreibt für diverse Magazine.
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DER RECHTE �KULTURKAMPF� UM 
GESCHLECHTSIDENTITÄT 

IN ÖSTERREICH 
von Maximilian Becker

Wird der Blick auf  die Lage von LGBTIQ-Perso-
nen gerichtet, so ist zu erkennen, dass die Rechte 
und Lebensrealitäten für diese in vielen Ländern 
zunehmend prekär werden. Insbesondere jene, 
die sich dem genderqueeren Spektrum zuord-
nen, werden zunehmend bedrängt. Dazu zählen 
unter anderem transgender, nicht-binäre und 
intersex Personen. Im Folgenden wird der Begriff  
genderqueer als Überbegriff  für alle Geschlechts-
identitäten, die nicht der binären Konzeption von 
Geschlecht entsprechen, verwendet. 
Erst unlängst wurde in der UK die Defi nition von 
‚Frau‘ als im biologischen Geschlecht begründet 
festgelegt (Hatton 2025) und in den USA wird seit 
dem 2. Amtsantritt Trumps versucht, Transper-
sonen gänzlich zu entrechten (Meyer zu Eppen-
dorf  u. Schneider 2025).
Ein Hauptgrund für diese gesellschaftliche Ten-
denz stellen rechte Akteur*innen und ihr ‚Kultur-
kampf‘ in den jeweiligen Ländern dar, sei das 
die MAGA-Bewegung in den USA oder TERF-
Gruppierungen1 in der UK. Jedoch gibt es auch 
Entwicklungen, wie das Selbstbestimmungsgesetz 
in Deutschland, welches die Lage für gender-
queere Personen verbessert hat (Deutschlandfunk 
2024). 

1 TERF ist ein Akronym für „trans-exclusionary radical 
feminist“, also trans Personen ausschließend:e radikale:r Femi-
nist:in; Anm. d. Red. 

Es stellt sich daher die Frage, in welcher Weise 
der rechte ‚Kulturkampf‘ um abweichende Ge-
schlechtsidentitäten in Österreich die Lebensrea-
lität genderqueerer Personen beeinfl usst. 

Die rechte (Nicht)-Konzeption 
von Gender
Ideologisch zeichnet sich die rechtsextreme Sicht 
auf  Geschlecht dadurch aus, dass diese biolo-
gistisch begründet und durch eine Gleichheit in 
Diff erenzen ausgezeichnet ist. Dabei kommt der 
Frau die Rolle der Traditionshüterin und Ge-
bärerin zu, welche im vorpolitischen häuslichen 
Rahmen agiert, während der Mann die Rolle des 
Beschützers, Kämpfers und Familienoberhaupts 
einnimmt. Die heterosexuelle, homogene und 
kinderreiche Familie, welche unveränderbar ist, 
steht hier im Vordergrund und fungiert als Minia-

SCHWERPUNKT
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tur der Nation als Ganzes, wobei der Fortbestand 
der ‚Schicksalsgemeinschaft‘ – als eine ethisch 
homogene und sich gegen andere abgrenzende 
Gruppe – eine zentrale Aufgabe dieser ist. (Ried-
miller 2023: 32 f.)
Jede Abweichung und Kritik an dieser für die 
Gesellschaft als zentral erachteten Familien- und 
Geschlechtsvorstellung wird dadurch als Angriff 
auf  die Gemeinschaft als Ganzes gesehen. So 
stellt beispielsweise in den Kreisen der Identitä-
ren jegliche geschlechtliche Diversität und Ab-
weichung sowie jede Form der Gender-Theorie 
und Feminismus eine solche Gefahr dar. (Goetz 
2024: 42)
Der Begriff Gender wird bei rechten Akteur*in-
nen somit nicht als rein beschreibendes Analyse-
mittel verstanden, sondern steht grundsätzlich 
für eine Abschaffung der Kategorie Mann und 
Frau sowie eine positive Bezugnahme auf  queere 
Identitäten (Degen 2022: 110 f.). Diese Angst vor 
der ‚Gleichmachung‘ der Geschlechter kann etwa 
bei dem ehem. Obmann der Identitären, Martin 
Sellner, beobachtet werden, welcher in einem 
Vlog vor der zunehmenden ‚Vermännlichung‘ 
von Frauen und ‚Verweiblichung‘ von Männern 
warnt. (Goetz 2024: 42) 
Der Begriff Gender wird außerdem als Über-
begriff für jegliche Formen des Feminismus und 
der Identitätsdiskurse benutzt und wird somit 
„zu einem rechts-politischen Kampfbegriff, wel-
cher entleert von seiner konkreten Bedeutung als 
symbolische Verkörperung einer ›Wir‹/›die An-
deren‹-Unterscheidung dient“ (Degen 2022: 112)
Nach dieser kurzen Übersicht über die Auffassung 
der (extremen) Rechten stellt sich nun die Frage, 
in welcher Weise die verschiedenen Akteur*innen 
mit diesen Themen umgehen. Der Standpunkt 
einer der wichtigsten rechtsextremen Gruppen 
in Österreich, den Identitären, wurde hierbei 
bereits aufgezeigt. Wie ist nun jedoch die FPÖ 

als bedeutende rechte Partei in diesen Kontexten 
einzuordnen? Einen Einblick in die Auffassung 
der FPÖ gewährt das Regierungsprogramm der 
ÖVP-FPÖ Koalition 2017, in welcher die Unter-
schiede zwischen Mann und Frau betont und 
gleichzeitig nur diese beiden Geschlechter als va-
lide postuliert wurden. Alle, die aus diesem Raster 
fallen, werden demnach nicht mitgedacht, was 
sich auch im (klassischen) Familienbild des FPÖ-
Programms seit 2011 widerspiegelt (Goetz 2021: 
129 f.). Der Begriff der ‚Frühsexualisierung‘ wird 
von der FPÖ ebenfalls als Vorwand genommen, 
um Sexualkundeunterricht an Schulen zu kritisie-
ren. Ebenfalls wird die gleichgeschlechtliche Ehe 
und die Adoptionsmöglichkeit homosexueller 
Paare abgelehnt. Unter dem ehem. Innenminister 
Herbert Kickl wurde zudem versucht, die Mög-
lichkeit der Eintragung eines dritten Geschlechts 
zu verhindern (Ebd.: 130 f.). Sogenannte ‚Einzel-
fälle‘, wie etwa das Wegwerfen einer Regenbo-
genfahne von FPÖ-Politiker Michael Gruber in 
einem Wahlkampfvideo (ooeORF.at 2024), sind 
eindeutige Zeichen für die ideologische Ausrich-
tung der Partei.

Der politische Umgang mit 
genderqueeren Personen 
Wenn der Blick nun weg von der FPÖ und hin zu 
den anderen im Parlament vertretenen Parteien 
wandert und die in den vergangenen Jahren be-
schlossenen Gesetze sowie gerichtlich herbeige-
führten Veränderungen betrachtet werden, ergibt 
sich ein klareres Bild der gegenwärtigen Hand-
habung von Geschlechtsidentität in Österreich. 
Seit 2019 besteht die LGBTIQ-Intergroup im 
Bundes- und Nationalrat, in welcher alle Parteien 
außer die FPÖ vertreten sind (Tempfer 2023) 
und welche sich 2025 neu konstituiert hat. Ein 
Entschließungsantrag für die Schaffung eines 
Nationalen Aktionsplans gegen ‚Hate Crimes‘ 
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wurde am 27. März im Nationalrat mehrheit-
lich angenommen (Parlamentskorrespondenz 
Nr. 263). Die einzige Partei, die gegen diesen 
unselbstständigen Entschließungsantrag stimmte, 
war die FPÖ (Nationaler Aktionsplan gegen Hate 
Crime [27/UEA]).
Innerhalb der weiteren Parteien gibt es jedoch 
teils einzelne Stimmen, welche sich kritisch ge-
genüber Transmenschen äußern. So gab es etwa 
einen Aufruf  der GRAS2 Ende 2024, dass Mit-
glieder, welche sich transfeindlich äußern, aus der 
Grünen Partei ausgeschlossen werden sollen. Ein 
solcher Antrag wurde bei der 90. Parteisitzung 
abgelehnt (graswien 2025). Die ehemalige Grü-
nen-Abgeordnete El-Nagashi ist nach eigenen 
Angaben aufgrund dieser Anfeindungen auch 
gegenüber ihrer eigenen ‚genderkritischen‘ Ein-
stellung Anfang Juni 2025 medienwirksam aus 
der Partei ausgetreten (El-Nagashi 2025). 
Ganz allgemein haben Menschen mit nicht ‚ein-
deutigen’ Geschlechtsmerkmalen in Österreich 
nach einem Beschluss des Verfassungsgerichts-
hofs 2018 seit Mitte 2020 die Möglichkeit zu 
drei weiteren Eintragungsoptionen im zentralen 
Personenstandsregister: inter, divers oder ‚keine 
Angabe‘. Menschen, welche eindeutig binäre 
Geschlechtsmerkmale aufweisen, sich aber als 
Transgender identifizieren, stehen diese Optionen 
nicht zur Verfügung. In solchen Fällen braucht 
es ein Fachgutachten und eine Annäherung des 
Aussehens an das jeweils andere Geschlecht, um 
eine Änderung der Geschlechtseintragung zum 
anderen Geschlecht vollziehen zu können (oes-
terreich.gv.at 2025). 
Nicht-binäre Identitäten – also Personen, die 
sich weder als Frau noch als Mann identifizieren 
– werden hierbei nicht mitgedacht. Mit ‚eindeu-
tigen‘ körperlichen Geschlechtsmerkmalen gibt 
2	 Studierendenvereinigung „Grüne & Alternative Stu-
dent_innen“ (GRAS), die der Partei Die Grünen nahestehen; 
Anm. d. Red.

es keine Möglichkeit, sich nicht einem der beiden 
Geschlechtern  zuordnen zu lassen (Genderklage 
o.A.). Diese Einschränkung ist auf  zwei Erlässe 
des ehemaligen Innenministers Kickl und seinem 
Nachfolger Karl Nehammer (ÖVP) zurückzu-
führen. Diese Erlässe wurden 2024 vom Verwal-
tungsgerichthofs bestätigt – nachdem das Ver-
waltungsgericht Wien 2023 die Möglichkeit der 
Geschlechtsänderung für nicht-binäre Menschen 
stattgeben wollte.  Der Grund für diesen Versuch 
war der Verfassungsgerichtshof, der in seinem Be-
schluss aus dem Jahr 2018 stets von ‚Geschlechts-
identität‘ spricht (Rechtskomitee Lambda 2025).
Ein Antrag zur ‚Streichung des Geschlechtsein-
trages‘ des ‚Verein nicht binär‘, welcher eine Er-
leichterung der Geschlechtseintragungsänderung 
für trans- und nicht-binäre Menschen erzielen 
will und seit 2021 läuft, ist Anfang 2025 vom 
Verwaltungsgerichtshof  abgelehnt worden. Ziel 
ist es, schlussendlich eine Entscheidung des Ver-
waltungsgerichtshofs zu erhalten (Genderklage 
o.A.). Ein Problem in diesem Kontext ist vor 
allem die Handhabung des seit Jahrzehnten fast 
ausschließlich von der ÖVP besetzen Innenmi-
nisteriums, die veralteten und diskriminierenden 
Standards des ICD-103, welche als Grundlage des 
Gutachtens benutzt werden, weiterhin zu ver-
wenden. Dieser Standard dürfte nach dem eben 
genannten Urteil nicht mehr verwendet werden 
(Rechtskomitee Lambda 2025).
Grundsätzlich sprechen sich SPÖ, Grüne und 
NEOS für einen Abbau der Hürden, denen 
genderqueere Personen begegnen, aus. Die SPÖ 
fordert zudem ein Verbot von ‚Konversionsthe-
rapien‘, welche auch die Geschlechtsidentität 
betreffen und einen Schutz von intergeschlecht-
lichen Kindern vor medizinisch nicht notwen-

3	 Der Standard ICD-10 beruht auf  einer pathologisieren-
den Sicht von Geschlechtsidentität, im Sinne einer „psychischen 
Störung“, die auf  einer Sexualdevianzkonzeption der 1940er be-
ruht und nicht mehr dem heutigen Forschungsstand entspricht.

Maximilian Becker – Der rechte ‚Kulturkampf‘ um Geschlechtsidentitäten in Österreich 
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digen Operationen. Die FPÖ sieht bei diesen 
Thematiken keinen akuten Handlungsbedarf. 
(Hausbichler 2024)
Zu Themen betreffend genderqueeren Personen 
wurden die im Wiener Landtag vertretenen Par-
teien SPÖ, FPÖ, Grüne, ÖVP und NEOS im 
Zusammenhang mit der Wahl zum Wiener Ge-
meinderat 2025 vom ‚COURAGE*‘-Netzwerk 
befragt. Auch hier zeichnet sich das oben bereits 
zu erkennende Muster ab. Konkret sprachen 
sich SPÖ, Grüne und NEOS für einen Stopp 
von Konversionstherapien, für eine bessere Ge-
sundheitsversorgung von Transpersonen, ein 
Gesetz zur Selbstbestimmung nach deutschem 
Vorbild und eine Ausweitung der Antidiskrimi-
nierungsbestimmungen aus. Die ÖVP lehnte die 
genannten Initiativen ab, einzig einen effektiven 
Schutz vor Hasskriminalität von ‚LGBTIQ+‘ im 
Internet bejahte sie ebenfalls. Die FPÖ gab keine 
Stellungnahme ab. (COURAGE* 2025)
Einen Einblick in die Haltung der ÖVP gegen-
über genderqueeren Personen kann der Beschluss 
zur ‚Dienstrechtsnovelle 2024‘ im Nationalrat ge-
ben. Bei diesem hat die ÖVP im Nationalrat laut 
eigener Aussage unabsichtlich mitgestimmt. Im 
Genauen ging es hierbei um eine Erweiterung des 
Diskriminierungsschutzes auch für nicht-binäre 
Personen. Diese Änderung lehnte die ÖVP im 
Nachhinein entschieden ab (Der Standard 2024). 
In der relevanten Textpassage wird festgelegt, 
„dass Geschlecht im Sinne dieses Bundesgesetzes 
‚Geschlechtsmerkmale, Geschlechtsidentität, Ge-
schlechtsausdruck und Geschlechterrolle‘ umfas-
se“ (Parlament Österreich 2024). Die ursprüng-
liche Geschlechtsdefinition sei laut ÖVP aber 
vollkommen ausreichend gewesen (Der Standard 
2024).
Im Wahlprogramm der ÖVP zur Nationalrats-
wahl 2024 wurde nicht auf  Themen betreffend 
der Geschlechtsidentität eingegangen. Es wurde 

jedoch fünfmal auf  die Gleichwertigkeit und 
Gleichberechtigung von Mann und Frau hinge-
wiesen. Des Weiteren tätigt die ÖVP die Aussage: 
„Wir lehnen daher alle politischen Tendenzen 
ab, Bürgerinnen und Bürger mit geschlechter- 
und identitätspolitischen Ideologien zu bevor-
munden“ (Österreichplan 2024: 16). Was genau 
damit gemeint ist, wird im Folgetext jedoch nicht 
erläutert. Auch wird ‚überbordenes Gendern‘ 
abgelehnt (ebd.: 6). Hier wird der Genderbegriff, 
ähnlich wie beim rechten bzw. rechtsextremen 
Gebrauch als ‚catch-all‘-Begriff verwendet, je-
doch wird nicht eindeutig festgelegt, wann genau 
‚überbordendes‘ Gendern anfängt und woran 
man es erkennen kann. 
Das Betonen der Mann-Frau Gleichheit im 
Wahlprogramm und die gleichzeitige  Ablehnung  
gegenüber der erweiterten Definition von Ge-
schlecht ähneln der rechten bzw. rechtsextremen 
Vorstellung von Geschlecht stark . Zudem wird 
mit dem Verweis auf  ‚überbordendes Gendern‘ 
auch eine ‚Wir‘-‚Die Anderen‘-Dynamik erzeugt, 
in welcher die ÖVP wohl für ein ‚nicht-überbor-
dendes‘ Gendern steht.
Es lässt sich also die Schlussfolgerung ziehen, 
dass die ÖVP zwar formal für den Schutz von 
LGBTIQ-Personen vor ‚Hate Crimes‘ ist, ihre 
tatsächliche politische Handhabung und gestal-
terischen Vorstellungen sowie ideologische Aus-
richtung, wie in den obigen Textzeilen ersichtlich 
werden konnte, aber näher an dem Bild rechter 
Gesellschaftsvorstellungen liegt und einige 
Schnittstellen mit der FPÖ aufweist.
Nun spiegeln die parteipolitischen Standpunkte 
nicht immer die Stimmung innerhalb der Bevöl-
kerung wider und können diese heutzutage nicht 
mehr im selben Maße bestimmen wie in Zeiten 
mit stärkeren Parteimedien. Einzig die FPÖ hat 
es geschafft, eine eigene reichweitenstarke Me-
dienlandschaft aufzubauen. (Landhofer 2025)
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Berichterstattung rechter 
Medien und die potenzielle 
Wahrnehmung der Bevölkerung
Da der Medienkonsum einer Person ihr Welt-
bild maßgeblich beeinflussen kann, wird nun auf  
Beispiele eingegangen, welche aus klar rechts ver-
orteten Medien stammen, die in einem Nahever-
hältnis zur FPÖ stehen. Sämtliche nachfolgende 
Artikel wurden auf  der offiziellen Seite der FPÖ 
(zumindest ausschnittsweise und einem weiter-
führendem Link) gepostet.
Mitte Juni 2025 veröffentlichte die FPÖ einen 
Artikel von unzensuriert.at über den bereits er-
wähnten Ausstieg der Grünen-Politkerin El-Na-
gashi mit dem Titel „El-Nagashi: Trans-Wahn, 
Umerziehung und ideologische Gleichschaltung 
bei Grünen“ (fpoe.at 13.06.2025). Der zweite 
Artikel, im gleichen Monat bei UNSERtirol.com 
erschienen, titelt „Trans-OP-Gesetz: Regierung 
versinkt im Gender-Chaos“ (fpoe.at 18.06.2025). 
Besonders relevant ist hier der im Schlussteil un-
tergebrachte Satz: „Wir brauchen eine Politik, die 
wieder Realität anerkennt, statt sich im Gender-
wahnsinn zu verlieren“ (UNSERtirol.com 2025). 
Eine nicht mehr im Netz auffindbare Reportage 
der Fakenews-Schleuder ‚AUF1‘, welche vom 
Dokumentationsarchiv des österreichischen 
Widerstandes (DÖW) 2023 in ihren Rechtsext-
remismusbericht aufgenommen wurde, handelt 
von der ‚Transgender-Agenda‘. Diese stellt den 
‚Transgenderismus‘ als Umerziehungsprojekt der 
‚Globalisten’ dar und als ‚biologisches Suizidmo-
dell‘. ‚AUF1‘ steht in einem engen Naheverhältnis 
zur FPÖ. (Peham u. Weidinger 2025: 126)
Dieses Konzept der ‚Umerziehung‘ und der Fokus 
auf  Kinder und Jugendliche ist keineswegs zufäl-
lig, sondern bezieht sich auf  eine gängige Stra-
tegie rechtsextremer Agitatoren. Im März 2023 
rief  die Gruppe ‚die Österreicher‘ gegen ‚Trans-
vestitenshows für Kinder‘ auf  und im selben 

März rief  Martin Sellner zum Protest gegen eine 
Drag-Queen Lesung in der ‚Villa Vida‘ auf, mit 
dem Motto: „Kindesmissbrauch? Nicht in Wien!“ 
(Weidinger 2025 :177 ff.). Ziel dieser Aktionen ist 
es, Drag und ganz generell genderqueere Lebens-
weisen mit Kindesmissbrauch in Verbindung zu 
bringen (Peham u. Weidinger 2025: 127). Der 
Beitrag „Kinderschutz statt frühkindlicher Se-
xualisierung“ (Nepp 2023) aus der Märzausgabe 
2023 der Wiener ‚FPÖ INFO‘-Zeitung reiht sich 
in dieselbe Argumentationskette und stützt sich 
auf  nicht angeführte Experten. 
Nachdem die FPÖ in Wahlumfragen aktuell wei-
terhin auf  dem ersten Platz  steht und eine Studie 
des Gallup Instituts in Zusammenarbeit mit dem 
Medienhaus Wien 2024 zu dem Ergebnis kam, 
dass unter FPÖ-Sympathisant*innen am meisten 
‚alternative Onlinemedien‘ konsumiert werden 
(Gallup 2024: 7), ist nicht auszuschließen, dass 
die abwertende Darstellung von Transpersonen 
eine Wirkung auf  einen Teil der Wähler*innen-
schaft dieser Partei hat. Genaue Aussagen, ob 
dies tatsächlich der Fall ist, lassen sich aufgrund 
fehlender Datenlage jedoch nicht treffen. 
Bei einer Befragung des DÖWs 2024 gaben ins-
gesamt 16 Prozent aller Befragten an, sie woll-
ten keine Transperson als Nachbar*in haben, 
während es unter jenen mit einer ausgeprägten 
rechtsextremen Einstellung 31 Prozent waren 
(Kranbitter u. Willmann 2024: 19). 

Conclusio
Um eine Vorstellung über die offiziell erfassten 
Hassverbrechen gegen Personen abweichender 
Geschlechtsidentitäten zu bekommen, ist es sinn-
voll, einen Blick in den neuesten Bericht über 
Hasskriminalität aus dem Jahr 2024 zu werfen. In 
diesem wird das erste Mal  auch ‚Transidentität/
geschlechtlichkeit‘ gesondert erfasst, neben den 
davor schon bestehenden Kategorien ‚Mann‘, 

Maximilian Becker – Der rechte ‚Kulturkampf‘ um Geschlechtsidentitäten in Österreich 
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‚Frau‘, ‚Divers‘ und ‚andere‘. Hierbei richteten 
sich über 90 Prozent aller ‚Hate Crimes‘ gegen 
Frauen und Transpersonen, wobei die fünf  häu-
figsten Taten gegen Transpersonen Körperver-
letzung, gefährliche Drohung, Sachbeschädigung 
und Beleidigung waren. Am häufigsten wurden 
diese im öffentlichen Raum begangen. In der 
Kategorie ‚Divers‘ dominierte der Tatbestand der 
Verhetzung. Bei Attacken gegen Transpersonen 
waren unter den Tatverdächtigen alle Alters-
gruppen vertreten und es gab 2024 insgesamt 49 
Motive  (BMI 2025: 80 ff.). Es wird zudem davon 
ausgegangen, dass bei dieser Erhebung etwa 80 
Prozent aller Fälle gar nicht erfasst werden (Ilga-
europe 2022).
Es lässt sich somit abschließend zusammenfassen, 
dass die Lage genderqueerer Personen in Öster-
reich ganz generell mit einer erhöhten Gefahr 
einhergeht, Opfer von psychischer und/oder 
physischer Gewalt und anderen ‚Hate Crimes‘ zu 
werden. Die grundsätzliche Einstellung gegen-
über dieser Personengruppe ist in der Allgemein-
bevölkerung aber großteils nicht negativ. Ob und 
inwiefern die Haltung der FPÖ und in einem 
geringeren Ausmaß der ÖVP, diese Einstellung 
beeinflusst, ist aufgrund unzureichender Studien-
lage nicht bekannt. Für eine präzise Einordnung 
der veränderten Gefahrenlage ist die Erfassung 
von ‚Hate Crimes‘ zudem noch zu jung. Auch 
wird nicht erfasst, aus welchen Motiven diese 
Übergriffe erfolgen. 
Während die ÖVP nahezu keine spezifischen 
Stellungnahmen zu geschlechtsidentitätsspezi-
fischen Themen abgibt und sich somit durch ein 
Nicht-Benennen auszeichnet, nutzt die FPÖ die 
Thematik für ihre politische Agitationsstrategie 
und versucht, eine negative Grundstimmung 
gegenüber genderqueeren Personen zu erzeugen. 
Ob und inwiefern die gerichtlichen Prozesse zu-
gunsten einer größeren Selbstbestimmung gen-

derqueerer Personen und die ‚Hate Crime‘-Stra-
tegien der Bundesregierung zu einer Verbesserung 
der Lage dieser Personengruppe führen oder der 
rechte ‚Kulturkampf‘ (der FPÖ) ein wachsendes 
Ressentiment in der Bevölkerung erzeugen wird, 
kann somit nicht klar gesagt werden. Es ist al-
lerdings weder der Weg hin zu einer größeren 
Selbstbestimmung noch das Ziel rechter Akteure, 
die bestehenden Rechte genderqueerer Personen 
einzuschränken, eindeutig erkennbar. Mit einem 
weiteren Machtgewinn der FPÖ würde sich dies 
aber wahrscheinlich ändern.

Maximilian Becker studiert Politikwis-
senschaft und Kunstgeschichte an der 
Universität Wien, war 5 Jahre Vorwissen-
schaftlicher-Workshopleiter für Kinder 
und Jugendliche und ist künstlerisch tätig.
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BETWEEN RESCUE MISSION 
AND SELF DETERMINATION:  

Western Feminism and the „Headscarf Debate“
by Carina Wowerath

The debate surrounding veiling, especially the 
hijab, is highly charged. In Western discourse, it is 
often framed through stereotypes and prejudices 
as a symbol of  the ‚otherness‘ of  Islamic societies 
and the oppression of  women. After September 
11, the veil became increasingly associated with 
the ‚otherness‘ and inferiority of  Islamic societies, 
as well as the oppression of  women (cf. Sheha-
ta 2024: 99). As Leila Ahmed (2021) notes, the 
veil became „ the open target of  colonial attack 
and the spearhead of  the assault on Muslim so-
cieties“ (Ahmed 2021: 152). However, Muhsin 
Al-Musawi emphasizes that such issues are „too 
complicated to be glossed over in dichotomous 
and binary terms“ (Al-Musawi 2003: 209). Yet 
contemporary Western feminist debates often 
replicate these patterns by otherising Muslim 
women, a topic that will be analyzed further in 
the fi rst chapter. In attempting to liberate them, 
these debates paradoxically reinforce the very 

structures of  domination they claim to challenge. 
However, history shows that veiling is a complex 
phenomenon whose meaning extends far beyond 
the binary interpretation often associated with 
the hijab in Western sources.
Linguistically, the Arabic word ‚hijab‘ means ‚to 
conceal‘, ‚to cover‘ or ‚to protect‘, and is often 
used as shorthand for the headscarf  that covers 
a woman’s neck and hair (cf. Shehata 2024:100). 
The controversy surrounding the veil, predates 
Islam and is also present in other Abrahamic 
religions such as Judaism and Christianity (cf. 
ibid.: 100-101). For a long time, veiling was a 
social practice that could also be found in Chris-
tian-infl uenced European countries during the 
Middle Ages, for example. In pre-Islamic times, 
the veil was primarily worn by elite women in the 
Persian and Byzantine empires, as well as on the 
Arabian Peninsula, as a symbol of  modesty and 
social status. However, it was not a widespread 
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practice (cf. ibid.: 101). During the time of  the 
Prophet Muhammad, the term ‚hijab‘ referred to 
covering the entire body. Later, in the thirteenth 
century, only „respectable“ women were permit-
ted to wear the veil, while servants and prostitutes 
were not (cf. ibid.: 101). Today, the term „hijab“ is 
primarily associated with Islamic societies and is 
often seen as an expression of  self-awareness and 
empowerment (cf. ibid.: 100).
In this article, we take a closer look at the „head-
scarf  debate“ and examine how Western feminist 
thinking is connected with colonial narratives ab-
out Muslim women in the context of  veiling and 
„liberation“. Specifi cally, we explore how Wes-
tern feminist thought perpetuates colonial nar-
ratives by presenting a one-sided, homogenizing, 
and overarching perspective of  Muslim women, 
rather than acknowledging and respecting their 
diverse realities, agency, and contextual struggles. 
We will also explore diff erent views on veiling, 
including feminist perspectives and the veil as a 
symbol of  resistance, as well as Islamic debates. 
Before delving deeper into the theory behind the 
debate, I would like to state my position. I am 
neither a veiled woman nor a Muslim. I am a 
white student from the „Global North“ who was 
socialized in the so-called „West“. I could be de-
scribed as a Western feminist. I strive to be mind-
ful of  my position and intentionally incorporate 
the perspectives of  non-Western thinkers.

The theory behind the 
discriminatory debate 

Through Colonial Glasses: 
Orientalism and Othering
To decode the reproduction of  discriminatory 
narratives in the Western „headscarf  debate“, it 
is essential to establish an analytical foundation 
based on the concepts of  Orientalism, as defi ned 

by the Palestinian thinker Edward Said, and Ot-
hering a concept that has been explored by theo-
rists such as Gayatri Chakravorty Spivak (1985) 
and Simone de Beauvoir (1976). These theories 
allow us to analyse how non-Western, particularly 
veiled Muslim women, are constructed as „the 
Other“ and as „victims“ in debates (cf. Mohanty 
1984). 

Orientalism: The dichotomy of  
legitimising dominance     
Orientalism is a social construct arising from 
European fantasies of  superiority and various 
forms of  racism, imperialism, and chauvinism 
(cf. Said 2009: 17). It is not a natural reality but 
rather a Western conception of  the „Orient“ 
and „Oriental“ culture. The geographical and 
cultural boundaries of  this „Orient“ are often 
unclear; the literature speaks of  Arab and Asian 
regions alike (cf. Dhawan and Varela 2015: 97). 
This construct has served, and continues to serve, 
to legitimise colonial exploitation (cf. Said 2009: 
14). Although the „East“ remains an abstraction, 
it has real political and social consequences. It 
not only fed the colonial power relations of  the 
time but also today’s prejudices about „Oriental“ 
groups of  people (cf. ibid.: 14). According to Dha-
wan and Varela, Orientalism is characterised by 
a dichotomous system of  representation. In this 
system, the Orient is portrayed as feminine, irra-
tional and primitive, while the West, in contrast, 
is portrayed as masculine, rational and progres-
sive. These two concepts reinforce each other 
(cf. Dhawan and Varela 2015: 98-99). Edward 
Said points out that Arabs or Muslims are often 
caught in a „dense web of  cultural stereotypes or 
humiliating ideologies, such as racism or political 
imperialism“ (Said 2009: 38). 
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Othering: The process of  creating hierar-
chies by distinguishing between groups
Orientalism is a clear example of  othering. In 
othering, identities are demarcated, and the „Oc-
cident“ (the „West“) defines itself  by defining a 
„we“ in contrast to „the others“. According to 
Hostettler, identity and othering are closely lin-
ked, as the formation of  an „I“ requires an „other“ 
in whom one can mirror oneself  (cf. Hostettler 
2020: 15). During the othering process, a social 
group is labelled „different“, and its behaviour 
is devalued and stigmatized by the majority or 
dominant society (cf. Foroutan and Hensel 2020: 
54). The majority group may devalue or elevate 
itself  in relation to the other in order to establish 
power, hierarchies, and a collective identity. This 
creates a dualism of  „us“ and „them“, which is 
often fuelled by prejudice and typically manifests 
as a majority society and a minority (cf. ibid.: 54). 
While Orientalism emerged from European fan-
tasies of  superiority, othering distinguishes iden-
tities (Dhawan and Varela 2015: 97). Orientalist 
thought portrays Oriental people as the opposite 
of  Europeans, as „the Other“, or the „Orienta-
list Other“. Ultimately, it manifests the idea of  a 
superior European culture that is considered the 
norm (cf. ibid.: 97). In this context, the veil (hijab) 
is stylized as the primary sign of  otherness and 
oppression. By emphasizing this othering in dis-
course, the West can highlight and reinforce the 
supposed superiority of  its own norms (Shehata 
2024: 99).  Orientalism and othering can be com-
pared to a mirror. The „West“ looks in the mirror 
and sees itself  as rational, modern, and free. Ho-
wever, the reflection does not show the complex 
reality of  the „Orient“, but rather a negative, 
distorted image of  the „Other", who must be 
portrayed as irrational, backward, and oppressed 
in order for the West’s positive self-image as the 
only true norm to remain intact. It is important to 

emphasize that „East“ and „West“; „Orient“ and 
„Occident“ do not exist as countries on a map, 
but as abstract concepts. 

Epistemic violence: 
Subalternity and the Construc-
tion of  the ‚Third World Woman‘
Another discriminatory aspect of  the so-called 
hijab debate is the epistemic violence inflicted on 
the subaltern. This occurs when groups of  people 
are spoken about as if  they are one homogeneous 
group, and when they are spoken for instead of  
spoken with. Western feminism has long claimed 
to speak for Muslim women, yet this act often si-
lences them. Few debates reveal this more clearly 
than the hijab controversy, where political regu-
lation and feminist rhetoric converge to create a 
narrative that Muslim women rarely recognize as 
their own. 

Subalternity						   
The discussion on subalternity and epistemic vio-
lence can be traced back to Gayatri Chakravorty 
Spivak’s 1988 essay, ‚Can the Subaltern Speak?‘, 
in which she adopts Antonio Gramsci’s concept 
of  the subaltern (cf. Auga 2020: 93). A subaltern 
group comprises people who are oppressed by po-
litical, economic and social systems. Spivak sees 
subalterns as the non-existence of  mobility in a 
language system dominated by the hegemonic 
group. She adopts the concept of  the subaltern 
from Antonio Gramsci, which forms the counter-
part to hegemony (cf. ibid.: 94). For Spivak, the 
issue is not the subaltern’s inability to speak, but 
rather the fundamental fact that they are not 
heard. She argues that the subaltern’s position in 
society is why their experiences and perspectives 
are rendered invisible. They are trapped in a 
system that limits their ability to speak, depriving 
them of  the opportunity to raise their voices 
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and ultimately silencing them. As a result, they 
are supposedly unable to represent themselves. 
Their experiences and perspectives are rendered 
invisible because of  their social position (cf. ibid.: 
93-94). The main reason they are not heard is 
epistemic violence. 

Constructing the ‚Third World Woman‘	
Chandra Talpade Mohanty is a prominent theorist 
who has extensively engaged with Western scho-
larship, particularly feminist theory. In „Under 
Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial 
Discourses“, Mohanty examines how Western 
feminism portrays women in the „Third World“. 
In doing so, Western feminism often unintentio-
nally reproduces colonial narratives (Mohanty 
1984: 333-334). This is particularly relevant to 
understanding the representation of  veiling and 
the „liberation“ of  Muslim women. First, the 
Muslim woman is constructed as a homogeneous 
Third World woman. This construction is based 
on the ethnocentric universalism of  Western fe-
minists and presents her as a monolithic, victimi-
zed subject. This homogenization „colonizes“ the 
complex realities of  the affected women and it’s 
based on the privilege and ethnocentric universa-
lism of  Western feminists (cf. ibid.: 334-337). The 
„average Third World woman“ is characterized 
as „ignorant, poor, uneducated, tradition-bound, 
domestic, family-oriented, and victimized“ (ibid.: 
337). In contrast, Western women implicitly por-
tray themselves as „educated, modern beings with 
the freedom to make their own decisions“ (Howe 
2017: 99). Second, the hijab is demonized as a 
symbol of  repression and oppression. Muslim wo-
men are often portrayed as a homogeneous group 
of  „victims“, and the veil becomes the central 
feature of  this constructed otherness. This goes 
hand in hand with a monolithic representation of  
Islam. From a Western perspective, the veil is a 

„metaphor for ultra-conservatism“ and a reaction 
against the secular state (cf. Al-Musawi 2003: 
206). Conversely, the veil becomes a „fetishized 
relic“ for Europeans, viewed through a „superio-
rity complex“ (cf. Al-Musawi 2003: 209). This is a 
classic example of  Orientalism, in which a cultu-
ral object is exoticized and stripped of  its original 
meaning to serve Western narratives. Next, there 
is an attempt to liberate the oppressed Muslim 
woman, who has been constructed as a victim 
of  her culture and religion due to the epistemic 
arrogance of  Western theories and debates. The 
experiences of  Muslim women who do not fit into 
the Western „liberation“ paradigm (e.g. choosing 
to wear the hijab) are devalued or ignored.

Political consequences and 
self-determination 
These abstract theories and constructs have real 
political implications, ranging from bans on head-
scarves in schools, courts, and public institutions 
– presented as measures of  „liberation“ – to isla-
mophobic hate crimes. The rhetoric behind these 
actions reveals the ongoing colonial impulse of  
Western feminism to define the emancipation of  
Muslim women according to Western standards. 
In her article „Young Arab Muslim Women’s 
Agency Challenging Western Feminism“, Da-
nielle Dunand Zimmermann shows how young 
Muslim women in the US and France exercise 
and express agency, particularly through the con-
scious wearing of  the hijab, which often contra-
dicts Western narratives of  liberation (Zimmer-
mann 2015: 145). Through a phenomenological 
study of  sixteen female college students, eight of  
whom wear the hijab, Zimmermann challenges 
common stereotypes of  oppression and subjuga-
tion while acknowledging that legal restrictions 
on veiling can reinforce discrimination (cf. ibid.: 
146).
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The study notes that the dominant Western dis-
course on women’s rights portrays Western values 
as superior (cf. ibid.: 148). The study also sheds 
light on the agency of  participants, veiled or not, 
emphasising that wearing the hijab is a perso-
nal decision, not one dictated by parents or the 
Muslim community. They view it as a religious 
accomplishment (cf. ibid.: 151). Even if  coercion 
occurs within families, the women believe they 
ultimately wear or remove the hijab voluntarily. 
The study shows that the motivations of  young 
Arab-Muslim women for wearing the hijab are 
often misrepresented by the hijab’s global poli-
ticization. Their experiences and expression of  
agency contradict the Western discourse on the 
oppression and subjugation of  veiled Muslim 
women (cf. ibid.: 151). 
Contrary to the monolithic representation of  the 
hijab, participants mentioned other meanings, 
such as modesty, religiosity, and resistance against 
materialistic culture and colonialism. They also 
describe it as a strong symbol of  activism for hu-
man and civil rights, and social justice (cf. ibid.: 
154). The hijab can help one cope with margina-
lization and avoid judgment from one’s commu-
nity. For some, it has an intellectual meaning that 
includes feminism and serves to assert identity (cf. 
ibid.: 154). Shehata (2024) also emphasises that 
many Muslim women wear the veil for a variety of  
personal reasons (cf. Shehata 2024: 99). Women 
who voluntarily removed the veil did so to avoid 
criticism from non-Muslims and, or expectations 
from the Muslim community, as well as to avoid 
being categorized (cf. Zimmermann 2015: 154).

Different views on veiling 
The veil as a symbol of  resistance 
against colonialism 
Reducing the veil to a mere symbol of  oppres-
sion ignores its complex and often emancipatory 

meanings. For example, Fanon’s analysis of  the 
Algerian War depict these meanings (cf. Al-Mu-
sawi 2003: 206, 207, 209). He argues that the 
veil became a „sign of  resistance against the co-
lonizer“ during the Algerian War and a „rite of  
passage to emancipation and freedom“ (Al-Mu-
sawi 2003: 206). This can be seen as an attempt at 
emancipation in opposition to the West’s colonial 
„liberation attempts“, as well as a form of  resis-
tance against the alienation of  one’s own culture. 
Claudia Mende (2024) also demonstrates in her 
book „We Are Different Than You Think“ how 
the veil became a pivotal symbol of  colonial pow-
er structures. While the French colonial power 
used public ‚unveiling ceremonies‘ as part of  its 
supposed civilising mission during the Algerian 
War of  Independence, many Algerian women 
saw the veil as a symbol of  resistance, self-affir-
mation and emancipation against the colonizer 
(cf. Mende 2024).
The concept of  subalternity also plays a role here. 
For example, Muhsin Al-Musawi emphasizes wo-
men’s efforts to find their „own voice“, especially 
during anti-colonial struggles. 
Despite their often complementary role, women 
were able to regain an independent voice du-
ring these times (cf. ibid.: 206). When Western 
feminism interprets these specific struggles in a 
way that conforms to its own paradigms rather 
than acknowledging local nuances, it contributes 
to further subalternation. So recognizes Howe 
(2017) how women in the Middle East are increa-
sing their political activism by adopting practices 
that are often viewed as oppressive in the West. 
Instead, they use these traditions as tools to effec-
tively act within the existing social, cultural, and 
political systems (cf. Howe 2017: 96). 
Frantz Fanon notes the „aggressive nature“ of  
Europeans toward veiled Algerian women, which 
he describes as a „restriction of  their perception“ 
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(Al-Musawi 2003: 209). This demonstrates a cle-
ar othering in which deviation from the Western 
norm – here, the unveiled body – is viewed as 
threatening or deficient, representing backward-
ness and posing a threat to Western modernity 
(cf. ibid.: 209). Fanon also notes that European 
women feel „challenged“ by an unveiled Algerian 
woman because she has „lost all awkwardness 
and shyness“ and seems „downright insulting“. 
This illustrates how Algerian women are per-
ceived as „the other“, disrupting Western norms 
(cf. ibid.: 209). European women even join forces 
with Algerian men, who banish unveiled women 
„to the camp of  evil and depravity“ (ibid.: 209). 
This underlines the reproduction of  patriarchal 
and colonial discourses based on Western colo-
nial masters, even by women. The specific colo-
nial experiences of  Muslim-majority countries, 
particularly those in North Africa, profoundly 
impacted their feminist history (cf. Mende 2024).

Decolonizing Paths: Islamic Feminism’s 
View on Veiling
The assumption that Western values are univer-
sally superior can lead to other forms of  women’s 
emancipation within Islamic frameworks (e.g. 
Islamic feminism) being interpreted as ‚failures‘ 
or as undermining Western achievements. Nawal 
El-Saadawi is sceptical of  a „one-sided inter-
est in gender as mere duplication of  American 
white feminism“ (Al-Musawi, 2003, p. 220). This 
directly condemns the ethical and epistemic arro-
gance manifested in the assumption that Western 
feminist ideals are universally applicable or de-
sirable. Howe also concludes that secularisation 
and Western feminism, as ‚progressive‘ Western 
concepts, have not been successful in the Muslim 
world due to complex religious, cultural, and 
identity-related factors. These concepts are often 
viewed as being imposed by outsiders or as a form 

of  neo-colonialism (cf. Howe 2017: 91). Some 
secular feminists view veiled women as „victims 
of  the Islamic code“ (ibid.), a view that Mohanty 
describes as an „astonishing inability to hear us“, 
which she describes as a form of  epistemic violen-
ce that silences the views of  Muslim women (cf. 
Mohanty, 1984: 336-337). 
The Islamic Feminism approach assumes that 
feminist engagement is an integral part of  Islam 
and responds to the Qur’an’s central call for jus-
tice (cf. Howe 2017: 97). This approach considers 
cultural, social, and economic needs, rejecting 
the stereotypical portrayal of  Muslim women as 
„victims“ and „voiceless counterparts“, which 
is prevalent in traditional, colonial feminist re-
presentations. Unlike Mohanty, Muslim scholar 
Amina Wadud does not reject Western feminism 
outright. She sees it as an important catalyst for 
the larger feminist movement in the Muslim 
world (cf. ibid.: 98). She argues that the veil is 
a personal choice, not a religious obligation (cf. 
Shehata 2024:106-107). 			 
However, Islamic feminists do not speak with 
one voice: For example, El Saadawi vehemently 
rejects the veil, describing it as a „tool of  women’s 
oppression“ and „pre-Muslim bondage“ that has 
nothing to do with Islam (cf. Shehata 2024: 102). 
She claims that there is „not a single verse“ in the 
Qur’an that mentions the veil. She argues that 
Muslim women wear the veil due to intense social 
pressure, not of  their own free will. Women who 
claim to wear the veil out of  free choice, she says, 
are „either lying or ignorant“ (ibid.: 103-104). El 
Saadawi believes that the veil is merely a piece of  
clothing and not a symbol. She argues that it re-
duces women to their appearance and minimizes 
their personality, thoughts, and feelings (cf. ibid.: 
105). She views veiling and makeup as „two sides 
of  the same coin“ because both present women 
as objects of  control (cf. ibid.: 105).  
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In contrast, traditional Islamic scholars such as 
Al-Tabari and Ibn Kathir refer to particular ver-
ses in the Qur’an, such as Sura 33:53, 24:30-31 
and 33:59, which deal with the veiling or modest 
dress of  women (cf. Shehata 2024: 105-106). Al-
Tabari and Ibn Kathir emphasize that the veil is 
obligatory to uphold modesty and protect women 
from harassment by marking them as free. Even 
among Arab feminists, opinions differ on the 
meaning of  the hijab, as evidenced by the con-
troversies surrounding Amina Wadud and Nawal 
El Saadawi. While traditional Islamic scholars 
see it as obligatory, modern scholars emphasize 
freedom of  choice.

Conclusion 
This article has revealed the deeply rooted coloni-
al and postcolonial continuity in Western debates 
about the Muslim headscarf, which still influen-
ces political measures and public discourse today. 
The concepts of  Orientalism and Othering help 
explain how Muslim women are constructed as 
„the Other“ In this process, the headscarf  beco-
mes the central symbol of  otherness and alleged 
oppression. Consequently, Muslim women often 
appear in the debate only as „victims“ or „back-
ward“, which suggests the superiority of  Western 
norms. The concept of  subalternity further illust-
rates how dominant Western discourses silence 
Muslim feminists and portray Islam and feminism 
as incompatible. Western feminists often claim to 
speak for Muslim women, thereby homogenizing 
their experiences. They commit epistemic violen-
ce by disregarding the religious and emancipatory 
meanings that many Muslim women attach to the 
hijab. Because these interpretations do not align 
with dominant Western ideals of  liberation, pro-
gressive Muslim feminists are marginalized, their 
voices are silenced, and their diverse experiences 
are reduced to a singular Euro-American narra-

tive of  subordination. Paternalistic prohibitions 
in public and professional contexts stem from this 
perspective. They mistakenly equate „liberation“ 
with exposure, thereby restricting the physical 
and symbolic autonomy of  affected women. 
It is important to note that this complex topic 
cannot be reduced to a black-and-white discourse. 
The following factors must be considered: indivi-
dual factors, colonial history, identity and culture. 
As the sources highlight, any form of  coercion 
– whether forcing women to wear or remove the 
hijab – violates self-determination and reinforces 
patriarchal control. However, the internal di-
versity and complexity of  these debates are often 
overlooked in Western perceptions. In summary, 
adopting a reflective, postcolonial perspective is 
crucial for promoting global justice and overco-
ming persistent colonial structures. Western-in-
fluenced feminism considers Euro-American 
perspectives to be universal, rendering it unable 
to address the concerns of  women worldwide. 
We need an integrative, decolonial, intersectional 
approach to feminism where we stop speaking for 
a group and listen to their views. This approach 
recognizes and respects the voices of  the oppres-
sed and the knowledge of  the marginalized by 
actively including them in the discourse.  
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UNGEBORENE FREIHEIT
von Louisa Lettow

„Freiheit ist immer Freiheit der             
Andersdenkenden“ 

Mit diesem vielzitierten Satz formuliert Rosa 
Luxemburg einen zentralen Gedanken ihres poli-
tischen Freiheitsverständnisses: Freiheit existiert 
nie isoliert, Freiheit ist vielschichtig. Ihr Ansatz 
lässt sich auch gut auf  die heutige, hochumstrit-
tene Debatte um die sogenannte Pro-Life-Bewe-
gung übertragen. Denn letztlich steht die Frage 
im Zentrum: Um wessen Freiheit geht es denn 
eigentlich? Um die Freiheit des ungeborenen Le-
bens – oder die der lebenden Frau? Und wie wird 
diese Freiheit defi niert, begründet und gegen-
einander abgewogen? Christlich-konservative 
Bewegungen gewinnen in Europa und den USA 
zunehmend an Sichtbarkeit, sie werden radikaler 
und erhöhen stetig ihren politischen Einfl uss. 
Nicht zuletzt sind der US-Amerikaner Charlie 
Kirk und seine fundamentalistische politische 
Einstellung durch seinen Tod zum Symbolbild 
der rechtskonservativen „Lebensschutz“-Bewe-
gung geworden. Am 24.06.2022 hat der Supreme 

Court der Vereinigten Staaten das allgemeine 
Grundrecht auf  einen Schwangerschaftsabbruch 
gekippt (vgl. Schmidt 2022) und Frauen zurück 
in konservative Rollenbilder zu drängen, ist auch 
durch den ‚Tradwife‘-Trend populär geworden. 
Auch in Wien, München und anderen Großstäd-
ten im deutschsprachigen Raum fi nden jährliche 
Aufmärsche der ‚Pro-Life‘-Szene unter hoher 
Beteiligung statt, wie der Marsch fürs Leben in 
Wien, bei dem im Oktober 2025 rund 3.000 
Menschen durch die Innenstadt zogen, um für 
den Schutz ungeborenen Lebens einzutreten 
(Marsch fürs Leben 2025). Zentral bei all den 
genannten Beispielen ist ein christlicher Freiheits-
begriff , als einzig wahre Form der Freiheit. In der 
Debatte triff t die Ideologie eines „unbedingten 
Lebensrechts“ und eine religiös fundierte Freiheit 
auf  den feministischen Freiheitskampf  und das 
Selbstbestimmungsrecht der Frauen. In diesem 
Beitrag soll daher der Begriff  der Freiheit ana-
lysiert und diskutiert werden. 

Hintergrund des 
Fundamentalismus
Fundamentalismus bezeichnet das Beharren auf  
festen politischen und insbesondere religiösen 
Grundsätzen. Im vorliegenden Zusammenhang 
spielt v.a. der christlich religiöse Fundamentalis-
mus eine Rolle. Entstanden ist die Bewegung 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts in den USA 
infolge eines Kulturkampfes protestantischer 
Strömungen gegen Säkularismus und die mo-
derne Welt (vgl. Gärtner, Pickel 2019). Kern 
dieses Fundamentalismus ist der Glaube, dass die 

SCHWERPUNKT
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Heilige Schrift als unverfälschtes Wort Gottes be-
trachtetet werden müsse. Unter diesem Vorwand 
wendet die Bewegung ihre Überzeugungen auch 
auf  aktuelle politisch-gesellschaftliche Fragen 
an (vgl. Schubert, Klein 2022), wie das Recht 
auf  Abtreibung. Der heutige Fundamentalismus 
in westlichen Ländern steht im engen Kontakt 
mit der rechten bis rechtsextremen Szene (vgl. 
Schäfer 2025) und steigert ihren Glauben zu 
politischem Fanatismus, wie der bereits erwähnte 
Charlie Kirk. Besonders auffällig zeigt sich dieser 
Fanatismus im propagierten göttlichen Absolutis-
mus. 
Das Weltbild christlicher Fundamentalist*innen 
propagiert eine „Kultur des Lebens“, die der 
angeblich vorherrschenden „Kultur des Todes“ 
entgegengestellt wird. Die „Kultur des Lebens“ 
beschreibt ein Gesellschaftsbild, das auf  ‚natür-
lichen‘ und göttlich definierten Grundprinzipien 
basiert (vgl. Durnová, Schmid, Herzog 2024). 
Das übergeordnete Ziel ist es, die Gesellschaft 
nach diesem Weltbild auszurichten. Dies wird oft 
als „Kulturkampf“ bezeichnet (vgl. Sachs 2024).

Der Freiheitsbegriff der 
„Lebensschutz“-Bewegung
Zu den zentralen Ideologieelementen der „Le-
bensschutz“-Bewegung zählen u.a. ein binäres 
Geschlechterbild mitsamt der Betonung natür-
licher Ungleichheit zwischen Männern und 
Frauen. Dieser Ansatz spiegelt sich auch im 
Freiheitsverständnis wider, welches sich durch 
Antipluralismus und Antiliberalismus auszeichnet 
und somit prinzipiell dem modernen Verständnis 
von Freiheit als autonome Selbstbestimmung 
entgegensetzt wird (vgl. Leumann 2022). Ziel ist 
die Konstruktion eines christlichen Kulturraums. 
Freiheit wird innerhalb der „Pro-Life“-Ideologie 
nicht als Möglichkeit individueller Entscheidung, 
sondern als ‚Pflicht zur Einordnung in eine ver-

meintlich natürliche und göttlich vorgegebene 
Ordnung‘ verstanden (vgl. ebd.). Diese Ordnung 
definiert, was gutes, richtiges und moralisch le-
gitimes Handeln ist. Ein guter und moralischer 
Mensch ist ein Mensch, der nach dem Willen 
Gottes handelt und insofern seine individuelle 
Freiheit dem Glauben unterordnet. Dies prägt 
den rhetorischen Grundton vieler Pro-Life-Argu-
mente. Der moderne Freiheitsbegriff wird bewusst 
populistisch diffamiert und die Lebensverhältnis-
se der Moderne werden politisiert (vgl. Schäfer 
2025). Im christlichen Fundamentalismus steht 
das Wort Gottes an oberster Stelle (vgl. Sachs 
2024). In diesem Verständnis werden Menschen-
rechte, wie das Recht auf  Selbstbestimmung der 
Frau, bewusst dem Wort Gottes untergeordnet. 
Feministische Emanzipationsbewegungen, se-
xuelle Aufklärung oder liberale Familienpolitik 
werden als Ursache einer moralischen Fehlent-
wicklung betrachtet, die sich gegen die vermeint-
lich ‚natürliche Ordnung‘ wendet (vgl. ebd.: S.18). 
Insofern kann ihr Begriff von Freiheit in jedweder 
Hinsicht als antiemanzipatorisch verstanden wer-
den.
Der Feminismus gilt als Feindbild der göttlich 
gewollten Freiheit.  Die Zunahme von Schwan-
gerschaftsabbrüchen wird aus dieser Sicht als 
Folge eines ‚falschen‘ feministischen Freiheits-
versprechens interpretiert. Gläubige werden 
aufgefordert, sich aktiv für den „Lebensschutz“ 
einzusetzen (vgl. ebd.). Die Idee, Frauen könnten 
ihr Leben selbstbestimmt organisieren und re-
produktive Entscheidungen treffen, sieht die Be-
wegung als Ursache einer gesellschaftlichen und 
moralischen Krise (vgl. ebd.). Hierzu bezieht sich 
die Szene häufig auf  Papst Johannes Paul II., der 
in seiner Enzyklika Evangelium Vitae auf  die ver-
meintlich vorherrschenden ‚perversen Freiheits-
vorstellungen‘ verweist. Entsprechend werden 
der moderne Lebensstil und die Befriedigung 
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eigener Wünsche als unmoralisch dargestellt. Ein 
zentrales Element ist die Konstruktion des Fötus 
als eigenständiges Rechtssubjekt mit Freiheit und 
Würde. Dadurch entsteht ein Konflikt: Die Frei-
heit der schwangeren Person wird biopolitisch 
hinter den Fötus zurückgestuft  (vgl. ebd.). In 
diesem Weltbild besitzt die Frau eine ‚natürliche 
Bestimmung‘, nämlich Mutterschaft als morali-
sche Verpflichtung. 
Die fundamentalistische Bewegung richtet sich 
damit nicht nur gegen feministische oder liberale 
Positionen, sondern gegen die politische Grund-
idee, dass Menschen das Recht haben, über ihren 
Körper und ihr Leben selbst bestimmen dürfen. 
Zusammenfassen lässt sich das Freiheitsverständ-
nis der „Pro-Life“-Szene als antiindividualistisch, 
da darin die Gesellschaft religiösen Normen 
untergeordnet wird. 

Kritik am fundamentalistischen 
Freiheitsbegriff
Der Freiheitsbegriff der Bewegung steht im Mit-
telpunkt feministischer, liberaler und biopoliti-
scher Kritik. Aus feministischer Perspektive wird 
die Bewegung vor allem als Gegenbewegung zur 
Frauenemanzipation verstanden. 
Der antifeministische Charakter der Bewegung 
werde in dem Ziel der Bewegung sichtbar, weibli-
che Sexualität und Fortpflanzung zu kontrollieren 
und Macht über den Körper der Frauen auszu-
üben (vgl. Sachs 2024). In der Argumentationsli-
nie der Bewegung wird Frauen, die sich für einen 
Schwangerschaftsabbruch entscheiden, häufig 
die Entscheidungsfähigkeit abgesprochen; es 
wird darauf  verwiesen, dass sie vom Kindsvater 
gedrängt worden seien oder ihnen ein Mann bzw. 
Familie fehle, die sie unterstütze (vgl. ebd.). 
Das Verständnis von Freiheit der „Lebensschutz“-
Bewegung zielt bewusst auf  die Kontrolle weibli-
cher Sexualität und Fortpflanzung ab. Damit lässt 

sich die Debatte auch stark in einen biopolitischen 
Kontext einordnen. Foucault beschreibt Bio-
politik als Machtform, die über Leben, Körper 
und Reproduktion verfügt (Gehring 2014: 86). 
Für ihn ist die Kontrolle über die Reproduktion 
ein klassisches Mittel staatlicher Regulierung. 
Pro-Life-Politik knüpft genau daran an: Sie ver-
sucht, die Kontrolle über den weiblichen Körper 
institutionell zu verankern und konstruiert eine 
biopolitische Hierarchie, in der der Fötus über 
der Frau steht (Durnová, Schmid, Herzog 2024: 
432). Die Frau wird auf  ihre biologische Funktion 
reduziert, wobei sie ihre individuellen Rechte ver-
liert.

Fazit
Zusammenfassend lässt sich der fundamentalis-
tische Freiheitsbegriff als antidemokratisch und 
vor allem antiemanzipatorisch zusammenfassen. 
Genau diese Definition kann gefährlich werden. 
Freiheit ist ein Begriff, der parteiübergreifend 
stets positiv bewertet wird, doch wie diese Freiheit 
verstanden wird, birgt Konflikte. Ich habe nicht 
grundlos diesen Artikel mit Rosa Luxemburgs 
Freiheitsdefinition begonnen. „Freiheit ist immer 
Freiheit der Andersdenkenden“ bedeutet, Frei-
heit kann nie Freiheit sein, wenn sie sie anderen 
nimmt. Genau das macht die „Lebensschutz“-Be-
wegung. Sie stellt die Freiheit des Einen über die 
des Anderen. Fötus über Frau. Damit einher geht 
sogleich die Widersprüchlichkeit der eigenen Na-
mensgebung „Pro-Life“, für das Leben, nur nicht 
das der Frau. Das Gedankengut der Szene ist von 
einer Doppelmoral geprägt, ihre Definitionen 
von Leben und Freiheit schaffen eine künstliche 
Hierarchie. Es wird der Wert eines Menschen 
unter das eines anderen Noch-nicht-mal-Men-
schen gestellt. Dabei entsteht eine Lücke in der 
Logik: Eine Wertung menschlichen Lebens ent-
spricht auch nicht dem christlichen Glauben, 
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nach dem jeder Mensch vor Gott gleich ist. Auch 
die Frau. Fundamentalist*innen polemisieren be-
wusst die Begriffe der Religion und der Freiheit, 
um strukturelle Machtgefälle aufrechtzuerhalten. 
Ihr Freiheitsverständnis ist von Grund auf  wider-
sprüchlich. 

Louisa Lettow studiert im 5. Semester Po-
litikwissenschaft an der Universität Wien 
und schreibt für das inklusive Magazin 
andererseits.
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In nordkaukasischen Diasporagemeinschaften in 
Europa (EU) prallen liberale und gemeinschafts-
gebundene Freiheitsbegriff e aufeinander. Dieses 
Spannungsfeld ist gesellschaftlich relevant, weil 
sich daran exemplarisch zeigt, wie die Berufung 
auf  Freiheitsrechte (etwa Religions- oder Tra-
ditionsfreiheit) in migrantischen Communities 
als Instrument sozialer Kontrolle dienen kann. 
In vielen nordkaukasischen Communities wird 
„Freiheit“ nicht primär als individuelle Autono-
mie verstanden, sondern als Freiheit zur Zuge-
hörigkeit, mitsamt Regeln der Gemeinschaft. Die 
Berufung auf  Religions- oder Traditionsfreiheit 
fungiert dabei oft als Sprache der Kontrolle und 
Selbstkontrolle. Es entsteht ein Spannungsfeld 
zwischen liberaler Freiheitssemantik und gemein-
schaftsgebundenen Moralökonomien (Berlin 
2017; Asad 2003).
Dieser Beitrag vertritt die These einer „gebun-
denen Freiheit“: In Teilen der nordkaukasischen 
Diaspora priorisiert die dominierende Freiheits-
vorstellung Zugehörigkeit; Abweichung erscheint 
als Störung des moralischen Gleichgewichts. Ana-
log zum in Indien präsenten Topos der „republic 

of  hurt sentiments“ wird das Gebot, niemandes 
Gefühle zu verletzen, zur Ressource der Grenz-
ziehung und zum Hebel der Disziplinierung 
(Ranade 2014).

Methodik und 
Forschungsgrundlage 
Der Beitrag bündelt Ergebnisse aus mehrjähriger 
Feld- und Literaturforschung zur nordkaukasi-
schen Diaspora (u. a. in Wien, Berlin, Warschau, 
Prag) von 2016 bis 2024, ergänzt um Studien zu 
Dagestan und zur tschetschenischen Diaspora. 
Eigene Befunde werden mit vorhandenen Stu-
dien in Beziehung gesetzt und theoriegeleitet 
interpretiert. Herangezogen werden u. a. verglei-
chende Analysen zur politischen Mobilisierung 
(Matsuzato & Ibragimov 2005; Giuliano 2005), 
diasporasoziologische Arbeiten (Iliyasov 2017) 
sowie Untersuchungen zu Norm- und Ehren-
ordnungen in Exilkontexten (Molodikova 2019). 
Es handelt sich um eine theoriegeleitete Synthese; 
Beispiele aus dem Datenmaterial sind als stilisier-
te Vignetten formuliert.
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Wie Berufungen  auf Meinungs- und 

Traditionsfreiheit in nordkaukasischen             
Diaspora-Öff entlichkeiten Disziplinierung erzeugen 
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Begriffliche Linse
Isaiah Berlin unterschied bekanntermaßen ne-
gative Freiheit („Freiheit von“) und positive Frei-
heit („Freiheit zu“) (Berlin 2017; Bowring 2015). 
In diasporischen Moralökonomien sind beide 
verknüpft: Die Berufung auf  negative Freiheit 
(„Lasst unsere Tradition in Ruhe!“) legitimiert 
positive, normativ aufgeladene Ansprüche im Ge-
meinschaftssinn („So soll man leben“). Foucaults 
Gouvernementalitätskonzept hilft zu verstehen, 
wie subtil soziale Selbstführung organisiert wird 
(Foucault 1991), etwa dadurch, dass Gemeinde-
autoritäten über Predigten, Familienräte, Ver-
einsarbeit oder heute sogar WhatsApp-Gruppen 
Einfluss auf  individuelle Lebensführung nehmen. 
Solche Mechanismen der Selbstdisziplinierung 
sind in der nordkaukasischen Diaspora deutlich 
erkennbar, wo z. B. die Angst vor Schande inner-
halb der Community Einzelne zur Konformität 
anhält (Molodikova 2019). Talal Asad erinnert 
schließlich daran, dass „Religionsfreiheit“ nie 
neutral ist, sondern historisch in Konstellationen 
von Säkularität und Macht eingebettet bleibt 
(Asad 2003). Diese theoretischen Perspektiven 
ergänzen sich: Berlin und Asad beleuchten die 
Semantik von Freiheit, Foucault fokussiert die 
Techniken der Selbstführung, und das Konzept 
der Moralökonomie macht die normativen 
Tauschbeziehungen von Anerkennung, Scham 
und Ehre deutlich. Zusammen liefern sie eine 
Linse, um das hier beobachtete Paradox einer 
„gebundenen Freiheit“ – Freiheit als Bindung an 
Gemeinschaftsnormen – analytisch zu fassen.

Ausgangspunkt Heimat: 
regulierte Freiheit als Blaupause 
Ein Blick in den Nordkaukasus zeigt, wie staatlich 
gestützte Identitätspolitik traditionelle Normen 
zu sichtbarer Konformität verdichtet. In Tsche-
tschenien etwa fördern die Behörden seit Jahren 

ein Klima regulierter Freiheit: Traditionelle 
Verhaltensregeln werden mit staatlicher Macht 
durchgesetzt – von Dresscodes im öffentlichen 
Dienst bis zur Regulierung von Hochzeitsritua-
len. Für Frauen wurden Bekleidungsvorschriften 
(teils extra-legal) durchgesetzt; dokumentiert sind 
u. a. regierungsnahe „Tugendkampagnen“ mit 
faktischer Kopftuchpflicht in Behörden sowie 
Übergriffe auf  Frauen in Grosny (Human Rights 
Watch 2011). So kam es 2010 vor, dass unbe-
kannte Männer in Uniform Frauen auf  offener 
Straße mit Paintball-Gewehren beschossen, weil 
sie kein Kopftuch trugen: ein Versuch, mittels 
Einschüchterung „Sittsamkeit“ zu erzwingen. 
Ramsan Kadyrow persönlich begrüßte diese 
Attacken und erklärte öffentlich, die betroffenen 
Frauen hätten die Behandlung „verdient“. Auch 
in anderer Hinsicht greift der tschetschenische 
Staat in scheinbar private Sphären ein: Für 
Hochzeiten wurden städtische Richtlinien erlas-
sen und „Hochzeitspolizisten“ überwachen vor 
Ort deren Einhaltung (The Moscow Times 2015; 
RFE/RL 2016). So sind etwa Schusswaffen, Al-
koholkonsum und selbst das Tanzen der Braut 
offiziell verboten (The Guardian 2016). Wer sich 
nicht an die „traditionellen“ Vorgaben hält – sei 
es durch „nicht unserer Mentalität entsprechende 
Kleidung“ oder „unpassende“ Tanzschritte –, 
muss mit Interventionen und Strafen rechnen. 
Diese staatlich-traditionalistische Verschränkung 
in der nordkaukasischen Heimat schafft Erwar-
tungshorizonte, die auch im Exil weiterwirken: 
Die Normen werden importiert, in der Diaspora 
diskutiert, übersetzt, und gelegentlich sogar zuge-
spitzt. Europa ist damit kein „freier Raum ohne 
Gewicht“, sondern eher ein Resonanzraum, in 
dem auswärtige Autoritäten und heimische Tra-
ditionen neu austariert werden.
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Diaspora‑Öffentlichkeiten 
in Europa: 
Räume, Regeln, Repertoires 
Diasporische Öffentlichkeiten finden sich nicht 
nur in Moscheen und Kulturzentren, sondern 
auch in digitalen Räumen (Telegram, WhatsApp), 
Vereinsversammlungen und Familienfeiern. In 
diesen Arenen wird über Anerkennung, Respekt 
und Scham verhandelt. Drei Mechanismen sind 
zentral:
(1) Legitimierung durch Freiheitsvokabular: Ge-
meinschaftliche Normen, wie getrennte Sport-
kurse, bestimmte Kleidungsstandards oder ein 
konservativer Sprachgebrauch werden häufig im 
Namen von Religions- und Traditionsfreiheit ver-
teidigt. Dieses Freiheitsvokabular verschiebt die 
Debatte: Statt offen zu fragen „Ist X geboten oder 
zeitgemäß?“, wird empört gefragt „Dürfen wir 
X etwa nicht mehr sagen/tun?“. Kritiker:innen 
solcher Normen sehen sich dann dem Vorwurf  
ausgesetzt, die Freiheit der Community zu bedro-
hen. So wird ein asymmetrischer Diskurs erzeugt, 
der interne Kritik als Intoleranz gegen „unsere 
Freiheit“ umdeutet (Asad 2003; Foucault 1991). 
Mit dem Freiheitsbegriff als Schild können tradi-
tionelle Ansprüche legitimiert und einer liberalen 
Kritik entzogen werden.
(2) Grenzziehung durch Empfindlichkeit: Das 
Gebot, „niemandes Gefühle zu verletzen“, wird 
zum selektiven Instrument. Bestimmte The-
men, etwa Gender, Sexualität, Konversion oder 
individuelle Heiratsentscheidungen, gelten als 
nicht diskursfähig, weil sie „Gefühle verletzen“ 
könnten. Empörungsempfindlichkeit wird so zur 
Ressource der Normdurchsetzung: Indem man 
bestimmte Fragen zum Tabu erklärt, markiert 
man Grenzen des Sagbaren und verschafft sich 
Definitionsmacht über die Community-Öffent-
lichkeit (Nair 2023). Wer bestimmt, was als Belei-
digung zählt, kann effektiv kontrollieren, welche 

Meinungen geäußert werden dürfen. Auf  diese 
Weise wird Empfindsamkeit performativ: Das de-
monstrative Beleidigtsein dient der Abschottung 
gemeinschaftlicher Werte gegenüber devianten 
Ansprüchen (vgl. Ranade 2014 zum Topos der 
„republic of  hurt sentiments“).
(3) Selbstdisziplinierung durch Rufökonomien: 
In kleinen, dichten Diaspora-Netzwerken ist 
der gute Ruf  ein wesentlicher sozialer Faktor. 
Individuelles Verhalten wird im Spiegel einer 
imaginierten Beobachtung durch die Community 
ständig korrigiert. Eltern, Prediger:innen, Ältes-
tenräte oder auch Influencer greifen meist durch 
„weiche“ Sanktionen ein (Gerede, Ermahnungen, 
Ausladungen), lange bevor harte Sanktionen nö-
tig wären. Wer etwa aus Sicht der Gemeinschaft 
„schief  tritt“, riskiert den Gesichtsverlust der gan-
zen Familie. Infolgedessen üben viele bereits im 
Vorfeld Selbstzensur. Freiheit bedeutet in dieser 
Logik die Freiheit, den eigenen und familiären 
Ruf  zu sichern. So entsteht eine informelle Ruf- 
und Schamökonomie, in der Abweichung mit 
sozialer Ächtung bezahlt wird (Iliyasov 2017; 
Molodikova 2019).

Fallvignetten: 
Sprache, Rituale, Geschlecht
Sprache: Die Muttersprache gilt als identitärer 
Schatz und bewusstes Abgrenzungsmerkmal. In 
einigen Diaspora–Gemeinden entstehen (teils ab-
sichtsvoll, teils beiläufig) sprachliche Schwellen. 
Beispielsweise werden Gebete und Predigten fast 
ausschließlich auf  Tschetschenisch, Awarisch etc. 
gehalten. Für die einen stärkt das ihre Würde und 
Zugehörigkeit; für andere erzeugt es Unsicht-
barkeit und Ausschluss (wer die Sprache nicht 
[mehr] beherrscht, bleibt außen vor). Sprache 
fungiert so als Trennlinie zwischen „Wir“ und 
„den Anderen“.
Rituale: Hochzeiten dienen als moralische 
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Bühnen der Gemeinschaft. Debatten darüber, 
ob ein „europäisches“ Brautkleid getragen wird, 
welche Musik gespielt oder ob gemischt getanzt 
werden darf, werden nicht als Geschmacksfragen 
verhandelt, sondern als Grenzfragen der Kultur. 
Hier bestätigt sich Bourdieus Einsicht, dass Ge-
schmack kein rein individuelles Empfinden ist, 
sondern als Distinktionsmittel sozialer Abgren-
zung dient (Bourdieu 1982; The Collector 2024). 
Die Berufung auf  „Tradition“ im Hochzeitskon-
text verwandelt Privates in ein öffentliches Be-
kenntnis: Jede vermeintliche Abweichung (z. B. 
ein nicht-traditionelles Kleid oder „modernes“ 
Tanzverhalten) wird zum Statement über Zuge-
hörigkeit und Ehre. Geschmack und Stil werden 
so politisiert und dienen dazu, zwischen „loyalen“ 
und „entfremdeten“ Mitgliedern der Gemein-
schaft zu unterscheiden.
Geschlecht: Fragen nach Dating, Eheautono-
mie und LGBTIQ*-Sichtbarkeit markieren die 
wohl härtesten Konfliktlinien. Hier prallen indi-
viduelle Freiheitsansprüche und Kollektivwerte 
frontal aufeinander. Die gängige Formel „Wir res-
pektieren ja alle, aber…“ dient dabei oft als rheto-
risches Ventil, um individuelle Abweichungen als 
„Provokation“ zu rahmen. So wird beispielsweise 
gegenüber westlichen Beobachter*innen betont, 
dass man selbstverständlich jeden Menschen res-
pektiere, um dann einschränkend hinzuzufügen, 
dass bestimmte „Lebensweisen“ in der eigenen 
Community aber nicht toleriert werden könnten. 
Insbesondere Themen wie gleichgeschlechtliche 
Partnerschaften und der Wunsch junger Frauen 
nach unabhängiger Partner*innenwahl werden 
als Gefährdung des moralischen Gleichgewichts 
empfunden. Abweichler:innen – ob sie anders 
lieben, anders glauben oder gar nicht glauben – 
gelten als Zumutung für die Gemeinschaft. Die 
Folge sind subtile und offene Sanktionen: vom 
Rufmord in der Gerüchteküche bis zum völligen 

Kontaktabbruch oder schlimmer. Betroffene 
dieser innerdiasporischen Geschlechterkonflikte 
berichten, dass ihr individuelles Freiheitsstreben 
als Verrat an der eigenen Kultur gebrandmarkt 
wird (Giuliano 2005; Iliyasov 2017).

Paradox der Zugehörigkeit: 
Freiheit zu Gemeinschaft vs. 
Freiheit von Gemeinschaft
In Milieus, die Marginalisierung, Misstrauen und 
pauschalisierende Sicherheitsdebatten erfahren, 
ist die Anziehungskraft starker Zugehörigkeiten 
verständlich. Religiöse und ethnische Infrastruk-
turen bieten Schutz, Sinn und oft auch soziale 
Mobilität gerade für Geflüchtete oder sozial pre-
käre Identitäten. Genau dadurch können sie aber 
unbeabsichtigt homogene Räume erzeugen: Wer 
anders liebt, anders lebt oder glaubt, wird als Stö-
rung gelesen. Aus liberaler Perspektive kollidiert 
hier die Freiheit der Gemeinschaft (ihre Normen 
auszuleben) mit der Freiheit des Individuums (von 
diesen Normen abzuweichen). Dabei handelt es 
sich um keine exotische Besonderheit, sondern 
um eine universelle Spannung in pluralen Demo-
kratien – sichtbar in Diskursen von Indien bis 
Europa (Berlin 1969; Asad 2003). Die nordkau-
kasische Diaspora illustriert dieses Dilemma nur 
besonders anschaulich: Die Freiheit, die sie ein-
fordert, ist primär die Freiheit, gemeinschaftliche 
Normen ungestört praktizieren zu können, was 
im Extremfall die Unfreiheit des Abweichlers im 
Kleinen bedeutet. Ein solches Paradox ist freilich 
kein kaukasisches Spezifikum, sondern ein allge-
meines Problem wertepluraler Gesellschaften.

Vergleichende Perspektive: 
romantisierte Freiheit und 
ihr Schatten
In russischen Metadiskursen wurde der Nordkau-
kasus lange als mythischer „Raum der Freiheit“ 
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idealisiert, reich an Ehre, Gastfreundschaft und 
Unbeugsamkeit. Diese romantische Erzählung 
von kaukasischer Freiheit (im Sinne von unge-
zähmter Autonomie und Stolz) lebt in der Dias-
pora teilweise fort, jedoch mit einer Schattenseite: 
Die Freiheit der Zugehörigkeit geht mitunter 
mit der Unfreiheit der Abweichung einher. Die 
vielgepriesene Ehre und Geschlossenheit der 
Gemeinschaft schlägt ins Gegenteil um, wenn 
sie Abweichler ausgrenzt. Das ist kein kulturelles 
Kuriosum „dort drüben“, sondern Ausdruck je-
ner universellen Spannung, die pluralistische Ge-
sellschaften weltweit durchzieht (The Collector 
2024). Ob in Debatten um Blasphemie in Indien 
oder Genderfragen in europäischen Migrant*in-
nenencommunities – stets zeigt sich, wie kollektive 
Empörungskulturen individuelle Freiheitsrechte 
beschneiden können, während sie sich zugleich 
auf  Freiheitsrhetorik berufen.

Was tun? Öffentliche Politik ohne 
Moralfalle
Was bedeutet all dies für eine europäische In-
tegrationspolitik, die realistisch bleiben will? 
Zum einen legen Forschung und journalistische 
Recherchen nahe, dass viele tschetschenische 
Geflüchtete und ihre Nachkommen gar nicht das 
Ziel verfolgen, in der Mehrheitsgesellschaft „auf-
zugehen“, sondern sich eher in einer vorsichtigen 
Koexistenz mit der Umgebung einrichten, nicht 
zuletzt wegen Stigmatisierung, misstrauischer Si-
cherheitsdiskurse und Angst vor transnationaler 
Repression (Milashina 2019; Molodikova 2015; 
Kobzeva 2022). „Integration“ im Sinne einer 
umfassenden normativen Angleichung ist daher 
ein fragwürdiger Maßstab: Er übersieht, dass 
ein Teil der Diaspora bewusst auf  Distanz bleibt 
und Zugehörigkeit primär innerhalb der eigenen 
Community sucht.

Eine liberale demokratische Ordnung muss den-
noch zweierlei zugleich leisten: Sie muss Religions- 
und Traditionsfreiheit schützen und die Freiheit 
zur Abweichung sichern. Realistisch heißt das: 
Staat und Zivilgesellschaft können nicht erzwin-
gen, dass nordkaukasische Communities sich in 
eine „ideale“ liberale Öffentlichkeit verwandeln. 
Sie können aber Mindeststandards definieren 
und durchsetzen – etwa Gewaltverzicht, Schutz 
vor Zwangsverheiratung, Gleichberechtigung 
vor dem Gesetz – und zugleich Räume öffnen, 
in denen auch interne Kritik artikuliert werden 
kann, ohne sofort als Verrat zu gelten.
Auf  lokaler Ebene sind eher kleinteilige, lang-
fristige Formate plausibel als groß angelegte In-
tegrationskampagnen. Kommunen können mit 
Akteur:innen arbeiten, die in beiden Welten eine 
gewisse Glaubwürdigkeit besitzen: Sozialarbei-
ter:innen, Lehrkräfte oder Imamen, die sowohl die 
Logiken der Community als auch liberale Rechts-
normen kennen (Kobzeva 2022). Dialogische 
Workshops oder Gesprächsrunden zu Themen 
wie Generationenkonflikten, Geschlechterrollen 
oder Hochzeitsritualen wirken erfahrungsgemäß 
nur dann, wenn sie an bestehende Vertrauens-
beziehungen andocken, und nicht als von außen 
aufgepfropfte „Sensibilisierungsmaßnahmen“ 
daherkommen (Schinnerl/Schmidinger 2008; 
Iliyasov 2017).
Anerkennungspolitik sollte schließlich nicht nur 
„braves“ konformes Verhalten belohnen, sondern 
gezielt pluralitätsfreundliche Praktiken hervor-
heben; etwa Vereine, die gemischtsprachige An-
gebote machen, Projekte, die tschetschenische Ju-
gendliche in städtische Jugendkulturen einbinden, 
oder Initiativen, in denen religiöse Akteur:innen 
explizit Gewissensfreiheit betonen (Iliyasov 2017; 
OC Media 2024). Der Maßstab ist dabei weni-
ger, ob Tschetschenen „europäischer“ werden, 
sondern ob innerhalb der Communities Hand-
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lungsspielräume für Abweichung wachsen – also 
ob Menschen ihre Zugehörigkeiten aushandeln 
können, ohne zwischen „voller Konformität“ und 
„sozialem Tod“ wählen zu müssen.
In Wiener Bezirken mit sichtbarer nordkauka-
sischer Präsenz berichten Sozialarbeiter:innen 
beispielsweise von Aushandlungen um geschlech-
tergetrennte Freizeitangebote, traditionelle Trau-
ungsrituale oder den Umgang mit schulischen 
Klassenfahrten. Solche Mikro-Konflikte sind kein 
Zeichen einer „Parallelgesellschaft“ per se, son-
dern Ausdruck einer normativen Übersetzung 
zwischen Gemeindelogiken und liberaldemo-
kratischen Erwartungen. Entscheidend ist, wie 
lokale Institutionen diese Übersetzungsprozesse 
begleiten – nicht, dass sie sie gänzlich vermeiden. 
Gelingt es Behörden, Schulen und Vereinen, 
moderierend einzugreifen, können Konflikte oft 
entschärft werden. Geschieht dies nicht, drohen 
Frontstellungen zu verhärten, in denen sich Com-
munity und Mehrheitsgesellschaft wechselseitig 
Unverständnis vorwerfen.

Mehrschichtige 
Abgrenzungskonflikte
Der hier skizzierte Disziplinierungseffekt gemein-
schaftsbezogener Freiheitsrhetorik ist kontextab-
hängig zu betrachten. Diasporas sind heterogen; 
Faktoren wie Generation, Klasse, Bildungsgrad, 
Urbanität und Rechtserfahrungen prägen die 
Freiheitsauffassungen und Normpraktiken erheb-
lich. So bestehen innerhalb der nordkaukasischen 
Diaspora vielfältige Submilieus: tschetschenische 
Exilgemeinschaften etwa setzen sich zusammen 
aus ehemaligen Regierungsbeamten, wohlhaben-
den Geschäftsleuten, Geflüchteten verschiedener 
sozialer Schichten, Anhänger:innen Kadyrovs, 
Familien von Aufständischen etc. – Gruppen, 
die mitunter konträre Einstellungen mitbringen. 
Zwischen diesen Submilieus verlaufen zudem 

symbolische Grenzlinien, die in der Sprache von 
„wahren“ und „nicht-wahren“ Tschetschenen 
gezogen werden. Anhänger des Kadyrow-Re-
gimes markieren europäische Exilant:innen 
regelmäßig als illoyale „Feiglinge“, während die 
Heimatloyalen sich selbst als die einzigen „rich-
tigen“ Tschetschenen inszenieren – bis hin zur 
offiziellen Unterscheidung zwischen „guten“ 
und „schlechten“ Tschetschenen in Europa, für 
die eigens ein nationales Kontakt- und Kontroll-
büro geschaffen wurde (Kavkazskij Uzel 2020; 
Dzusati 2020). Umgekehrt sprechen Teile der 
Exilopposition Kadyrov-nahen Milieus oder stark 
angepassten Familien in Europa ihren „echten“ 
tschetschenischen Charakter ab und verorten Au-
thentizität exklusiv bei den eigenen, oft nationa-
listisch oder islamistisch aufgeladenen Projekten. 
So entsteht eine doppelte Authentizitätspolizei: 
Beide Seiten beanspruchen, zu definieren, wer 
„richtig“ dazugehört, und erklären abweichende 
Lebensentwürfe – säkulare Mittelschicht, queere 
Tschetschen:innen, politisch Indifferente – zu 
„unnatürlichen“ oder „verderbten“ Existenzen 
(Milashina 15.07.2019; Schinnerl/Schmidinger 
2008). In dieser Logik ist Freiheit eben nicht die 
Option, unterschiedliche Formen des Tschetsche-
nisch-Seins zu leben, sondern die Pflicht, sich 
einem der konkurrierenden Zugehörigkeitsange-
bote unterzuordnen.
Folglich sind die Sichtweisen auf  „richtige“ 
Lebensführung und Freiheitsgrade in der Dia-
spora keineswegs monolithisch. Beispielsweise 
versucht eine kleine Zahl von Familien bewusst, 
säkulare Integrationspfade zu beschreiten und 
die Rolle traditioneller Regeln abzuschwächen, 
während andere Teile der Community streng auf  
der Bewahrung patriarchaler Werte beharren. 
Gerade zwischen der aus dem Nordkaukasus 
zugewanderten Elterngeneration und in Europa 
sozialisierten Jugendlichen zeigen sich deutliche 
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Differenzen: Viele der ersten Generation ver-
suchen, gewohnte Hierarchien (Ältestenrat, Ge-
schlechterrollen, Ehrenkodex) zu reproduzieren, 
wohingegen manche der zweiten Generation 
behutsam neue Werte und Lebensentwürfe ent-
wickeln. Feldbeobachtungen belegen zudem 
zahlreiche Gegenbewegungen innerhalb der Dia-
spora. So gibt es feministische Initiativen junger 
Nordkaukaser:innen – etwa haben im Dezember 
2024 tschetschenische Frauen in Brüssel erstmals 
öffentlich gegen geschlechtsspezifische Repres-
sion in Tschetschenien demonstriert (Latypova 
2024). Ebenso treten religiöse Akteur:innen auf, 
die explizit für Gewissensfreiheit werben (und 
z. B. betonen, dass Glaube ohne Zwang kommen 
müsse). Schließlich gibt es Familien, die heikle 
Konflikte bewusst aus der Community-Öffent-
lichkeit heraushalten, um ihr Privatleben zu 
schützen – etwa indem sie unkonventionelle Ent-
scheidungen ihrer Kinder privat tolerieren und 
so einem öffentlichen „Skandal“ zuvorkommen. 
Diese inneren Pluralitäten werden von der Mehr-
heitsgesellschaft oft übersehen, sind aber wichtig: 
Sie zeigen, dass Veränderungspotenzial innerhalb 
der Diaspora vorhanden ist. Künftige Forschung 
sollte daher diese interne Diversität genauer in 
den Blick nehmen und die Wechselwirkungen 
zwischen lokalen Verwaltungskulturen, natio-
nalen Sicherheitsdiskursen und transnationalen 
Vernetzungen systematisch vergleichen (Matsu-
zato & Ibragimov 2005; Molodikova 2019).

Fazit
Die „Freiheit, die sie meinen“ in nordkaukasi-
schen Diaspora-Öffentlichkeiten beschreibt ein 
Paradox: Sie reklamiert Schutz vor der Dominanz 
der Mehrheitsgesellschaft - erzeugt aber bisweilen 
eine Dominanz der Minderheit im Kleinen. Die-
ses Paradox lässt sich nicht durch Moralisieren 
auflösen, wohl aber politisch und sozial bearbei-

ten. Nötig sind Institutionen, die Dissens inner-
halb von Minderheiten ermöglichen, ohne diese 
unter Generalverdacht zu stellen; Communities, 
die ihre eigenen Normen öffentlich verhandelbar 
machen, anstatt jeden Diskurs als Angriff abzu-
blocken; und eine europäische Öffentlichkeit, 
die religiöse Bindungen weder romantisiert noch 
dämonisiert. Mit weniger selbstgerechtem Tu-
gendsignal und mehr konsequentem Schutz von 
Dissens lässt sich der schmale Grat zwischen Ge-
meinschaftsrechten und Individualrechten besser 
austarieren – zum Wohle aller Beteiligten.

Evgeny Romanovskiy hat Politikwissen-
schaft an der Universität Wien studiert 
und forscht zu europäischer Identität, 
Migrationsdynamiken und der Wahrneh-
mung der EU im Nordkaukasus.
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„Heute darf  man ja gar nichts mehr sagen“. Einen 
Satz wie diesen haben die meisten von uns wohl 
schon mehrfach gehört oder gelesen: im Fern-
sehen, auf  der Straße, in sozialen Medien, von 
Verwandten, Bekannten oder Kolleg:innen. Er 
fi ndet sich ebenso im Repertoire rechts-konserva-
tiver Parteien und politischer Akteure in Europa 
und weltweit. Politiker:innen wie Donald Trump, 
Herbert Kickl oder Alice Weidel beklagen eine 
angebliche Einschränkung der Meinungsfreiheit. 
Verursacht, so ihre Erzählung, von einer „woken 
Linken“, die öff entliche Äußerungen zensieren 
oder verbieten wolle. Doch wie viel Wahrheit 
steckt hinter dieser Behauptung? Dürfen wir heu-
te tatsächlich „gar nichts mehr sagen“? Und vor 
allem: Wer ist wirklich von einer Beschränkung 
der Meinungsfreiheit betroff en? 
In den letzten Jahren sind Journalist:innen, die 
sich kritisch äußern, zunehmend von Einschüch-
terung durch physische Übergriff e, Drohungen 
im Netz und außerhalb, sowie von rechtlichen 
Interventionen wie SLAPP-Klagen betroff en. 
Strategic Lawsuits against Public Participa-
tion (kurz: SLAPPs oder SLAPP-Klagen) sind 
rechtsmissbräuchliche Klagen mit dem Zweck, 
Informationen von öff entlichem Interesse zu 
unterdrücken und somit den öff entlichen Diskurs 
verstummen zu lassen (Borg-Barthet & Ferring-
ton 2024: 841). Journalist:innen, Medienhäuser 
und Medienschaff ende sollen durch strategische 
Klagen eingeschüchtert und von der Bericht-

erstattung abgehalten werden. Laut CASE, einer 
Organisation gegen SLAPPs in Europa, werden 
diese Rechtsmittel in Europa mehr (CASE 2024: 
13). Aus diesem Grund hat die Europäische 
Union 2024 die Anti-SLAPP-Richtlinie erlassen, 
die Abhilfemaßnahmen gegen missbräuchliche 
medienrechtliche Klagen festlegt. Denn Infor-
mationen von öff entlichem Interesse gelangen 
meist erst durch faktenbasierte, kritische oder 
investigative Journalist:innen und Medien an 
die Öff entlichkeit. Als Kontrollinstanz sorgen 
sie für die Einhaltung von Regeln und Gesetzen 
und überwachen die Legislative, Judikative und 
Exekutive (Drüeke 2018: 22). Der folgende Text 
beschreibt die Auswirkungen von SLAPP-Klagen 
auf  Journalist:innen, die Pressefreiheit und in 
weiterer Folge auf  die Demokratie. 

SLAPP-Fälle in Österreich
SLAPP-Klagen sind seit mehreren Jahren regel-
mäßig Teil österreichischer Berichterstattung und 
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prägen den Alltag inländischer Journalist:innen. 
Ein prominenter Fall ist jener des Kabarettisten 
und Kolumnisten Florian Scheuba, der im Sep-
tember 2021 eine satirische Kolumne für die 
Zeitung „Der Standard“ schrieb und deswegen 
von Andreas Holzer, Direktor des Bundeskrimi-
nalamtes, geklagt wurde. Scheuba warf  Holzer 
in seiner Kolumne „rätselhafte Untätigkeit“ und 
„folgenschwere Arbeitsverweigerung“ vor. Holzer 
soll, trotz der Vorlage belastenden Materials, 
gegen den damaligen FPÖ-Chef  Heinz-Chris-
tian Strache nicht ausreichend und regelkonform 
gegen diesen ermittelt haben. Aufgrund der über-
spitzten Zuschreibungen des Satirikers brachte 
Holzer eine strafrechtliche Privatanklage wegen 
übler Nachrede gegen Scheuba ein (Windhager 
2022: 428). Scheuba wurde im Juni 2022 in ers-
ter Instanz freigesprochen, da laut zuständigem 
Gericht „ein ausreichendes Tatsachensubstrat“ 
für die Äußerungen vorliegt und der Text als 
„satirischer Kommentar“ unter die Kunstfreiheit 
fallen würde. Holzer brachte Berufung ein, in 
zweiter Instanz wurde Scheuba im Februar 2024 
durch das Oberlandesgericht (OLG) zu einer teil-
bedingten Geldstrafe von 7.000 Euro verurteilt 
(Windhager 2024). Die darauffolgende Berufung 
des Satirikers wurde im August 2025 vom OLG 
abgewiesen. Laut Gericht sei durch die Kolumne 
die Meinungs- und Kunstfreiheit überschritten 
worden (Möseneder 2025). Florian Scheubas An-
wältin Maria Windhager bezeichnet den Tag der 
Verurteilung als „schwarzen Tag für die politische 
Satire“ in Österreich (Horaczek 2025). 
Der Fall Holzer gegen Scheuba ist nicht das ein-
zige Beispiel eines SLAPP-Prozesses in der jünge-
ren österreichischen Geschichte. Die OMV AG 
brachte 2020 eine Klage mit einem Streitwert 
von 94.000 Euro gegen das Medium „Dossier“ 
ein. Diese richtete sich gegen einen Artikel mit 
dem Titel „Der Milliardendeal im Morgenland“, 

der sich kritisch mit der Übernahme der Borealis 
AG durch die OMV auseinandersetzt. Die OMV 
brachte vor, es handle sich bei der Kritik von 
„Dossier“ um unwahre Tatsachen und die jour-
nalistische Sorgfaltspflicht sei nicht eingehalten 
worden, wodurch der Ruf  und die Ehre des Kon-
zerns beeinträchtigt würden. Daher wurde neben 
Unterlassung und Widerruf  der Veröffentlichung 
auch auf  immateriellen Schadensersatz von 
50.000 Euro geklagt. Auch gegen die Folgebe-
richterstattung durch „Dossier“ hat der Konzern 
Klage erhoben. Der gesamte Streitwert betrug 
somit 174.000 Euro – eine Summe, die besonders 
für eine gemeinnützig organisierte Redaktion von 
erheblicher finanzieller Tragweite ist. Wegen des 
öffentlichen Drucks und der intensiven medialen 
Berichterstattung zog die OMV die beiden Kla-
gen im April 2021 zurück (Windhager 2022: 425).

Journalist:innen auch in den USA 
unter Druck
SLAPP-Klagen sind kein österreichisches Phä-
nomen: Auch in den USA gibt es Versuche, be-
kannte Medienhäuser, deren Besitzer:innen sowie 
Journalist:innen durch Klagen einzuschüchtern 
und von der Berichterstattung abzuhalten. Pro-
minentester Kläger ist der US-Präsident selbst: 
Donald Trump brachte im Juli eine medienrecht-
liche Klage gegen „The Wall Street Journal“ 
(WSJ) ein. Hintergrund war die Freundschaft 
zwischen dem Präsidenten und dem verstorbenen 
und verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. 
In einem Artikel berichtete das WSJ über die ge-
zeichnete Abbildung einer Frau, die Trump an 
Epstein zu dessen 50. Geburtstag im Jahr 2003 
geschickt haben soll. Dieser fügte er laut dem 
Artikel die Worte „Alles Gute zum Geburtstag 
– und möge jeder Tag ein weiteres wundervolles 
Geheimnis sein“ hinzu (APA tb/pat 2025). Vor 
Veröffentlichung des Artikels habe Trump durch 
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Interventionen versucht, das Erscheinen des 
Textes zu verhindern, jedoch ohne Erfolg. Als 
Reaktion auf  die Berichterstattung brachte der 
US-Präsident schließlich eine Klage mit einem 
Wert von umgerechnet circa 8,5 Milliarden Euro 
gegen das Medium und zwei Journalist:innen des 
WSJ ein (Bose & Stempel 2025).
Im Oktober ging Donald Trump erneut gegen 
ein Medium vor und brachte eine bereits ab-
gewiesene Klage gegen „The New York Times“ 
(NYT) und drei dort beschäftigte Journalist:innen 
ein. Sein Vorwurf: Verleumdung und üble Nach-
rede. Grund dafür ist eine Serie von drei Artikeln 
aus dem Herbst 2024, in denen die Hintergründe 
zu Trumps Erfolg und sein Werdegang genauer 
beleuchtet werden. Nach Einbringen der ersten 
Klage schrieb Trump auf  der Plattform „Truth 
Social“ an seine Community, dass die NYT Lü-
gen über „euren Lieblingspräsidenten (MICH!)" 
verbreite (Lindenberger 2025). Die ursprüngliche 
Klage in der Höhe von umgerechnet rund 13 
Milliarden Euro wurde im September abgewie-
sen. Der zuständige Richter Steven Merryday 
gab bekannt, dass der Klagsumfang von 85 Sei-
ten übermäßig sei. Die von Trumps Anwälten 
neu eingereichte Klage bemisst sich nun auf  
die Hälfte der Seiten und erhebt rechtliche Vor-
würfe gegenüber der NYT, drei Journalist:innen 
und einen Verlag. „Die fraglichen Äußerungen 
diffamieren und verunglimpfen zu Unrecht den 
hart erarbeiteten beruflichen Ruf  von Präsident 
Trump, den er sich über Jahrzehnte hinweg müh-
sam aufgebaut hat“, wird in der Klage ausgeführt 
(ORF 2025).

Das Motiv der Einschüchterung 
Die beschriebenen Fälle haben etwas gemein-
sam: Die Beklagten sind Journalist:innen oder 
Medien. Ihre Aufgabe ist es, mächtige Akteure, 
wie politische Parteien, Politiker:innen, Behörden 

oder Konzerne, zu überwachen und Bürger:in-
nen kritisch von deren Aktivitäten zu berichten. 
Medien werden deshalb auch als „Watchdogs“ 
bezeichnet, deren demokratiepolitische Funktion 
die Förderung von Transparenz, die Kontrol-
le politischer und ökonomischer Institutionen 
und das Aufzeigen von Missständen ist (Drüeke 
2018: 22). Geklagt werden sie von eben diesen 
Akteuren. Es handelt sich somit um SLAPP-Kla-
gen, deren Motivation die Einschüchterung von 
Journalist:innen, der Medienbranche und der 
politischen Zivilgesellschaft ist. Medienrechts-
Anwältin Maria Windhager beschreibt SLAPP-
Klagen so: 
„Es handelt sich um grundlose oder übertriebene 
Klagen von staatlichen Organen, Unternehmen 
oder mächtigen Einzelpersonen gegen schwä-
chere Beklagte, die in einer Angelegenheit von 
öffentlichem Interesse unliebsame Kritik an den 
Betreffenden äußern oder Sachverhalte anpran-
gern“ (Windhager 2022: 424).
In Österreich werden SLAPP-Klagen auch als 
„Einschüchterungsklagen“ bezeichnet, wodurch 
ihre Motivation sichtbar wird. Das wahre Inte-
resse hinter SLAPPs ist, Kritiker:innen zu zen-
sieren und eine abschreckende Wirkung gegen-
über Journalist:innen und der Medienbranche 
zu erzeugen (Windhager 2022: 424). Dabei sind 
nicht nur Medien(schaffende) betroffen: Auch 
Wissenschaftler:innen, Aktivist:innen und Non-
Governmental Organizations (NGOs) können 
mutwilligen und überschießenden Klagen und 
Gerichtsprozessen ausgesetzt sein. So im Verfah-
ren des in Wien ansässigen „International Centre 
for Migration Policy Development (ICMPD)“ 
gegen die österreichische NGO „SOS Balkanrou-
te“ und ihrem Obmann Petar Rosandić. Dieser 
bezeichnete eine Internierungsanstalt innerhalb 
des bosnischen Flüchtlingslagers Lipa als „Guan-
tanamo“, weshalb ihn das ICMPD rechtlich zur 
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Unterlassung dieses Wortes aufforderte. Laut der 
zuständigen ICMPD-Anwältin sei dieser Begriff 
„zu viel“ gewesen. Es könne zwar weiterhin kri-
tisiert werden, „aber anders“ (ORF 2023). Die 
Klage wurde schließlich im Juli 2023 vom Wiener 
Handelsgericht abgewiesen. 
Durch SLAPP-Prozesse werden finanzielle, per-
sonelle und emotionale Ressourcen gebunden, 
wodurch kritische Medienschaffende oder zivilge-
sellschaftliche Akteure zum Schweigen gebracht 
werden. Donald Trump beschreibt seine Motiva-
tion in einem früheren SLAPP-Prozess gegen den 
Buchautor Tim O’Brien und den Verlag Warner 
Books wegen des Buches „TrumpNation: The 
Art of  Being the Donald“ wie folgt: „Ich habe 
ein paar Dollar für Anwaltskosten ausgegeben, 
und sie haben viel mehr ausgegeben. Ich habe 
es getan, um ihm das Leben schwerzumachen, 
und darüber bin ich froh" (Vosatka 2025). Ziel 
ist es, hohe Kosten durch das Gerichtsverfahren 
zu verursachen oder eine Klage nur anzudrohen, 
um die Gegenseite zum Aufgeben zu bewegen. 
Da den Kläger:innen in diesen Prozessen meist 
unverhältnismäßig höhere finanzielle Ressourcen 
zur Verfügung stehen, kann ein Verfahren gra-
vierende finanzielle Auswirkungen für Beklagte 
haben. In den meisten Fällen soll eine öffentliche 
politische Debatte unterbunden oder abgewürgt 
werden, indem diese durch Abmahnungen, 
(mehrere) Klagen, hohe Schadensersatzforderun-
gen und strafrechtliche Privatanklagen in einen 
juristischen Prozess verlagert wird (Windhager 
2022: 424).

Akteur:innen juristischer 
Interventionen
Eine Studie des Europarates zeigt durch Befragun-
gen von Journalist:innen, dass medienrechtliche 
Mittel die journalistische Arbeit mitbestimmen. 
Ein bekanntes Beispiel dafür ist die maltesische 

Investigativjournalistin Daphne Caruana Gali-
zia, die über Korruption, Geldwäsche, organi-
sierte Kriminalität und die Verbindungen der 
maltesischen Regierung im Zusammenhang mit 
der Panama-Papers-Affäre berichtete. Sie wurde 
2017 durch eine Autobombe ermordet. Kurz 
zuvor berichtete sie im Rahmen der genannten 
Studie von über 40 gegen sie anhängigen Klagen 
wegen Verleumdung, 19 davon stammen von nur 
einem Kläger und richten sich gegen einen Arti-
kel (Clark & Horsley 2020: 57, 125). Auch die Or-
ganisation „Coalition against SLAPPs in Europe“ 
(CASE) berichtet von einem Anstieg von SLAPPs 
in Europa: 2021 wurden 135 Fälle  registriert, im 
Jahr 2022 stieg die Zahl auf  161 dokumentierte 
Fälle (CASE 2023: 13). Der Trend setzte sich 
2023 mit 166 registrierten SLAPP-Fällen fort, 
ebenso konnten weitere einschlägige Klagen aus 
dem Jahr 2022 identifiziert werden (CASE 2024: 
13 f.). 
In einer Dunkelfeldstudie zum Einsatz strate-
gischer Rechtsmittel gegen die Zivilgesellschaft 
konnte in Deutschland ebenso eine Zunahme 
juristischer Interventionen seit dem Jahr 2015 
festgestellt werden. Das wurde im Rahmen von 
qualitativen Betroffenen- und Expert:innenin-
terviews und quantitativen Erhebungen durch 
eine Online-Survey sowie die Auswertung von 
Gerichtsentscheidungen erforscht. Lediglich ein 
Drittel der Befragten war noch nie (in)direkt von 
juristischen Mitteln oder Androhungen derselben 
betroffen. Außerdem wurde festgestellt, dass es 
sich zum Teil um eine Strategie handelt, die von 
der extremen Rechten eingesetzt wird, um kriti-
sche Berichterstattung zu unterbinden oder ein-
zuschränken. Anhand der Erhebungen ist ab dem 
Jahr 2014 eine klare Zunahme an Interventionen 
erkennbar, was von den Autor:innen u.a. mit der 
Gründung der Alternative für Deutschland (AfD) 
im Jahr 2013 in Verbindung gebracht wird. Be-
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troffen sind vor allem Personen, die sich regelmä-
ßig und öffentlich kritisch gegenüber rechten In-
halten, Personen oder Netzwerken äußern. Über 
die Hälfte der Interventionen betrifft Recherchen 
oder Informationen im Zusammenhang mit 
Rechtsextremismus- oder -terrorismus. Von den 
gesamten Betroffenen sind rund 19 Prozent im 
Journalismus tätig, die größte Gruppe sind mit 
rund 35 Prozent Aktivist:innen. Der Rest kommt 
aus dem Bereich der Lokalpolitik, Bildungspolitik 
sowie der Kultur und Wissenschaft. Kläger:innen 
sind fast zu Hälfte rechtsextreme Parteien wie die 
AfD. Ein Viertel sind Personen aus Bewegungen, 
die umgangssprachlich unter den Bezeichnungen 
„Querdenker:innen“ bzw. „Impfgegner:innen“ 
bekannt sind. Gefolgt von (extrem) rechten Ver-
einen und Stiftungen, der Kameradschafts- und 
Hooligan-Szene und (extrem) rechten Verlagen 
oder Medien (Helmert 2023: 4, 18, 20, 24, 52).

Abwägung von Grundrechten
SLAPP-Klagen und juristische Interventionen 
werden in Europa mehr. Problematisch bei deren 
Dokumentation und Identifizierung ist jedoch, 
was genau unter den Begriff „SLAPP-Klage“ fällt. 
Um das herauszufinden, muss das Motiv hinter 
der Klage analysiert werden: Bringt jemand eine 
Klage gegen Journalist:innen ein, weil die Person 
in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt wurde? 
Oder zielt die Klagseinbringung darauf  ab, Jour-
nalist:innen einzuschüchtern und von der Be-
richterstattung abzubringen? Diese Beurteilung 
ist auch für Gerichte nicht immer leicht, da in 
SLAPP-Prozessen drei Grundrechte aufeinander-
treffen: das Recht auf  freie Meinungsäußerung, 
das Recht auf  Achtung des Privat- und Familien-
lebens und das Recht auf  ein faires Verfahren. 
Diese Rechte sind gegeneinander abzuwägen, 
es entsteht ein Spannungsfeld. Grundrechte sind 
Rechte von Bürger:innen gegenüber dem Staat, 

nicht gegenüber Privatpersonen. Somit hat der 
Staat die Pflicht, Betroffene vor missbräuchlichen 
SLAPP-Klagen zu schützen. Journalist:innen 
muss durch den Staat und dessen Gesetze ermög-
licht werden, ihr Grundrecht auf  freie Meinungs-
äußerung wahrnehmen zu können. Ebenso muss 
natürlichen und juristischen Personen ermöglicht 
werden, ihr Recht auf  Achtung des Privat- und 
Familienlebens sicherzustellen. Darunter fällt 
auch das Recht einer Person auf  den Schutz ihres 
guten Rufes, welches bei kritischen oder satiri-
schen Äußerungen in Medien betroffen sein kann. 
Somit können sich in SLAPP-Prozessen beide 
Seiten auf  grundrechtlich geschützte Positionen 
berufen. Das zuständige Gericht führt schließ-
lich eine Abwägung der genannten Grundrech-
te durch und entscheidet anhand bestehender 
Rechtsprechung und Leitlinien (Lehofer 2022: 
439-442). Dennoch bleibt es eine Einzelfallent-
scheidung.
Aufgrund der Zunahme von SLAPP-Klagen 
und den Schwierigkeiten bei deren Identifikation 
wurde 2024 die Directive (EU) 2024/1069, auch 
„Anti-SLAPP Directive“ genannt, erlassen. Diese 
Richtlinie muss binnen zwei Jahren nach ihrem 
Inkrafttreten im Mai 2024 durch die EU-Staa-
ten umgesetzt werden. Im Fokus der Richtlinie 
steht die frühzeitige und leichtere Abweisung von 
offensichtlich unbegründeten Klagen. Beklagte 
können bei der Vermutung, die Klage sei recht-
lich nicht begründet, einen Antrag auf  Abwei-
sung einbringen. Dadurch soll den betroffenen 
Beklagten das finanzielle Risiko eines längeren 
Gerichtsprozesses erspart bleiben. Ein Problem 
der Richtlinie ist, dass diese nur bei grenzüber-
schreitenden Fällen verbindlich ist (Maurer 2025: 
105 f.). In Österreich befindet sich die „Anti-
SLAPP Richtlinie“ aktuell (Redaktionsschluss 10. 
Dezember 2025) in Ausarbeitung. Auf  eine par-
lamentarische Anfrage antwortete die Bundesmi-

Julia Grassinger – SLAPP-Klagen: Eine Gefahr für die Meinungsfreiheit und Demokratie



77
politix 54 | 2026

nisterin für Justiz, Anna Sporrer, im September: 
„Der Umsetzungsentwurf  befindet sich in der 
politischen Koordinierung und wird selbstver-
ständlich einem breiten Begutachtungsverfahren 
unterzogen [...] Das Bundesministerium für Justiz 
hat die Umsetzung der (Anti-)SLAPP-Richtlinie 
in drei Sitzungen einer Arbeitsgruppe im Herbst/
Winter 2024 mit Vertreterinnen und Vertretern 
betroffener Stakeholder und der Wissenschaft 
umfassend erörtert. Im Anschluss daran wurde 
ein Gesetzesentwurf  ausgearbeitet, der sich der-
zeit in der politischen Koordinierung befindet“ 
(Sporrer 2025).

Auswirkungen auf  die 
Pressefreiheit und Demokratie
Medien erfüllen in einer Demokratie vielerlei 
Funktionen, von denen in Bezug auf  SLAPP-
Klagen die Informations- und Kontrollfunktion 
besonders hervorzuheben sind. Informations-
funktion bedeutet, dass Wissen über Politik durch 
(Massen-)Medien an Bürger:innen vermittelt 
wird. Politische und gesellschaftliche Gescheh-
nisse werden durch Medien analysiert, erklärt 
und eingeordnet. Ebenso tragen Medien zentral 
zu einer kritischen Öffentlichkeit bei und stellen 
diese her.  Sie werden deshalb als „Watchdogs“ 
oder „Public Watchdogs“ bezeichnet und sind 
Kontrollinstanz gegenüber Exekutive, Legisla-
tive und Judikative. Politische und ökonomische 
Institutionen werden überwacht, Machtprozesse 
skeptisch beobachtet und dadurch Transparenz 
gefördert und Missstände aufgedeckt. Medien 
sind somit von grundlegender Relevanz für das 
Bestehen und die Entwicklung von Demokratien 
(Drüeke 2018: 19-22). Da Medien somit eine 
Schlüsselrolle für das Funktionieren einer Demo-
kratie innehaben, ist die Meinungs- und Presse-
freiheit als Grundrecht in der Art. 10 EMRK, der 
Art. 11 GRC und in Art. 13 StGG festgelegt. 

Durch strategische Klagen und Einschüchte-
rungsversuche mit juristischen Mitteln kann es 
dazu kommen, dass Journalist:innen ihre Be-
richterstattung vorsorglich anpassen. Dieses 
Phänomen wird als „Chilling Effect" bezeichnet. 
Dabei führen mögliche und drohende negative 
Konsequenzen dazu, dass Journalist:innen aus 
Sorge oder Angst bestimmte Handlungen unter-
lassen oder anders als ursprünglich geplant aus-
führen. Auch der Europäische Gerichtshof  für 
Menschenrechte (EGMR) verwendet den Begriff 
„Chilling Effect“ im Zusammenhang mit dem 
Grundrecht der Meinungsfreiheit und stellt fest, 
dass bestimmte Einschränkungen oder Sanktio-
nen eine tatsächliche oder potenziell abschrecken-
de Wirkung auf  die Meinungs- und Pressefreiheit 
haben (Kerševan & Poler 2024: 2488 f.). In der 
Rechtssprechung des EGMR ist der „Chilling 
Effect“ ein bekanntes und etabliertes Konzept, 
das vor allem bei Anträgen von Journalist:innen 
bei der Beurteilung der Meinungsfreiheit ange-
wendet wird. Auch die Europäische Kommission 
verwendet den Begriff „Chilling Effect“ im Zu-
sammenhang mit rechtlichen Maßnahmen, miss-
bräuchlichen Klagen und Drohungen gegen Jour-
nalist:innen oder die Zivilgesellschaft und stellt 
mögliche negative Auswirkung auf  öffentliche 
Debatten und die Pressefreiheit fest (Pech 2021: 
2 f.). In Deutschland konnte durch qualitative 
Interviews mit Journalist:innen erforscht werden, 
dass medienrechtliche Klagen zu Verunsicherung 
und Beeinträchtigung der journalistischen Arbeit 
führen, da zeitliche und finanzielle Ressourcen 
durch die medienrechtlichen Prozesse gebunden 
wurden und in der eigentlichen Arbeit fehlten. Es 
konnten somit Anzeichen eines „Chilling Effects“ 
beobachtet werden. Besonders bedroht davon 
sind freie Medienschaffende und Journalist:innen 
kleinerer Medien (Krüger, Beuthner &  Endt 
2024: 65 f., 81, 84 f.).
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Ebenso kann durch SLAPP-Klagen und dessen 
Androhung bewirkt werden, dass Medien und 
Journalist:innen erst gar nicht über bestimmte 
Themen berichten, da sie Sorge vor rechtlichen 
Konsequenzen haben. Diese Auswirkung wird als 
„Agenda-Cutting“ bezeichnet und bedeutet, dass 
Medien und Journalist:innen über etwas Berich-
tenswertes nicht oder nicht ausreichend berichten 
und somit ihrer Aufgabe als „Agenda-Setter“ nicht 
nachkommen. Denn eine Aufgabe der Medien ist 
es, Themen von öffentlichem Interesse auf  die 
öffentliche Agenda zu setzen und somit Aufmerk-
samkeit zu generieren. Werden der Öffentlichkeit 
jedoch gesellschaftlich relevante Nachrichten 
vorenthalten, führt dies zu einer Entmündigung 
des Publikums. Der „Agenda-Cutting“-Ansatz ist 
vergleichsweise neu und wenig behandelt. Denn 
es gestaltet sich für Forscher:innen schwierig, zu 
quantifizieren und messbar zu machen, über wel-
che Themen Journalist:innen und Medien eben 
nicht oder nicht ausreichend berichtet haben 
(Krüger, Beuthner & Endt, 2024: 68; Haarkötter 
2023: 19). Die problematischen Auswirkungen 
von „Agenda-Cutting“ und dem „Chilling Effect“ 
im Zusammenhang mit SLAPP-Klagen sind, 
dass Journalisten an der Ausübung ihres Grund-
rechts auf  Meinungsfreiheit gehindert werden. 
Dadurch wird die Pressefreiheit bedroht und die 
Demokratie gefährdet, da Bürger:innen nicht 
mehr alles erfahren, was für sie tatsächlich von 
Relevanz ist (Solmecke 2023: 309).

Keine Demokratie ohne 
Presse- und Meinungsfreiheit
„Heute darf  man ja gar nichts mehr sagen“. Ja, 
dieser Satz prägt zunehmend den öffentlichen 
Diskurs und das Leben bestimmter Personen- 
und Berufsgruppen. Doch diejenigen, die diesen 
Satz am lautesten äußern, sind in der Regel 
nicht selbst von zunehmenden Einschränkungen 

der Meinungs- oder Pressefreiheit betroffen. Im 
Gegenteil: Rechte Politiker:innen und Parteien 
sowie mächtige Großunternehmen und Kon-
zerne gehören zu jenen Akteuren, die kritische 
Stimmen immer häufiger zum Schweigen brin-
gen wollen. Betroffen sind Journalist:innen, Ak-
tivist:innen und die wachsame Zivilgesellschaft, 
die in ihrer täglichen Arbeit und in der Kontrolle 
der Mächtigen zunehmend eingeschränkt, zen-
siert und zum Teil sogar gezielt eingeschüchtert 
werden. Wenn Journalist:innen und Medien 
ihrer Kontrollfunktion als „Watchdogs“ nicht 
mehr ungehindert nachkommen können, ist das 
nicht nur für die Ausübung der Pressefreiheit fa-
tal, sondern für die gesamte Demokratie. Denn 
ohne faktenbasierte, kritische und einordnende 
Berichterstattung durch Journalist:innen fehlt 
Bürger:innen die Grundlage für informierte poli-
tische Entscheidungen. Deshalb gilt: Wer Medien 
und Journalist:innen mutwillig bei ihrer Arbeit 
behindert, sabotiert zugleich die Demokratie.

Julia Grassinger ist Juristin und arbeitet 
als Beraterin im Sozialbereich. Seit 2024 
studiert sie „Journalismus & Neue Me-
dien“ im Master und berichtet als freie 
Journalistin über Themen wie Gleichstel-
lung, Migration und Rechtspolitik.
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„Ich glaube, dass 
Bildung unter unse-

ren Verhältnissen 
deshalb eine existen-
zielle Notwendigkeit 

hat, weil Demokratie 
die einzige Staats-

form ist, die gelernt 
werden muss“

(Negt 2004: 197). 
Das unlängst publizierte 
Buch „Demokratie Bil-
den!“ interveniert in ei-
nen autoritären Zeitgeist, 
welcher von rechtsextre-
men, fremdenfeindlichen 
Bewegungen, einem femi-
nistischen Backlash und 

einer permanenten Überflutung an Fake News 
geprägt ist. Bisherige Fundamente und demo-
kratische Grundwerte werden brüchig, dabei tritt 
eines deutlich hervor: Die Demokratie ist um-
kämpft. Denn demokratische Grundwerte und 
das Leben in einer demokratischen Gesellschaft 
sind nicht selbstverständlich, diese Errungen-
schaften wurden historisch erkämpft1 und müssen 
vor einer autoritären Vereinnahmung in Zeiten 
1	 Erkämpft wurden demokratische Rechte meist von 
marginalisierten Gruppen, welchen diese Rechte verwehrt wur-
den. Wie beispielsweise das Frauenwahlrecht oder die Revolution 
in Haiti (Heller 2020).

PLÄDOYER FÜR 
DEMOKRATISCHE BILDUNG 

Dirk Lange, Tobias Doppelbauer: 
„Demokratie bilden!“, Verlag Anton Pustet, 2025 

von Petra Kolb

eines nahezu entgrenz-
ten Neoliberalismus ge-
schützt werden. Das Kon-
zept der „Demokratie“ 
erfreut sich global großer 
Beliebtheit, gleichzeitig 
ist es konzeptionell vage 
und substanzarm, wie 
dies Brown (2012) bereits 
in ihren aufschlussreichen 
Aufsatz „Wir sind jetzt 
alle Demokraten“ heraus-
arbeitet. Und wenn dieses 
Konzept bereits vage und 
umkämpft ist, was bedeu-
tet dies dann erst für die 
Demokratiebildung? 

In diesem erfrischenden Essay plädieren Lange 
und Doppelbauer in zugänglicher Sprache für 
die Ausbildung demokratischer Kompetenzen, 
eines demokratischen Bewusstseins sowie zur 
Befähigung, Macht- und Herrschaftsverhältnisse 
kritisch zu analysieren. Dabei verstehen sie de-
mokratische Bildung nicht als affirmativ, welche 
„[…] etwa mit dem Gang zur Wahlurne als ab-
geschlossen betrachtet werden –, sondern auch 
einen kritischen Reflexionsprozess beinhalten“ 
(10). Dieses demokratische Bewusstsein umfasst 

REZENSION
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subjektive Vorstellungen über demokratische und 
anti-demokratische Situationen und befähigt Bür-
ger:innen zur aktiven Gestaltung des politischen 
Geschehens (31). Diese subjektiven Zugänge stel-
len den Ausgangspunkt für Bildungsprozesse dar, 
wobei das Demokratiebewusstsein aus sozialer 
Interaktion hervorgeht und alltägliche Handlun-
gen prägt. 
Konzeptionell wird zwischen drei Ebene unter-
schieden, Demokratie als Lebens-, Herrschafts- 
und Gesellschaftsform, was eine Vielfalt an 
Zugängen zur Demokratiebildung eröffnet. An 
diesen Punkt grenzen die Autoren sich von De-
mokratiebildung als reiner Institutionenkunde ab, 
um es als Gesellschafts- und Lebensform (im Sin-
ne des Philosophen John Dewey) breiter erfassen 
zu können. Denn bereits „[i]m demokratischen 
Alltag wird der Grundstein für die Bildung von 
Demokratie als Gesellschafts- und Herrschafts-
form gelegt“ (24). Damit wird die Beschränkung 
‚der Politik‘ und ‚der Demokratie‘ auf  die ‚hohe 
Politik‘ aufgehoben, um Demokratie als alle Ge-
sellschafts- und Lebensbereiche durchdringend 
zu verstehen (111). Demokratie beginnt im All-
tagsleben – bei der Aufteilung von Hausarbeit 
oder durch das Zeigen von Zivilcourage, wenn 
Menschen rassistisch oder sexistisch angefeindet 
werden (23-24). 
Das Wort „bilden“ wird im Essay in zweifacher 
Hinsicht verwendet, einerseits im Sinne von Bil-
dung, andererseits im Sinne von Gestaltung, um 
Demokratie zu bilden. Um Demokratie mitzuge-
stalten, muss im Kleinen, also im alltäglichen und 
gesellschaftlichen Bereich angesetzt werden, an 
den Stellen, wo Politik für Menschen konkret er-
fahrbar und erlebbar gemacht wird (24). Auch im 
Sinne von Bildung bedeutet Demokratiebildung 
nicht allein die Vermittlung in eine demokrati-
sche Ordnung hinein, vielmehr müssen Subjekte 
dazu befähigt werden, die bestehende Ordnung 

kritisch zu hinterfragen und zur Diskussion zu 
stellen (46).
Am Konzept der Staatsbürgerschaft wird die 
Möglichkeit des kritischen Befragens sogleich bei-
spielhaft vorgeführt. In der Republik Österreich 
sind politische Teilhaberechte wie das Wahlrecht 
an die Staatsbürgerschaft gekoppelt. Dies hat zur 
Folge, dass in Österreich mehr als 1,5 Millionen 
Menschen, fast ein Fünftel der Bevölkerung, 
nicht wahlberechtigt sind. In Wien ist das Demo-
kratiedefizit noch gravierender, hier ist über ein 
Drittel der Einwohner:innen (34 Prozent) vom 
Wahlrecht ausgeschlossen (Integrationsmonitor 
2023). Ein Problem, welches behandelt werden 
muss, wenn demokratische Grundprinzipien 
nicht unterwandert werden sollen. Demokratie 
kann dazu beitragen, diesen Ausschluss als Un-
gleichheit in einer demokratischen Gesellschaft 
mit politischem Gleichheitsanspruch kritisch zur 
Disposition zu stellen. Zudem gilt es auch – und 
dies gilt nicht nur für Nicht-Wahlberechtigte – 
politische Partizipationsmöglichkeiten abseits des 
bloßen Wahlrechts sichtbar zu machen und zu 
stärken. 
Im Essay wird, wenn es um Demokratiebildung 
geht, gezielt Alltagsnähe hergestellt, theoretische 
Konzepte werden anhand praktischer Beispiele 
aus dem Alltagsleben nähergebracht. Generell 
wird die Brücke von der Theorie in die Praxis 
erfreulich oft geschlagen, wobei im letzten Teil 
des Buches Projekte demokratischer Selbstorga-
nisationen vorgestellt werden. All jene zielen im 
Wesentlichen auf  eine Demokratisierung von 
Demokratie ab und versuchen demokratische 
Mitbestimmungsrechte zu fördern. Im Bereich 
der politischen Teilhabe zählt dazu die „Pass Egal 
Wahl“, in der Arbeitswelt das „Gorillas Workers 
Collective“, im Bezug auf  Wohnraum die Initia-
tive „Deutsche Wohnen und Co enteignen“ oder 
das Projekt der „Solidarischen Landwirtschaft“ 
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im Bereich der Landwirtschaft und Ernährung. 
All diese Projekte zeigen gelungene Formen einer 
demokratischen Selbstorganisation auf  und ver-
knüpfen diese mit politischer Bildung. 
In Anbetracht multipler und vielfältiger Krisen 
gilt es, die Frage nach der Demokratie und somit 
auch nach der Demokratiebildung wieder radi-
kaler zu stellen. Darauf  gehen Doppelbauer und 
Lange in ihrem Essay ein und liefern kritische 
Impulse für eine demokratische Bildung. Denn 
wenn Bildung als eine Veränderung des Selbst- 
und Weltverhältnisses verstanden wird, erfordert 
sie „mehr als nur das passive Reproduzieren eines 
bestehenden Systems – sie verlangt einen aktiven 
Prozess des kritischen Befragens“ (114). Dabei 
benötigt Demokratiebildung allerdings auch eine 
bewusste Auseinandersetzung mit Widersprü-
chen zwischen ihren Idealen und Versprechen 
und der gesellschaftlichen Realität, welche oft-
mals auseinanderklaffen. Dabei sollte ein wesent-
liches Ziel nicht aus den Augen verloren werden, 
nämlich Bürger:innen zur aktiven Gestaltung des 
politischen Geschehens zu bilden. 

Zu den Autor:innen: 
Dirk Lange leitet das Demokratiezentrum 
Wien. Er ist Universitätsprofessor für Didaktik 
der Politischen Bildung an der Universität Wien 
und lehrt zugleich an der Leibniz Universität 
Hannover als Direktor des Instituts für Didaktik 
der Demokratie.
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Einleitung
Wie schon in seinem letzten 
Buch zu alternativen Fakten 
setzt sich Nils C. Kumkar in 
„Polarisierung“ mit einem 
kommunikativen politischen 
Phänomen auseinander. 
Und auch in diesem zeigt 
er, wie wir gerade in der 
Spaltung zusammenfinden 
und zugleich in unserer 
Zusammenkunft gespalten 
sind. Darüber hinaus muss 
das Buch als eine Inter-
vention in die Debatte rund 
um Polarisierung, wie sie in 
den Medien, aber auch in 
der Soziologie geführt wird, 

verstanden werden. Während die Spaltung der 
Gesellschaft in den Feuilletons gemeinhin als 
wachsende Bedrohung dargestellt wird, kam von 
soziologischer Seite unlängst eine Entwarnung: 
die (deutsche) Gesellschaft sei gar nicht so (klar) 
gespalten, wie gemeinhin angenommen wird 
(Mau et al. 2023). Mit einer Kritik dieser Darstel-
lung steigt auch Nils C. Kumkar in seinem neuen 
Buch „Polarisierung“ in das Thema ein: Zwar 
zeigen Mau et al. (2023) auf, dass die Einstellun-
gen in der Bevölkerung sich nicht in zwei klare, 
voneinander abgrenzbare Lager trennen lassen, 

DIE MÄR VON DER LAGERBILDUNG 
Nils C. Kumkar: „Polarisierung. Die Ordnung der  

Politik“, Suhrkamp, 2025
von Oliver Wittich

dies gehe aber am Thema 
vorbei. Zumindest insofern, 
als ein beträchtlicher Anteil 
der Bevölkerung die Ge-
sellschaft als polarisiert und 
dies wiederum als Problem 
wahrnimmt – eine Tatsache, 
die man nicht voreilig als 
falsches Bewusstsein abtun 
sollte. Betrachtet man diese 
wahrgenommene Polarisie-
rung genauer, so zeigt sich 
zudem, dass unterschied-
liche Klassen auch verschie-
dene Vorstellungen davon 
haben, was Polarisierung be-
deutet (Kumkar 2025: 45). 
So verstehen Lehrer*innen 
Polarisierung als fehlende 

Deliberation, Ingenieur*innen als fehlende Sach-
lichkeit und Arbeiter*innen machen sie daran 
fest, dass der einfachen Bevölkerung nicht mehr 
zugehört wird (Kumkar 2025: 54-55).
Von dieser Erkenntnis ausgehend, ziehen sich 
zwei wesentliche Themen durch das Buch: (a) 
die Konzeption von Polarisierung als kommu-
nikatives Ordnungsmuster, das insbesondere 
in modernen Massendemokratien zum Tragen 
kommen muss; und (b) die Frage, warum gerade 
rechtspopulistische Parteien es geschafft haben, 
Polarisierung für sich zu nutzen.

REZENSION
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Polarisierung als kommunikati-
ves Ordnungsmuster 
Polarisierung stellt für Kumkar ein „kommu-
nikatives Ordnungsmuster“ dar, das Überblick 
schafft, indem es einen bestimmten Konflikt 
auf  zwei klar voneinander getrennte Lager bzw. 
Pole reduziert (Kumkar 2025: 39). Neben dieser 
Vereinfachung erleichtert Polarisierung auch 
Allianzen und erzeugt Spannung bzw. Drama 
(Kumkar 2025: 105). Entgegen gängigen Dar-
stellungen sind soziale Medien Kumkar zufolge 
nicht die Antithese zu differenzierten Haltungen 
und Meinungspluralität. Im Gegenteil sind sie es, 
die die schiere Menge an Positionen, mit denen 
man in modernen Gesellschaften konfrontiert ist, 
überhaupt erst artikulierbar und wahrnehmbar 
machen. Die daraus resultierende Komplexitäts-
überlastung ist es wiederum, die Polarisierung 
notwendig macht. Polarisierung untergräbt also 
nicht den freien Markt der Meinungen, sondern 
ist dessen Folge (Kumkar 2025: 110).
Zudem nimmt Polarisierung eine wesentliche 
Funktion in der Lösung des Problems der Re-
präsentation ein. Die angenommene Grundsätz-
lichkeit des Konfliktes befreit von Einstellungen 
und Interessen, da man sich „über als unzumut-
bar wahrgenommene politische Maßnahmen 
der anderen echauffieren“ kann. Anstatt für ein 
Programm wählen zu müssen, dass die eigenen 
Standpunkte komplett abdeckt, kann man auch 
gegen das Programm der anderen wählen (Kum-
kar 2025: 139). 
Repräsentation geht damit vom Modus einer 
positiven Repräsentation zu einer negativen 
Abgrenzung über. Polarisierung regt damit über-
haupt erst zu Partizipation an: „Weil die Politik 
nicht so funktioniert, wie man sich das wünscht, 
muss man sich einbringen und damit Politik legi-
timieren […]“ (Kumkar 2025: 141). Interessant 
ist in dieser Hinsicht auch, dass wahrgenommene 

Polarisierung mit einer höheren Wahlbeteiligung 
einhergeht (Kumkar 2025: 121). 
Darüber hinaus nimmt Polarisierung auch in 
der Berichterstattung der klassischen Medien 
eine wichtige Funktion ein, da sie sowohl Auf-
merksamkeit erzeugt als auch Konflikte besser 
darstellbar macht. Polarisierung selbst wird zum 
Nachrichtenwert, macht ein Thema also be-
richtenswert (Kumkar 2025: 152-153). Hier zeigt 
sich eine Stärke Kumkars, die darin liegt, dass 
er auch Medienlogiken in seine Analyse mitauf-
nimmt und zeigt, welch wesentliche Rolle diese in 
modernen politischen Systemen spielen. Dass er 
Medien nicht – wie dies oft geschieht – (implizit) 
als reine Spiegel oder freie Akteure betrachtet, 
zeichnete schon sein letztes Buch zu alternativen 
Fakten aus.
Während Polarisierung also wichtige Funktionen 
erfüllt, ist sie zugleich tabuisiert, da niemand für 
die (potenzielle) Spaltung der Gesellschaft ver-
antwortlich sein will. Damit entsteht die seltsame 
Situation, dass Politiker*innen, Journalist*innen 
und selbst das Publikum sich an Polarisierung be-
teiligen, dies zugleich aber nicht zugeben wollen 
(Kumkar 2025: 162). Polarisierung bleibt damit in 
einer permanenten Spannung zwischen Notwen-
digkeit und Tabu, zwischen Interesse und Angst. 
So wird der Eindruck erweckt, dass es immer 
die jeweils anderen sind, die polarisieren. Hinzu 
kommt, dass gemeinhin auch nur die Haltung der 
jeweils anderen Seite als extrem wahrgenommen 
wird, während man sich selbst eine differenzierte 
Meinung unterstellt (Kumkar 2025: 107, 114).

Rechtspopulistische Parteien als 
neue Fundamentalopposition
Den Erfolg rechtspopulistischer Parteien erklärt 
Kumkar dadurch, dass es diesen gelungen ist, 
die Position der Fundamentalopposition zu be-
setzen. Diese war mit dem Zusammenbruch der 
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Sowjetunion und dem damit einhergehenden 
Verschwinden einer systemischen Alternative 
zum Kapitalismus vakant geworden (Kumkar 
2025: 191, 205). Dass es sich hierbei um keinen 
Zufall, sondern eine bewusste Strategie handelt, 
plausibilisiert Kumkar, indem er die prominenten 
Bezüge auf  Lenin in den Manifesten rechter Vor-
denker*innen aufzeigt (Kumkar 2025: 176-190).
Die Strategie extremer Rechter ist es, so Kum-
kar, innerhalb des Parteiensystems Gewinne zu 
erzielen, indem man gegen selbiges Parteien-
system mobilisiert. Die Kritik anderer Parteien 
wird dabei zur Legitimation umgedeutet. Ver-
bildlicht wird dieser Ansatz in dem sowohl von 
Jörg Haider als auch Björn Höcke verwendeten 
Slogan „Sie sind gegen ihn, weil er für euch ist“. 
Man denke auch an die Strategie der FPÖ, jede 
Wahl zur „Denkzettelwahl“ zu erklären. Zugleich 
geht diese Form der Legitimation nicht über die 
oppositionelle Rolle hinaus, was dazu führt, dass 
rechtspopulistische Parteien nur in der perma-
nenten Negation anderer Positionen bestehen 
können und sich selbst in Regierungspositionen 
als Opposition inszenieren müssen. Dies bezeich-
net Kumkar als „freidrehende Polarisierung“ bzw. 
„Polarisierung im Leerlauf“ (Kumkar 2025: 144, 
210). Gesellschaftliche Probleme bleiben dabei in 
der Phase der Polarisierung stecken, die eine erste 
Vereinfachung des Konflikts, nicht jedoch dessen 
Lösung darstellt.
Hier könnte man Kumkar entgegensetzen, dass 
er das rechte Element des Rechtspopulismus aus 
den Augen verliert. Wie Cas Mudde argumen-
tiert, ist der Populismus eine dünne Ideologie, 
die immer eine (dicke) Trägerideologie braucht 
(Mudde 2021: 580). Und auch wenn sich rechts-
populistische Parteien in Regierungsbeteiligun-
gen weiterhin als Opposition inszenieren, lässt 
sich eine klare Handschrift feststellen, insofern sie 
ihre Macht nutzen, um rechte Projekte umsetzen, 

wie dies Rathgeb (2024) unlängst für den Bereich 
der Sozialpolitik dargestellt hat.

Einordnung
Die Tatsache, dass Polarisierung ein so salientes 
Thema ist, spricht vom Ende der Postdemokratie 
(Crouch 2004) bzw. der Postpolitik (Mouffe 2022: 
3) und dem damit verbundenen Problem von 
Politikmüdigkeit. In der Debatte der letzten Jahre 
lässt sich Kumkars „Polarisierung“ zwischen dem 
bereits angesprochenen „Triggerpunkte“ von 
Mau et al. (2023) und „Hyperpolitik“ von Anton 
Jäger (2023) verorten. Dies insofern, als es sich 
sowohl mit dem Phänomen einer Spaltung der 
Gesellschaft (Triggerpunkte) als auch mit einer 
Aufregung ohne Folgen (Hyperpolitik) beschäf-
tigt.
Was Kumkars Lösungsansatz konkreter und wohl 
auch vielversprechender macht, ist sein Vor-
schlag für eine Bearbeitung des Problems. Das 
Buch hebt sich hier positiv von vielen anderen 
im Genre der „soziologischen Kommentare zu 
gesellschaftlichen Debatten“ ab. Die drei her-
kömmlichen Strategieangebote, (a) die von Rech-
ten popularisierten Themen selbst zu bedienen, 
(b) eine Themenverlagerung herbeizuführen 
oder (c) sich für eine Verbesserung der Partizi-
pationsmöglichkeiten einzusetzen, weist Kumkar 
als wenig aussichtsreich zurück (Kumkar 2025: 
231-235). Stattdessen geht es für ihn darum, eine 
neue Fundamentalopposition jenseits des Rechts-
populismus aufzubauen, die sich auch als solche 
versteht. Dabei dürfe man den Antagonismus 
nicht scheuen, was bedeutet, dass man sich auch 
durchaus als Gefahr für das bestehende System 
inszenieren muss. Man muss also mit dem Tabu 
der Polarisierung brechen.
Über das ganze Buch hinweg lassen sich Paralle-
len zum Denken von Laclau und Mouffe (2014) 
erkennen. So lässt sich der Begriff der Polarisie-
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rung, wie ihn Kumkar verwendet, weitestgehend 
mit jenem des Antagonismus austauschen, der 
ebenso eine Vereinfachung bzw. Zuspitzung 
eines Konflikts auf  zwei Pole beschreibt. Der 
wesentliche Unterschied liegt in der Herleitung: 
Kumkar entwickelt seine Theorie an empirischen 
Beobachtungen aktueller politischer Debatten 
und sieht in der Polarisierung einen grundlegen-
den Mechanismus, der modernen politischen 
Systemen hilft, Konflikte auszutragen. Laclau 
und Mouffe hingegen leiten ihr Verständnis des 
Politischen, das im Antagonismus als treibender 
Kraft besteht, semiotisch her. Laut ihnen ermög-
lichen Antagonismen überhaupt erst eine (tempo-
räre) Neuordnung von Bedeutungen und damit 
politische Veränderung. Es ist gerade die negative 
Ausrichtung gegen ein Übel und die inhaltliche 
Aushöhlung politischer Bewegungen, die breite 
Allianzen ermöglichen.
Eine Gemeinsamkeit findet sich in der Be-
deutung, die Kommunikation (bei Laclau und 
Mouffe dem Diskurs) zukommt. Kumkar stützt 
sich – seinen Referenzen zu entnehmen – stark 
auf  die Luhmann’sche Systemtheorie, die selbst 
einige Parallelen zur Theorie Laclaus und Mouf-
fes aufweist. So ist Kommunikation bzw. Diskurs 
– also der Austausch und die Verhandlung von 
Bedeutungen – für beide zentral (Reckwitz 2004: 
43). Weiters charakterisiert beide eine Kombina-
tion aus Anti-Essenzialismus, Konstruktivismus 
und der Betonung von Differenz (Stäheli 1998). 
Während Luhmann aber an der Stabilität und 
Reproduktion von Ordnung interessiert ist, fo-
kussieren Laclau und Mouffe auf  Momente der 
Dislokation, des Bruchs und der Neukonstitution 
von Ordnung. In dieser Hinsicht bleibt Kumkar 
schwer verortbar: Ist die Polarisierung nun gut 
oder schlecht – oder schlicht notwendig?
Einen wesentlichen Unterschied zwischen Kum-
kar und Laclau und Mouffe könnte man auf  

den ersten Blick darin sehen, dass Polarisierung 
bei Kumkar bereits bestehende Konflikte ord-
net, während der Antagonismus bei Laclau und 
Mouffe eine ontologische Kategorie darstellt, die 
jedem Konflikt und jeder Ordnung vorangeht. 
Vielleicht ist dies aber auch nur ein vordergrün-
diger Unterschied, insofern ein latenter Konflikt 
erst zu einem bearbeitbaren bzw. austragbaren 
Konflikt wird, wenn dieser polarisierend bzw. 
antagonistisch (um-)formuliert wird. Am Ende ist 
es die Frage, wie ein produktives Zuspitzen von 
Konflikten gelingen kann, ohne dass dies in einen 
Bürgerkrieg ausartet, die beide umtreibt.
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